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GEMEINSAME KONSULARISCHE INSTRUKTION

an die diplomatischen Missionen und die konsularischen Vertretungen der Vertragsparteien des
Schengener Durchführungsübereinkommens, die von Berufskonsularbeamten geleitet werden

Voraussetzungen für die Erteilung eines einheitlichen, für das Hoheitsgebiet aller Vertragsparteien des
Schengener Durchführungsübereinkommens gültigen Visums

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Geltungsbereich

Aufgrund der Bestimmungen von Kapitel III Abschnitt
1 und 2 des �Übereinkommens zur Durchführung des
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985
zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-
Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und
der Französischen Republik betreffend den schrittwei-
sen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Gren-
zen� vom 19. Juni 1990, dem später Italien, Spanien,
Portugal, Griechenland und Österreich beigetreten sind,
gelten die folgenden gemeinsamen Vorschriften für die
Prüfung von Visumanträgen für einen Aufenthalt bis
zu drei Monaten � einschließlich der Anträge auf
Durchreisevisa �, gültig für das Hoheitsgebiet aller
Vertragsparteien des Schengener Durchführungsüber-
einkommens (1).

Visa für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten
unterliegen weiterhin den nationalen Verfahren und
berechtigen lediglich zu einem Aufenthalt auf dem
nationalen Hoheitsgebiet. Inhaber dieser Visa können
jedoch durch das Hoheitsgebiet der anderen Vertrags-
parteien reisen, um sich in das Hoheitsgebiet der Ver-
tragspartei zu begeben, die das Visum ausgestellt hat,
es sei denn, sie erfüllen die in Artikel 5 Absatz 1 Buch-
staben a), d) und e) aufgeführten Einreisevoraussetzun-
gen nicht oder sie stehen in der nationalen Ausschrei-
bungsliste der Vertragspartei, durch deren Hoheits-
gebiet die Durchreise begehrt wird.

2. Begriffsbestimmung und Visumkategorien

2.1. Einheitliches Visum

Durch das einheitliche, in einen Pass, einen Reisetitel
oder ein anderes für den Grenzübertritt zulässiges
Dokument aufgebrachte Visum erteilt eine Vertragspar-
tei eine Genehmigung bzw. trifft sie eine Entscheidung.
Sie berechtigt den visumpflichtigen Drittausländer, an
einer Grenzkontrollstelle der Außengrenze des das
Visum ausstellenden Staates oder an der Grenze einer
anderen Vertragspartei vorstellig zu werden und je
nach Kategorie des Visums um Durchreise oder Aufent-
halt zu ersuchen, soweit die übrigen Voraussetzungen

für die Ein- oder Durchreise gegeben sind. Der Besitz
eines einheitlichen Visums verleiht dem Drittausländer
kein unwiderrufliches Recht auf Einreise.

2.1.1. Visum für den Flughafentransit

Dieses Visum berechtigt einen der Transitvisumpflicht
unterliegenden Drittausländer, sich während einer Zwi-
schenlandung, eines Flugabschnitts oder internationalen
Flügen in der internationalen Transitzone eines Flugha-
fens aufzuhalten, gestattet diesem jedoch nicht die Ein-
reise in das Hoheitsgebiet des betreffenden Staates.
Diese Visumpflicht stellt eine Ausnahme zu dem all-
gemeinen Transitprivileg dar, sich ohne Visum in dem
genannten Bereich aufhalten zu können.

Ein solches Visum ist bei den Staatsangehörigen der in
Anlage 3 genannten Länder erforderlich sowie bei Per-
sonen, die nicht Staatsangehörige dieser Länder sind,
aber im Besitz eines Reisedokumentes sind, das von
den Behörden dieser Länder ausgestellt worden ist.

Ausnahmen von der Flughafentransitvisumpflicht sind
in Teil III der Anlage 3 geregelt.

2.1.2. Durchreisevisum

Visum, durch das einem Drittausländer die Durchreise
durch das Gebiet der Vertragsparteien gestattet wird,
um von dem Hoheitsgebiet eines Drittstaates in einen
anderen Drittstaat zu gelangen.

Dieses Visum kann erteilt werden, um einmal, zweimal
oder in Ausnahmefällen auch mehrere Male durch-
zureisen, wobei die Dauer jeder Durchreise 5 Tage
nicht überschreiten darf.

2.1.3. Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt oder Reise-
visum � Visum für die mehrfache Einreise

Visum, durch das einem Drittausländer die Einreise in
das Gebiet der Vertragsparteien für einen ununterbro-
chenen Aufenthalt oder verschiedene aufeinander fol-
gende Aufenthalte mit einer Gesamtdauer von nicht
mehr als drei Monaten pro Halbjahr ab dem Datum
der ersten Einreise gestattet wird, soweit mit der Ein-

(1) Nach Maßgabe von Artikel 138 des Übereinkommens zur Durch-
führung des Übereinkommens von Schengen betreffen diese
Bestimmungen lediglich das europäische Hoheitsgebiet der Franzö-
sischen Republik und des Königreichs der Niederlande.
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reise nicht die Einwanderung angestrebt wird. Dieses
Visum kann in der Regel für eine oder mehrere Einrei-
sen erteilt werden.

Bestimmten Drittausländern, die sich z. B. aus geschäft-
lichen Gründen häufig in eine oder mehrere Vertrags-
parteien begeben müssen, kann das Visum für den
kurzfristigen Aufenthalt für mehrere Aufenthalte aus-
gestellt werden, wobei die Gesamtdauer dieser Aufent-
halte drei Monate pro Halbjahr nicht überschreiten
darf. Die Gültigkeitsdauer dieses Visums für die mehr-
fache Einreise kann ein Jahr oder in Ausnahmefällen
für bestimmte Personen mehr als ein Jahr betragen
(siehe Teil V 2 Punkt 2.1).

2.1.4. Sammelvisum

Ein Visum für die Durchreise bzw. für einen Aufenthalt
von nicht mehr als 30 Tagen, das in einen Sammelpass
aufgebracht werden kann, sofern dies nach den natio-
nalen Rechtsvorschriften zulässig ist, und für eine
Gruppe von Drittausländern bestimmt ist, die bereits
vor der Entscheidung, eine Reise zu unternehmen, als
Gruppe bestand und die bei der Einreise und dem Auf-
enthalt in sowie der Ausreise aus dem Hoheitsgebiet
der Vertragsparteien stets als geschlossene Gruppe reist.

Pro Sammelvisum umfasst die Gruppe mindestens fünf
und höchstens 50 Personen. Es gibt mindestens einen
Gruppenleiter, der seinen Pass und erforderlichenfalls
ein auf seinen Namen ausgestelltes Visum mitzuführen
hat.

2.2. Visum für den längerfristigen Aufenthalt

Für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten wird
von dem jeweiligen Mitgliedstaat nach Maßgabe der

innerstaatlichen Rechtsvorschriften ein nationales
Visum ausgestellt.

Dieses Visum gilt jedoch ab dem ersten Tag seiner Gül-
tigkeit für höchstens drei Monate gleichzeitig als ein-
heitliches Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt,
sofern es unter Einhaltung der gemeinsamen Vorausset-
zungen und Kriterien erteilt wurde, die gemäß den oder
aufgrund der einschlägigen Bestimmungen des Kapitels
3 Abschnitt I dieses Übereinkommens angenommen
wurden, und der Inhaber die in Artikel 5 Absatz 1
Buchstaben a), c), d) und e des Übereinkommens auf-
geführten und in Teil IV dieser Instruktion übernom-
menen Einreisevoraussetzungen erfüllt. Andernfalls
berechtigt das Visum seinen Inhaber nur dazu, durch
das Hoheitsgebiet der anderen Mitgliedstaaten zu rei-
sen, um sich in das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats zu
begeben, der das Visum erteilt hat, es sei denn, er
erfüllt die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a), d) und
e) aufgeführten Einreisevoraussetzungen nicht oder er
steht auf der nationalen Ausschreibungsliste des Mit-
gliedstaats, durch dessen Hoheitsgebiet die Durchreise
begehrt wird.

2.3. Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit

In Ausnahmefällen ausgestelltes Visum, das eine Ver-
tragspartei in einen Pass, einen Reisetitel oder ein ande-
res für den Grenzübertritt zulässiges Dokument auf-
bringt und das ausschließlich zum Aufenthalt auf dem
Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Staaten berechtigt;
Ein- und Ausreise müssen ebenso in bzw. aus dem
Hoheitsgebiet dieses bzw. dieser Staaten erfolgen. (Vgl.
V 3 dieser Instruktion).

2.4. An der Grenze ausgestelltes Ausnahmevisum (1)

II. ZUSTÄNDIGE AUSLANDSVERTRETUNG

Ein visumpflichtiger Drittausländer (Anlage 1), der in eine Ver-
tragspartei des Schengener Durchführungsübereinkommens
einreisen möchte, hat sich an die Konsularabteilung der zustän-
digen Auslandsvertretung zu wenden.

1. Bestimmung des zuständigen Staates

1.1. Für die Bearbeitung des Visumantrags zuständiger Staat

Für die Prüfung des Antrags und die Erteilung eines
einheitlichen Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt
oder eines Durchreisevisums sind die nachstehenden
Staaten in der angegebenen Reihenfolge zuständig:

a) � die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet das
Reiseziel liegt; gibt es mehrere Reiseziele, ist
der Staat zuständig, in dem das Hauptreiseziel
liegt. In keinem Fall kann ein Durchreisestaat
als Hauptreiseziel betrachtet werden.

Die Auslandsvertretung bestimmt nach Ent-
gegennahme des Antrags im Einzelfall und
unter Würdigung der Gesamtumstände und ins-
besondere unter Berücksichtigung des Reise-
ziels, des Reisewegs und der Aufenthaltsdauer,
in welchem Staat das Hauptreiseziel liegt. Bei
der Prüfung dieser Kriterien stützen sich die
Auslandsvertretungen insbesondere auf die vom
Antragsteller vorgelegten Belege.

� Stellen ein oder mehrere Reiseziele den Grund
bzw. eine Ergänzung zu einem anderen Reise-
ziel dar, so geht die Auslandsvertretung ins-
besondere vom wesentlichen Reisezweck und
-ziel aus.

(1) In Ausnahmefällen können an der Grenze unter den Voraussetzun-
gen nach Teil II Punkt 5 des Gemeinsamen Handbuchs �Außen-
grenzkontrollen� Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt oder für
die Durchreise ausgestellt werden.
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� Stellt kein Reiseziel den Grund bzw. eine
Ergänzung zu einem anderen Reiseziel dar, so
geht die Auslandsvertretung insbesondere von
der längsten Aufenthaltsdauer aus (und bei Vor-
liegen gleicher Aufenthaltsdauer von der Ver-
tragspartei aus, in der der erste Aufenthalt statt-
findet).

b) � wenn keine Vertragspartei als Hauptreiseziel
bestimmt werden kann, die Vertragspartei der
ersten Einreise.

Der Staat der ersten Einreise ist der Staat, über
dessen Außengrenze der Antragsteller nach
einer Kontrolle seiner Dokumente in das Gebiet
der Schengener Staaten einreist.

� Unterliegt der Antragsteller in dieser Vertrags-
partei nicht der Visumpflicht, so ist sie nicht
gehalten, das Visum zu erteilen; sie kann dies
jedoch freiwillig mit Zustimmung des Antrag-
stellers tun; andernfalls wird die Zuständigkeit
dem ersten Bestimmungsstaat mit Visumpflicht
oder dem ersten Durchreisestaat mit Visum-
pflicht übertragen.

� Für die Prüfung eines Antrags und die Erteilung
eines Visums mit auf das Hoheitsgebiet eines
Staates oder der Benelux-Staaten beschränkter
Geltung ist bzw. sind die entsprechende(n) Ver-
tragspartei(en) zuständig.

1.2. Bearbeitung des Visumantrags in Vertretung des zuständigen
Staates

a) Besteht in einem Land keine Auslandsvertretung
des für die Bearbeitung des Visumantrags nach
Artikel 12 des Durchführungsübereinkommens
zuständigen Staates, kann das einheitliche Visum
von der Auslandsvertretung der Vertragspartei
erteilt werden, die die Interessen des eigentlich
zuständigen Staates vertritt. Das Visum wird im
Namen des vertretenen Staates und � sofern die
zentralen Behörden zu konsultieren sind � mit sei-
ner vorherigen Genehmigung ausgestellt. Besteht
eine Auslandsvertretung der Benelux-Staaten, ver-
tritt diese von Amts wegen die übrigen Benelux-
Staaten.

b) Besteht eine Auslandsvertretung des für den Visum-
antrag zuständigen Staates in der Hauptstadt eines
Staates, jedoch nicht in dem Gebiet, in dem der
Antrag gestellt wurde und verfügt/verfügen jedoch
ein anderer bzw. mehrere andere Schengener Staa-
ten über eine Auslandsvertretung in diesem Gebiet,
so können die Visa � in Ausnahmefällen und aus-
schließlich in geografisch sehr ausgedehnten Staa-
ten � von einer anderen Vertragspartei in Vertre-
tung des für den Antrag zuständigen Staates aus-
gestellt werden, sofern zwischen den beiden Staaten

eine ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde;
deren Bestimmungen sind bei der Visaerteilung ein-
zuhalten.

c) Die Regelung nach Punkt a) und b) lässt in jedem
Fall dem Antragsteller die Wahl, ob er sich an die
vertretende Auslandsvertretung oder die eigentlich
zuständige des Hauptreiseziels wendet.

d) Die AG II-Visa stellt über die vereinbarten Vertre-
tungsregelungen eine Übersicht zusammen und
überarbeitet diese periodisch.

e) Die Erteilung von Schengen-Visa in Drittstaaten, in
denen nicht alle Schengen-Staaten vertreten sind,
im Zusammenhang mit Artikel 30 Absatz 1 Buch-
stabe a) des Schengener Durchführungsüberein-
kommens, erfolgt auf der Grundlage der folgenden
Ausgangspunkte:

� Die Vertretungsregelung bei der Bearbeitung
von Visumanträgen gilt für die im Rahmen des
Schengener Durchführungsübereinkommens
und gemäß der Gemeinsamen Konsularischen
Instruktion erteilten einheitlichen Visa für den
Flughafentransit, Durchreisevisa und Visa für
den kurzfristigen Aufenthalt. Der vertretende
Staat ist verpflichtet, den Bestimmungen der
Gemeinsamen Konsularischen Instruktion
ebenso schnell nachzukommen wie bei der
Ausstellung eigener Visa derselben Kategorien
mit der selben Gültigkeitsdauer.

� Vorbehaltlich ausdrücklicher bilateraler Abkom-
men gilt die Vertretungsregelung nicht für Visa,
die zur Ausübung einer vergüteten Erwerbs-
tätigkeit oder einer Aktivität ausgestellt werden,
die einer vorherigen Genehmigung durch den
Staat, wo sie ausgeübt werden soll, bedarf.
Diese Antragsteller müssen sich an die akkredi-
tierte konsularische Vertretung des Staates wen-
den, wo die besagte Aktivität ausgeübt werden
soll.

� Die Schengen-Mitgliedstaaten sind nicht ver-
pflichtet, sich in jedem Drittstaat für die Visaer-
teilung vertreten zu lassen. Sie können
beschließen, dass Visumanträge in bestimmten
Drittstaaten oder Anträge für eine bestimmte
Art von Visa bei einer Berufsvertretung des
Staates, der das Hauptreiseziel ist, gestellt wer-
den müssen.

� Die Beurteilung der Gefahr einer illegalen Ein-
wanderung bei der Beantragung eines Visums
obliegt der ausschließlichen Verantwortung der
Auslandsvertretungen.

� Die vertretenen Staaten übernehmen die
Zuständigkeit für Asylanträge, die von Inhabern
eines Visums gestellt werden, das � wie aus
dem ausdrücklichen Vermerk auf dem Visum
ersichtlich ist � von vertretenden Staaten im
Namen von vertretenen Staaten ausgestellt wur-
de.
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� In Ausnahmefällen kann in bilateralen Abkom-
men aufgeführt werden, dass Visumanträge von
bestimmten Drittausländer-Kategorien von ver-
tretenden Staaten den Behörden des vertretenen
Staates, in dem das Reiseziel gelegen ist, vor-
gelegt bzw. an die Berufsvertretung dieses Staa-
tes weitergeleitet werden. Diese Kategorien
müssen (eventuell für jede diplomatische Mis-
sion oder konsularische Vertretung) schriftlich
festgelegt werden. Es wird davon ausgegangen,
dass die Visumerteilung mit einer Ermächtigung
durch den vertretenen Staat nach Artikel 30
Absatz 1 Buchstabe a) des Schengener Durch-
führungsübereinkommens erfolgt ist.

� Auf der Grundlage von einzelstaatlichen Beur-
teilungen der in einem bestimmten Zeitraum
verzeichneten Asylanträge, die Inhaber von in
Vertretung erteilten Visa gestellt haben, und
von anderen relevanten Daten in Sachen Visaer-
teilung, können die bilateralen Absprachen im
Laufe der Zeit angepasst werden. Ferner kann
vereinbart werden, dass bei bestimmten Aus-
landsvertretungen (eventuell auch bei bestimm-
ten Staatsangehörigkeiten) auf die Vertretungs-
regelung verzichtet wird.

� Eine Vertretung findet ausschließlich auf dem
Gebiet der Visumerteilung statt. Kann einem
Visumantrag nicht stattgegeben werden, weil
der betreffende Drittausländer nicht in ausrei-
chendem Maße belegen kann, dass er die Bedin-
gungen erfüllt, muss er über die Möglichkeit
informiert werden, seinen Visumantrag bei der
Berufsvertretung des Mitgliedstaates zu stellen,
in dem sein Reiseziel liegt.

� Die Vertretungsregelung kann weiter verfeinert
werden durch eine Weiterentwicklung der Soft-
ware, wodurch vertretende Auslandsvertretun-
gen ohne viel zusätzlichen Arbeitsaufwand die
Zentralbehörden des vertretenen Staates konsul-
tieren können.

� Die Übersicht zur Vertretungsregelung bei der
Erteilung von Schengen-Visa in Drittstaaten, in
denen nicht alle Schengen-Staaten vertreten
sind, wird der Zentralen Gruppe zur Kenntnis-
nahme der Veränderungen, die in Absprache
zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten an
dieser Übersicht vorgenommen wurden, vor-
gelegt.

2. Konsultation der eigenen zentralen Behörde, der
zentralen Behörde eines anderen Staates oder
anderer Staaten gemäß Artikel 17 Absatz 2

2.1. Konsultation der zentralen Behörde des eigenen Staates

Die mit der Bearbeitung des Antrags befasste Auslands-
vertretung hat die zentrale Behörde des eigenen Staates
um Genehmigung zu ersuchen, diese zu konsultieren

bzw. sie im Voraus von der Entscheidung in Kenntnis
zu setzen, die sie nach Maßgabe des innerstaatlichen
Rechts oder der innerstaatlichen Praxis in den darin
vorgesehenen Fällen und unter Einhaltung der darin
festgelegten Form und Frist treffen wird. Die Fälle, in
denen die zentralen Behörden des eigenen Staates kon-
sultiert werden, sind in der Anlage 5 Teil A genannt.

2.2. Konsultation der zentralen Behörde(n) eines anderen Staates
oder anderer Staaten

Die mit dem Antrag befasste Auslandsvertretung hat
die eigene zuständige zentrale Behörde um Genehmi-
gung zu ersuchen, die den Antrag ihrerseits an die
zuständigen zentralen Behörden eines anderen Staates
oder anderer Staaten weiterleitet (siehe Teil V 2 Punkt
2.3). Bis der Exekutivausschuss eine Liste der Fälle erar-
beitet, in denen die anderen zentralen Behörden zu
konsultieren sind, gilt Anlage 5 Teil B dieser Konsulari-
schen Instruktion als vorläufige Liste.

2.3. Konsultationsverfahren im Fall der Vertretung

a) Werden Visumanträge in Bezug auf Staatsangehö-
rigkeiten aus der Anlage 5 Teil C in einer diploma-
tischen Mission oder einer konsularischen Vertre-
tung eines Schengen-Staates, der in Vertretung
eines Partnerstaates handelt, eingereicht, wird der
vertretene Staat konsultiert.

b) Die Angaben bezüglich dieser Visumanträge, die
ausgetauscht werden, entsprechen den Angaben,
die derzeit im Rahmen der Konsultation nach
Anlage 5 Teil B übermittelt werden. Auf dem Vor-
druck ist jedoch eine obligatorische Rubrik für die
Verweise auf das Hoheitsgebiet des vertretenen
Staates vorzusehen.

c) Bei den Fristen, deren Verlängerung und der Art
der Antwort gelten die derzeitigen Bestimmungen
der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion.

d) Die nach Anlage 5 Teil B vorgesehenen Konsulta-
tionen werden vom vertretenen Staat durchgeführt.

3. Antragstellung außerhalb des Wohnsitzstaates

Wird ein Visum in einem Staat beantragt, der nicht
Wohnsitzstaat des Antragstellers ist und bestehen
Bedenken hinsichtlich der tatsächlichen Absichten des
Antragstellers (und insbesondere bei Gefahr illegaler
Einwanderung), so kann das Visum ausschließlich nach
Konsultation der Auslandsvertretung im Wohnsitzstaat
des Antragstellers und/oder der eigenen zuständigen
zentralen Behörde ausgestellt werden.

4. Ermächtigung zur Erteilung einheitlicher Visa

Mit Ausnahme der in Anlage 6 aufgeführten Fälle sind
zur Erteilung einheitlicher Visa nur die Auslandsvertre-
tungen der Schengener Vertragsparteien ermächtigt.
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III. ENTGEGENNAHME DES ANTRAGS

1. Vordruck für den Visumantrag � Anzahl der Vor-
drucke

Für die Beantragung eines einheitlichen Visums ist der
harmonisierte Vordruck nach Anlage 16 zu benutzen.

Der Drittausländer hat mindestens ein Exemplar des
Vordrucks für den Visumantrag auszufüllen, das u. a.
für die Konsultation der zentralen Behörden verwendet
werden kann. Sofern es die innerstaatlichen Vorschrif-
ten vorsehen, können die Vertragsparteien auch meh-
rere Ausfertigungen verlangen.

2. Dem Antrag beizufügende Unterlagen

Der Drittausländer hat dem Antrag folgende Unterlagen
beizufügen:

a) ein gültiges Grenzübertrittspapier, in das ein Visum
aufgebracht werden kann (siehe Anlage 11);

b) gegebenenfalls Belege zum Nachweis des Aufent-
haltzwecks und der Aufenthaltsumstände.

Hat der Antragsteller nach den der Auslandsvertre-
tung vorliegenden Informationen einen guten Ruf,
kann das für die Visaerteilung zuständige Personal
von der Vorlage der Belege zum Nachweis des Auf-
enthaltszwecks und der Aufenthaltsumstände abse-
hen.

3. Glaubwürdigkeit des Antragstellers hinsichtlich sei-
ner Rückkehrabsicht � Mittel zur Bestreitung des
Lebensunterhalts

Der Antragsteller muss die mit dem Antrag befasste
Auslandsvertretung davon überzeugen, dass er über
ausreichende Mittel zur Bestreitung seines Lebensunter-
halts verfügt und die Rückreise in das Herkunftsland
gewährleistet ist.

4. Persönliches Gespräch mit dem Antragsteller

Der Antragsteller muss grundsätzlich aufgefordert wer-
den, persönlich in der Auslandsvertretung zu erschei-
nen, um den Zweck seines Antrags mündlich zu erläu-
tern, insbesondere, wenn berechtigte Zweifel hinsicht-
lich des tatsächlichen Reisezwecks oder seiner Absicht,
auch wirklich die Rückreise anzutreten, bestehen.

Bestehen keine Zweifel über die Bona-fide-Eigenschaft
des Antragstellers, kann von diesem Grundsatz unter
Berücksichtigung der Bekanntheit des Antragstellers
und der Entfernung der Auslandsvertretung von seinem
Wohnort abgewichen werden; dies gilt auch für Grup-
penreisen, für die sich bekannte und vertrauenswürdige
Organisationen verbürgen.

Teil VIII Nummer 5 enthält genauere Vorschriften für
die von Beratungsstellen, Reisebüros sowie Reiseunter-
nehmen und deren Endverkäufern übernommene Bean-
tragung von Visa (1).

IV. RECHTSGRUNDLAGE

Einheitliche Visa können erteilt werden, sofern die Einreise-
voraussetzungen nach Artikel 15 und 5 des Übereinkommens
zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom
19. Juni 1990 erfüllt werden.

Artikel 15

Grundsätzlich dürfen Sichtvermerke nach Artikel 10 nur einem
Drittausländer erteilt werden, der die in Artikel 5 Absatz 1
Buchstaben a), c), d) und e) aufgeführten Einreisevoraussetzungen
erfüllt.

Artikel 5

1. Für einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten kann einem
Drittausländer die Einreise in das Hoheitsgebiet der Vertrags-
parteien gestattet werden, wenn er die nachstehenden Voraus-
setzungen erfüllt:

a) Er muss im Besitz eines oder mehrerer gültiger Grenz-
übertrittspapiere sein, die von dem Exekutivausschuss
bestimmt werden.

b) Er muss, soweit erforderlich, im Besitz eines gültigen
Sichtvermerks sein.

c) Er muss gegebenenfalls die Dokumente vorzeigen, die
seinen Aufenthaltszweck und die Umstände seines Auf-
enthalts belegen, und über ausreichende Mittel zur
Bestreitung des Lebensunterhaltes sowohl für die Dauer
des Aufenthalts als auch für die Rückreise in den Her-
kunftsstaat oder für die Durchreise in einen Drittstaat,
in dem seine Zulassung gewährleistet ist, verfügen oder
in der Lage sein, diese Mittel auf legale Weise zu erwer-
ben.

d) Er darf nicht zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben
sein.

e) Er darf keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die
nationale Sicherheit oder die internationalen Beziehungen
einer der Vertragsparteien darstellen.

(1) Gemäß der Entscheidung 2002/585/EG des Rates vom 12. Juli
2002, ABl. L 187 vom 16. Juli 2002, S. 44, Artikel 3:

�Diese Entscheidung gilt ab dem Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.�
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2. Einem Drittausländer, der nicht alle diese Voraussetzungen
erfüllt, muss die Einreise in das Hoheitsgebiet der Vertrags-
parteien verweigert werden, es sei denn, eine Vertragspartei
hält es aus humanitären Gründen oder Gründen des nationa-
len Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen
für erforderlich, von diesem Grundsatz abzuweichen. In diesen
Fällen wird die Zulassung auf das Hoheitsgebiet der betref-
fenden Vertragspartei beschränkt, die die übrigen Vertrags-
parteien darüber unterrichten muss.

Die besonderen Bestimmungen des Asylrechts und des Arti-
kels 18 bleiben unberührt.

Ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit kann nur erteilt
werden, sofern die Voraussetzungen nach Artikel 11 Absatz 2,
Artikel 14 Absatz 1 sowie Artikel 16 i. V. m. Artikel 5 Absatz
2 erfüllt werden (siehe V 3).

Artikel 11 Absatz 2

(2) Absatz 1 hindert eine Vertragspartei nicht, im Bedarfsfall
innerhalb des betreffenden Halbjahres einen weiteren Sichtvermerk
zu erteilen, der räumlich auf ihr Hoheitsgebiet beschränkt ist.

Artikel 14 Absatz 1

(1) Es darf kein Sichtvermerk in einem Reisedokument erteilt
werden, wenn dieses für keine der Vertragsparteien gültig ist. Ist
das Reisedokument lediglich für eine oder mehrere Vertragspar-
teien gültig, so ist der erteilte Sichtvermerk auf diese Vertragspar-
tei oder diese Vertragsparteien zu beschränken.

Artikel 16

Hält eine Vertragspartei es für notwendig, aus einem der in Arti-
kel 5 Absatz 2 genannten Gründe von dem in Artikel 15 fest-
geschriebenen Grundsatz abzuweichen und einem Drittausländer,
der nicht sämtliche in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehenen Einreise-
voraussetzungen erfüllt, einen Sichtvermerk zu erteilen, wird die
räumliche Gültigkeit dieses Sichtvermerks auf das Hoheitsgebiet
dieser Vertragspartei, die die anderen Vertragsparteien davon
benachrichtigen muss, beschränkt.

V. BEARBEITUNG UND ENTSCHEIDUNG

Die Auslandsvertretung überprüft zunächst die eingereichten
Unterlagen (1) und zieht diese anschließend zur Entscheidung
über den Visumantrag (2) heran:

Wesentliche Kriterien für die Prüfung des Antrags

Es sei daran erinnert, dass bei der Bearbeitung von Visumanträ-
gen folgende wesentliche Punkte zu beachten sind: die Sicher-
heit der Schengener Vertragsparteien, die Bekämpfung der ille-
galen Einwanderung sowie andere Aspekte der internationalen
Beziehungen. Je nach Land kann dem einen oder dem anderen
Punkt größere Bedeutung beigemessen werden, sie sind jedoch
stets alle im Auge zu behalten.

Im Hinblick auf die Gewährleistung der Sicherheit ist zu über-
prüfen, ob die erforderlichen Kontrollmaßnahmen durchgeführt
wurden: Abfrage der Datenbestände der im Schengener Infor-
mationssystem zur Einreiseverweigerung ausgeschriebenen Per-
sonen sowie Konsultation der zentralen Behörden im Falle von
Ländern, bei denen Konsultation erforderlich ist.

Für die Einschätzung des Einwanderungsrisikos liegt die Bewer-
tung in der alleinigen Verantwortung der Auslandsvertretung.
Bei der Prüfung des Visumantrags ist festzustellen, ob der
Antragsteller die Absicht hat, in das Hoheitsgebiet der Schenge-
ner Staaten mithilfe eines zu Touristik-, Studien-, Geschäfts-
bzw. zu Familienbesuchszwecken ausgestellten Visums ein-
zuwandern und sich dort niederzulassen. Besondere Aufmerk-
samkeit ist auf �Personenkreise mit erhöhtem Risikofaktor� wie
Arbeitslose und Personen zu richten, die nicht über geregelte
Einkünfte verfügen. Bestehen insbesondere Zweifel bezüglich
der Echtheit der Dokumente und der vorgelegten Belege, wird
die Auslandsvertretung von der Erteilung eines Visums abse-
hen.

Die Prüfungen für Antragsteller, deren guter Ruf bekannt ist
und über die im Rahmen der konsularischen Zusammenarbeit
Informationen ausgetauscht wurden, werden dagegen erleich-
tert.

1. Bearbeitung des Visumantrags

1.1. Prüfungsverfahren für den Visumantrag

� die beantragte Aufenthaltsdauer muss dem Aufent-
haltszweck entsprechen;

� das Formular muss vollständig und schlüssig aus-
gefüllt werden. Dem Antrag ist ein Lichtbild des
Antragstellers beizulegen, und nach Möglichkeit
muss er die Angabe des Hauptreiseziels enthalten.

1.2. Überprüfung der Identität des Antragstellers; weiterhin ist
zu prüfen, ob er im Schengener Informationssystem
�SIS� zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben ist, ob
sonstige (Sicherheits)risiken vorliegen, die einer Visum-
erteilung entgegenstehen; darüber hinaus ist mit Blick
auf unerlaubte Einwanderung zu prüfen, ob vorherige
Aufenthaltsfristen überschritten wurden.

1.3. Überprüfung des Reisedokuments

� Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit des Doku-
ments: Es muss vollständig und darf nicht abge-
ändert, ge- oder verfälscht sein;
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� Überprüfung des räumlichen Geltungsbereichs des
Reisedokuments; es muss für die Einreise in die
Schengener Vertragsstaaten gültig sein;

� Überprüfung der Gültigkeitsdauer des Reisedoku-
ments; sie sollte die des Visums um drei Monate
überschreiten (Artikel 13 Absatz 2 des Durchfüh-
rungsübereinkommens);

� Aus dringlichen humanitären Gründen, nationalen
Belangen oder internationalen Verpflichtungen kön-
nen jedoch in Ausnahmefällen Visa auf Reisedoku-
menten erteilt werden, deren Gültigkeitsdauer die
oben genannte Frist (drei Monate) unterschreitet,
jedoch unter der Bedingung, dass das Reisepapier
länger gültig ist als das Visum und die Rückreise
des Drittausländers zulässt;

� Überprüfung der Dauer vorangegangener Aufent-
halte des Antragstellers auf dem Gebiet der Ver-
tragsparteien.

1.4. Prüfung der übrigen, für den Antrag erforderlichen Belege

Umfang und Art der Belege hängen vom möglichen
Risiko der illegalen Einwanderung und den örtlichen
Gegebenheiten (z. B. konvertierbare Währung) ab und
können von Land zu Land unterschiedlich sein. Die
Auslandsvertretungen können eine an diese Gegeben-
heiten angepasste Vorgehensweise bei der Beurteilung
von Belegen verabreden.

Diese Dokumente müssen den Grund der Reise, die
Beförderungsmittel, die Rückreise sowie die Mittel zur
Bestreitung des Lebensunterhalts und die Unterkunft
belegen:

� Belege über den Zweck der Reise, z. B.:

� private Einladungsschreiben,

� offizielle Einladungen,

� Teilnahme an einer Gruppenreise,

� Belege über den Zweck der Reise, z. B.:

� Fahrkarte bzw. Flugticket (Hin- und Rückreise),

� Devisen für den Treibstoff oder Fahrzeugver-
sicherung.

� Belege über die Mittel zur Bestreitung des Lebens-
unterhalts

Als Belege über den Nachweis ausreichender Mittel
zur Bestreitung des Lebensunterhalts können gelten:
Bargeld in konvertierbarer Währung, Reiseschecks,
auf ein Devisenkonto ausgestellte Schecks, Kredit-
karten bzw. jeder andere Beleg, durch den bewiesen
wird, dass der Antragsteller über Devisen verfügt.

Der Umfang der Mittel zur Bestreitung des Lebens-
unterhalts muss in einem angemessenen Verhältnis
zur Dauer und zum Zweck der Reise sowie zu den
Lebenshaltungskosten in dem/den zu besuchenden
Schengener Staat(en) stehen. Zu diesem Zweck
werden die für den Grenzübertritt erforderlichen
Richtbeträge jährlich von den nationalen Behörden
der Vertragsparteien festgelegt (siehe Anlage 7) (1).

� Belege über die Unterkunft

Folgende Dokumente können u. a. als Belege über
die Unterkunft gelten:

a) Reservierung einer Hotelunterkunft oder ähn-
liche Reservierungen;

b) Dokumente, die belegen, dass der Visumantrag-
steller im Besitz eines auf seinen Namen lauten-
den Mietvertrags für eine Wohnung oder eines
entsprechenden Eigentumstitels in der Vertrags-
partei seines Aufenthaltes ist;

c) Erklärt der Drittausländer, in der Wohnung
einer Privatperson oder einer sonstigen privaten
Unterkunft untergebracht zu sein, so ist von
der Auslandsvertretung zu prüfen, ob die Per-
son dort tatsächlich Unterkunft finden wird:

� entweder durch Konsultationen bei den
nationalen Behörden, wenn sich dies als
erforderlich erweist

� oder anhand der Vorlage einer Unterkunfts-
bescheinigung durch den Antragsteller, die
in Form eines harmonisierten Vordrucks
ausgefertigt und nach Maßgabe der nationa-
len Rechtsvorschriften von der zuständigen
Behörde der Vertragspartei geprüft wird.
Das Muster dieses harmonisierten Standard-
vordrucks kann vom Exekutivausschuss
ausgearbeitet werden.

� oder anhand der Vorlage einer amtlichen
oder offiziellen Unterkunftsbescheinigung
durch den Antragsteller, die die in den
Rechtsvorschriften der Vertragspartei vor-
geschriebene Form hat und nach Maßgabe
der nationalen Rechtsvorschriften geprüft
wird.

Die Vorlage der Unterkunftsbescheinigung, von der
in den beiden vorangegangenen Spiegelstrichen die
Rede ist, bedeutet keine zusätzliche Voraussetzung

(1) Diese Richtbeträge werden nach den diesbezüglichen Vorschriften
von Teil I des Gemeinsamen Handbuchs �Außengrenzkontrollen�
festgesetzt.
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für die Erteilung eines Visums. Diese Bescheinigung
soll als praktisches Hilfsmittel angesehen werden,
um in den Konsulaten eine Unterkunft oder ggf.
die Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts
belegen zu können. Wenn eine Vertragspartei ein
solches Dokument verwendet, muss es auf jeden
Fall den Namen des Gastgebers und des Gastes
bzw. der Gäste sowie die Anschrift enthalten und
Dauer sowie Zweck der Aufnahme, den möglichen
Verwandtschaftsgrad und den rechtmäßigen Auf-
enthalt des Gastgebers belegen.

Nachdem die Auslandsvertretung das Visum erteilt
hat, bringt sie auf dem Dokument ihren Stempel
an und trägt darauf die Visumnummer ein, um zu
verhindern, dass das Dokument nochmals verwen-
det wird.

Die Prüfung hat auf jeden Fall zum Ziel, Gefällig-
keitseinladungen, betrügerische Einladungen oder
Einladungen von Drittausländern zu verhindern, die
sich in einer unrechtmäßigen oder unsicheren Lage
befinden.

Kann der Antragsteller belegen, dass er über ausrei-
chende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes
verfügt, um die Kosten für Verpflegung und Unter-
kunft in der/den zu besuchenden Vertragspartei(en)
zu tragen, so kann er bei der Beantragung eines
einheitlichen Visums von der Verpflichtung befreit
werden, Belege zur Unterkunft vorzulegen.

� Sonstige Belege, die ggf. vorzulegen sind, z. B.:

� Belege über den Wohnort und die Verwur-
zelung im Heimatstaat,

� elterliche Erlaubnis (bei Minderjährigen),

� Belege über die soziale und berufliche Lage des
Antragstellers.

Dort wo nach nationalem Recht der Schengenstaaten,
als Nachweis für Einladungen von Privatpersonen bzw.
für Geschäftsreisende, Verpflichtungserklärung bzw.
Nachweise der Unterkunft gefordert werden, erfolgt
dies mit einem harmonisierten Dokumenten-Vordruck.

1.5. Prüfung der Bona-fide-Eigenschaft der Antragsteller

Zur Feststellung der Bona-fide-Eigenschaft des Antrag-
stellers wird geprüft, ob diese Person im Rahmen der
konsularischen Zusammenarbeit vor Ort als Bona-fide-
Person bekannt ist.

Darüber hinaus werden ebenfalls die zwischen den
Auslandsvertretungen ausgetauschten Informationen
herangezogen (siehe Teil VIII, 3).

2. Entscheidungsverfahren

2.1. Festlegung der Visumkategorie und der Anzahl der Einreisen

Das einheitliche Visum kann sein (Artikel 11):

� ein für einen und mehrere Aufenthalte gültiger
Sichtvermerk, wobei weder die Dauer eines unun-
terbrochenen Aufenthalts noch die Gesamtdauer
der aufeinander folgenden Aufenthalte vom Datum
der ersten Einreise an gerechnet mehr als drei
Monate pro Halbjahr betragen dürfen;

� ein Visa mit einjähriger Gültigkeit, das zu einem
dreimonatigen Aufenthalt pro Halbjahr und zu
mehrmaliger Einreise berechtigt; dieses Visum kann
Personen ausgestellt werden, die die erforderlichen
Garantien bieten und für eine Vertragspartei von
besonderem Interesse sind. Darüber hinaus besteht
in Ausnahmefällen die Möglichkeit, bestimmten
Kategorien von Personen Visa mit einer Gültigkeits-
dauer von über einem Jahr bis zu höchstens fünf
Jahren zu erteilen, die zu mehrmaliger Einreise
berechtigen;

� ein Durchreisevisum, das seinen Inhaber berechtigt,
ein, zwei oder in Ausnahmefällen mehrere Male
durch das Hoheitsgebiet der Vertragsparteien zu
reisen, um sich in das Hoheitsgebiet eines Drittstaa-
tes zu begeben, wobei die Dauer einer Durchreise
fünf Tage nicht überschreiten darf, soweit die Ein-
reise in diesen Drittstaat im Voraus gesichert und
die Durchreise normalerweise durch das Hoheits-
gebiet der Vertragsparteien führt.

2.2. Verantwortung der handelnden Dienststelle

Die diplomatischen Vertreter oder die Leiter der Kon-
sularabteilung tragen entsprechend ihren nationalen
Befugnissen für die praktischen Modalitäten bei der
Visaerteilung in den Auslandsvertretungen die Gesamt-
verantwortung und sie stimmen sich untereinander ab.

Die Auslandsvertretung entscheidet auf der Grundlage
aller ihr zur Verfügung stehenden Informationen und
unter Berücksichtigung der konkreten Situation jedes
Antrags.

2.3. Sonderverfahren im Fall der Konsultation anderer zentraler
Behörden

Im Hinblick auf die Durchführung der Konsultation der
zentralen Behörden haben die Vertragsparteien die Ein-
richtung eines Systems beschlossen. Bei Ausfall des
technischen Systems für die Konsultationen können in
einer Übergangszeit und fallbedingt die folgenden Maß-
nahmen angewandt werden:

� Beschränkung der Konsultationen auf unumgäng-
liche Fälle,
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� Nutzung des vor Ort vorhandenen Netzes der Bot-
schaften und Konsulate der betreffenden Staaten für
die Steuerung der Konsultationen,

� Nutzung des Netzes der Botschaften der Vertrags-
parteien, die sich a) in dem ersuchenden Land, b)
in dem ersuchten Land befinden,

� Nutzung herkömmlicher Systeme: Telefax, Telefon,
usw. bei der Übermittlung zwischen Kontaktstellen,

� Verstärkung der Überwachung zur Wahrung der
gemeinsamen Interessen.

Die Erteilung des einheitlichen Visums und des Visums
für den längerfristigen Aufenthalt, das gleichzeitig als
Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt Gültigkeit
besitzt, an die in Anlage 5 B aufgeführten Kategorien
von Antragstellern, bei denen die Konsultation einer
zentralen Behörde, des Außenministeriums oder sons-
tiger Instanzen erforderlich ist (Artikel 17 Absatz 2 des
Durchführungsübereinkommens) richtet sich nach fol-
gendem Verfahren:

Bei Antragstellung einer Person, die zu dieser Kategorie
gehört, hat die Auslandsvertretung sich zunächst durch
Abfrage des Schengener Informationssystems zu ver-
gewissern, dass der Antragsteller nicht zur Einreisever-
weigerung ausgeschrieben ist.

Des Weiteren wendet sie folgendes Verfahren an:

a) Verfahren

Das Verfahren nach Buchstabe b) ist nicht anzu-
wenden, wenn der Antragsteller im Schengener
Informationssystem zur Einreiseverweigerung aus-
geschrieben ist.

b) Übermittlung des Ersuchens an die zentrale
Behörde des eigenen Staates

In konsultationsbedürftigen Fällen teilt die Aus-
landsvertretung der zentralen Behörde des eigenen
Landes unverzüglich mit, dass ein Visum beantragt
wurde.

� Bearbeitet diese zentrale Behörde Anträge, für
die sie zuständig ist, und beschließt sie, das
Visum zu verweigern, so ist es nicht erforder-
lich, ein Konsultationsverfahren mit einer oder
mehreren anderen zentralen Behörden in die
Wege zu leiten bzw. fortzuführen.

� Bearbeitet diese zentrale Behörde Anträge in
Vertretung eines anderen zuständigen Staates,
so unterrichtet sie die zentrale Behörde dieses
Staates über die Antragstellung. Beschließt die
zentrale Behörde des vertretenen Staates oder
diejenige des vertretenden Staates, sofern dies

in den Vertretungsvereinbarungen so vorgese-
hen ist, das Visum zu verweigern, so ist die
Einleitung bzw. Fortsetzung eines Konsultati-
onsverfahrens bei einer oder mehreren anderen
zentralen Behörden nicht erforderlich.

c) Inhalt der Konsultation

Um die Einheitlichkeit der Konsultation der zentra-
len Behörden zu gewährleisten, übermittelt die mit
dem Antrag befasste Auslandsvertretung der eige-
nen zentralen Behörde folgende Informationen:

1. Auslandsvertretung, bei der der Antrag auf
Erteilung eines Visums vorgelegt wurde

2. Name(n) und Vorname(n), Geburtsort und -da-
tum des/der Antragsteller(s) und, sofern
bekannt, Name der Eltern

3. Staatsangehörigkeit des/der Antragsteller(s) und,
sofern bekannt, vorige Staatsangehörigkeiten

4. Art und Nummer des/der vorgelegten Reise-
dokuments/e sowie Ausstellungsdatum und
Gültigkeitsdauer

5. Dauer und Zweck der Reise

6. Voraussichtliche Reisedaten

7. Wohnsitz, Beruf, Arbeitgeber

8. Hinweise der Vertragsparteien insbesondere auf
frühere Visumanträge und frühere Aufenthalte
in den Vertragsparteien

9. Grenze, über die der Antragsteller einzureisen
gedenkt

10. Weitere Familiennamen (Geburtsname, ggf.
Name nach der Heirat; bezweckt wird, die Iden-
tifizierungsmöglichkeiten nach Maßgabe des
jeweiligen innerstaatlichen Rechts der Vertrags-
parteien sowie nach Maßgabe des innerstaatli-
chen Rechts des Staates, dessen Staatsangehö-
rigkeit der Antragsteller besitzt, zu vervollstän-
digen)

11. Andere von den Auslandsvertretungen als nütz-
lich erachtete Angaben wie die in den Pass des
Antragstellers eingetragenen, mitreisenden Per-
sonen (Ehefrau, Kinder), sowie die bereits vom
Antragsteller erhaltenen Visa und die mit dem-
selben Reiseziel zusammenhängenden Visum-
anträge.

Diese Angaben sind dem Antragsvordruck in der
Reihenfolge zu entnehmen, in der sie dort erschei-
nen.
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Diese Informationen werden von den zentralen
Behörden für die Konsultation herangezogen,
wobei grundsätzlich der ersuchende Staat den
Übermittlungsweg festlegt. In jedem Fall muss
nachgewiesen werden können, zu welchem Datum
und um welche Uhrzeit das Ersuchen gestellt wurde
und wann dieses bei den ersuchten Behörden einge-
gangen ist.

d) Übermittlung des Ersuchens von der zentralen
Behörde des eigenen Staates an andere zentrale
Behörden

Die zentrale Behörde des Staates, in dem der
Antrag gestellt wurde, übermittelt das Ersuchen an
die zentrale(n) Behörde(n) des/der Staates/en, der/
die um Konsultation gebeten hat/haben. Die zentra-
len Behörden sind die Behörden, die von den Staa-
ten zur Erfüllung dieser Aufgaben bezeichnet wur-
den.

Diese Behörde(n) teilt/teilen der ersuchenden zen-
tralen Behörde nach der erforderlichen Prüfung das
Ergebnis der Konsultation mit.

e) Beantwortungsfrist � Antrag auf Verlängerung

Die Frist für die Übermittlung des Ergebnisses an
die ersuchende zentrale Behörde beträgt höchstens
sieben Kalendertage. Die Frist von sieben Kalender-
tagen beginnt mit der Übermittlung der Konsulta-
tion von der ersuchenden zentralen Behörde an die
ersuchte zentrale Behörde.

Beantragt eine der ersuchten zentralen Behörden
im Laufe der sieben Kalendertage bei der ersuchen-
den Behörde eine Verlängerung der Frist, kann
diese um weitere sieben Tage verlängert werden.

In Ausnahmefällen kann die ersuchte zentrale
Behörde unter Angabe von Gründen um eine Ver-
längerung der Frist um mehr als sieben Tage ersu-
chen.

Die ersuchten zentralen Behörden haben dafür
Sorge zu tragen, in dringenden Fällen so schnell
wie möglich eine Antwort zu übermitteln.

Erfolgt nach Ablauf der ersten Frist und ggf. nach
Ablauf der Verlängerung keine Antwort, kommt
dies einer Nichterhebung von Einwänden der
ersuchten Behörde(n) gleich, und es steht der Ertei-
lung des Visums nichts entgegen.

f) Entscheidung auf der Grundlage des Konsultations-
ergebnisses

Die zentrale Behörde des Staates, in dem der
Visumantrag gestellt wurde, kann im Anschluss
daran der Auslandsvertretung die Erteilung des ein-
heitlichen Visums gestatten.

Die für die Bearbeitung des Visumantrags zustän-
dige konsularische Dienststelle kann 14 Tage nach
Weiterleitung des Antrags durch die für die Konsul-
tation zuständige Behörde das Visum ausstellen,
sofern keine ausdrückliche Entscheidung der eige-
nen zentralen Behörde vorliegt. Es obliegt jeder
zentralen Behörde, die eigenen Auslandsvertretun-
gen vom Beginn der Konsultationsfrist in Kenntnis
zu setzen.

Wurde bei der ersuchenden zentralen Behörde eine
außerordentliche Fristverlängerung beantragt, teilt
sie dies der für den Antrag zuständigen Auslands-
vertretung mit; diese kann über den Antrag erst
entscheiden, wenn die eigene zentrale Behörde eine
Antwort erteilt hat.

g) Übermittlung spezifischer Unterlagen

In Ausnahmefällen kann die Botschaft, bei der der
Visumantrag gestellt wurde, auf Ersuchen der kon-
sularischen Vertretung gemäß Artiklel 17 Schenge-
ner Durchführungsübereinkommen konsultierten
Staates den Vordruck des Visumantrags (mit Licht-
bild) übermitteln.

Dieses Verfahren findet nur in Orten Anwendung,
in denen es diplomatische Missionen oder konsula-
rische Vertretungen des konsultierenden und des
konsultierten Staates gibt, und dies lediglich für
Staatsangehörigkeiten nach Anlage 5 Teil B.

Die Antwort oder das Ersuchen um Verlängerung
der Konsultation kann unter keinen Umständen auf
lokaler Ebene übermittelt werden, mit Ausnahme
der Konsultationen, die gemäß den derzeitigen
Bestimmungen der Anlage 5 Teil B der Gemein-
samen Konsularischen Instruktion auf lokaler Ebene
erfolgen. Für den Austausch zwischen den zentra-
len Behörden wird grundsätzlich das Konsultations-
netz eingesetzt.

2.4. Nichtbearbeitung oder Ablehnung

Wird der Antrag auf Erteilung eines einheitlichen
Visums von der Auslandsvertretung nicht bearbeitet
oder abgelehnt, gelten für das Verfahren und die mögli-
chen Rechtsmittel die innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten der jeweiligen Vertragspartei.

Falls ein Visum abgelehnt wird und die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften die Begründung dieser Ablehnung
vorsehen, muss diese auf der Grundlage des folgenden
Textes erfolgen:

�Gemäß Artikel 15 in Verbindung mit Artikel 5 des
Übereinkommens zur Durchführung des Überein-
kommens von Schengen vom 19. Juni 1990 wurde
Ihr Visumantrag abgelehnt, da Sie die in Artikel 5
Absatz 1 Buchstabe a), c), d) und e) vorgesehenen
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Voraussetzungen (bitte Zutreffendes ankreuzen),
wonach... (Wortlaut der Voraussetzung oder
Voraussetzungen, die in Betracht kommen), nicht
erfüllen.�

Dieser Wortlaut kann gegebenenfalls durch detaillier-
tere Informationen ergänzt werden oder andere Infor-
mationen gemäß den in diesem Bereich von den natio-
nalen Gesetzgebungen vorgesehenen Verpflichtungen
enthalten.

Sieht sich eine diplomatische Mission oder eine kon-
sularische Vertretung, die in Vertretung eines Partner-
staates handelt, gezwungen, nicht mit der Bearbeitung
eines Visumantrags fortzufahren, wird der Antragsteller
davon unterrichtet und ebenfalls davon in Kenntnis
gesetzt, dass er sich an die diplomatische Mission oder
die konsularische Vertretung des für die Bearbeitung
des Antrags zuständigen Staates wenden kann.

3. Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit

Ein Visum mit räumlicher Beschränkung auf das natio-
nale Hoheitsgebiet einer oder mehrerer Vertragspar-
teien kann erteilt werden:

1. wenn eine Auslandsvertretung es aus einem der in
Artikel 5 Absatz 2 des Durchführungsübereinkom-
mens genannten Gründe (humanitäre Gründe,
Gründe des nationalen Interesses oder internatio-
nale Verpflichtungen) für erforderlich hält, von
dem in Artikel 15 des genannten Übereinkommens
niedergeschriebenen Grundsatz abzuweichen (Arti-
kel 16);

2. wenn der in Artikel 14 des Durchführungsüberein-
kommens vorgesehene Fall greift:

�1. Es darf kein Sichtvermerk in einem Reisedokument
erteilt werden, wenn dieses für keine der Vertragspar-
teien gültig ist. Ist das Reisedokument lediglich für
eine oder mehrere Vertragsparteien gültig, so ist der
erteilte Sichtvermerk auf diese Vertragspartei oder
diese Vertragsparteien zu beschränken.

2. Wird das Reisedokument von einer oder mehreren
Vertragsparteien nicht als gültig anerkannt, so kann
ein Sichtvermerk in Form einer Genehmigung, die
als Sichtvermerk gilt, erteilt werden.�

3. wenn eine Auslandsvertretung die zentralen Behör-
den aus Dringlichkeitsgründen (aus humanitären
Gründen, Gründen des nationalen Interesses oder
aufgrund internationaler Verpflichtungen) nicht
konsultiert hat oder von der zentralen Behörde Ein-
wände erhoben worden sind;

4. wenn es erforderlich ist, dass die Auslandsvertre-
tung einem Antragsteller innerhalb eines Halbjah-
res, für das er bereits ein Visum für einen dreimo-
natigen Aufenthalt erhalten hat, erneut ein Visum
erteilt.

In den Fällen 1, 3 und 4 kann die Gültigkeit auf
das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei, der Benelux-
Staaten oder zweier Benelux-Staaten beschränkt
werden. In Fall 2 kann die Gültigkeit auf das
Hoheitsgebiet einer oder mehrerer Vertragsparteien,
der Benelux-Staaten oder zweier Benelux-Staaten
beschränkt werden.

Die Auslandsvertretungen der anderen Vertragspar-
teien sind über die Erteilung dieses Visums zu
unterrichten.

VI. AUSFÜLLEN DER VISUMMARKE

Die Anlagen 13 und 8 enthalten ausgefüllte Muster der Visum-
marke sowie Informationen über die technischen Sicherheits-
merkmale.

1. Feld für gemeinsame Angaben � Feld 8

1.1. Feld �Gültig für�

In diesem Feld wird die räumliche Gültigkeit des
Visums angegeben.

Es bestehen nur vier Möglichkeiten für das Ausfüllen
dieses Feldes:

a) Schengener Staaten,

b) Angabe des Schengener Staates oder der Schenge-
ner Staaten, in dem oder in denen das Visum gültig

ist (in diesem Fall werden die folgenden Länder-
kennzeichen verwendet: A für Österreich, B für Bel-
gien, D für Deutschland, E für Spanien, F für Frank-
reich, GR für Griechenland, I für Italien, L für
Luxemburg, NL für die Niederlande und P für Por-
tugal,

c) Benelux

d) Schengener Staat (unter Verwendung der Angaben
unter Buchstabe b), der das nationale Visum für
den längerfristigen Aufenthalt + Schengener Staaten
ausgestellt hat.

� Wird die Visummarke als einheitliches Visum nach
Artikel 10 und 11 des Schengener Durchführungs-
übereinkommens oder als Visum ohne räumliche
Beschränkung auf das Hoheitsgebiet des ausstellen-
den Staates verwendet, werden in dieses Feld in der
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Sprache des ausstellenden Staates die Worte Schen-
gener Staaten eingetragen.

� Wird die Visummarke als Visum ausgestellt, in dem
die Ein- und Ausreise sowie der Aufenthalt auf ein
bestimmtes Hoheitsgebiet beschränkt sind, wird in
dieses Feld in der Landessprache der Name der Ver-
tragspartei eingetragen, auf deren Gebiet Einreise,
Aufenthalt und Ausreise des Visuminhabers
beschränkt sind.

� Wird das Visumetikett verwendet zur Ausstellung
eines nationalen Visums für den längerfristigen
Aufenthalt, das ab dem ersten Tag seiner Gültigkeit
für höchstens drei Monate gleichzeitig als einheitli-
ches Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt gilt,
so wird in dieses Feld zuerst der Mitgliedstaat ein-
getragen, der das nationale Visum für einen länger-
fristigen Aufenthalt ausgestellt hat, und danach die
Worte �Schengener Staaten�.

� In den Fällen nach Artikel 14 des Durchführungs-
übereinkommens darf die räumliche Gültigkeit auf
das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaa-
ten beschränkt werden; in diesem Fall und entspre-
chend den Codes der in dieses Feld einzutragenden
Mitgliedstaaten werden folgende Möglichkeiten
erwogen:

a) In das Feld werden die Codes der betreffenden
Mitgliedstaaten eingetragen.

b) In das Feld wird �Schengener Staaten� in der
Sprache des ausstellenden Mitgliedstaates einge-
tragen, in Klammern gefolgt von einem Minus-
zeichen und den Codes der Mitgliedstaaten, für
deren Hoheitsgebiet das Visum nicht gültig ist.

� Der in diesem Teil des Visums eingetragene räumli-
che Geltungsbereich kann nicht auf ein kleineres
geografisches Gebiet als das einer Vertragspartei
eingeschränkt werden.

1.2. Feld �von � bis�

In diesem Feld wird die Gültigkeitsdauer des Visums
angegeben.

Nach dem Wort �von� wird der erste Tag angegeben,
von dem an die Einreise in das durch die räumliche
Gültigkeit des Visums angegebene Gebiet gestattet ist;
diese Angabe wird wie folgt eingetragen:

� Zwei Ziffern für den Tag; dem 1.�9. eines Monats
geht eine Null voraus;

� Bindestrich;

� zwei Ziffern für den Monat; den durch eine einstel-
lige Ziffer bezeichneten Monaten geht eine Null
voraus;

� Bindestrich;

� für die Jahreszahl werden die beiden letzten Ziffern
eines jeden Jahres angegeben;

� Beispiel: 15�04�94 = 15. April 1994.

Nach dem Wort �bis� wird der letzte Tag der Gültigkeit
des Visums angegeben, bis zu dem die Ausreise aus
dem Geltungsbereich des Visums bis 24.00 Uhr erfolgt
sein muss.

Dieses Datum wird auf die gleiche Weise angegeben
wie der erste Gültigkeitstag.

1.3. Feld �Anzahl der Reisen�

Angabe der möglichen Anzahl von Einreisen des
Visuminhabers in den Geltungsbereich des Visums und
damit Angabe der Anzahl der verschiedenen Aufenthal-
te, auf die die unter Punkt 1.4 angegebenen Tage ver-
teilt werden können.

Es können eine einmalige Einreise, zwei Einreisen oder
mehr als zwei Einreisen gewährt werden; diese Anga-
ben werden im Feld rechts vom Text mit �01�, �02�
bzw. mit �MULT�, wenn mehr als zwei Einreisen gestat-
tet sind, vermerkt.

Im Durchreisevisum können eine oder zwei Einreisen
gewährt werden, die mit den Ziffern �01� oder �02�
angegeben werden; nur in Ausnahmefällen können
mehr als zwei Einreisen auf derselben Visummarke
gestattet werden; dies wird mit �MULT� vermerkt.

Stimmt die Zahl der Ausreisen mit der Anzahl der Ein-
reisen überein, wird das Visum ungültig, auch wenn
die Gesamtanzahl der für den Aufenthalt gestatteten
Tage nicht ausgeschöpft wurde.

1.4. Feld �Dauer des Aufenthaltes � Tage�

Angabe der Anzahl von Tagen, die sich der Inhaber
des Visums in dem durch den räumlichen Gültigkeits-
bereich angegebenen Gebiet aufhalten darf; hier handelt
es sich entweder um einen ununterbrochenen Aufent-
halt oder um mehrere Tage während verschiedener
Aufenthalte innerhalb der unter Punkt 1.2 angegebenen
Zeitspanne und gemäß der unter Punkt 1.3 gestatteten
Anzahl der Einreisen (1).

Zwischen den Worten �Dauer des Aufenthaltes� und
�Tage� wird die Anzahl der für den Aufenthalt gestatte-
ten Tage mit zwei Ziffern eingetragen, wobei die erste

(1) Im Fall eines Durchreisevisums, darf die Anzahl der in dieses Feld
eingetragenen Tage fünf nicht überschreiten.
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Ziffer eine Null ist, wenn die Anzahl der Tage weniger
als 10 beträgt.

Die Höchstaufenthaltsdauer beträgt 90 Tage pro Halb-
jahr.

1.5. Feld �Ausgestellt in � am�

Angabe der Stadt, in der sich die Auslandsvertretung
befindet in der Landessprache der das Visum ausstellen-
den Vertragspartei. Diese Angabe wird zwischen �in�
und �am� eingetragen; das Datum der Ausstellung wird
im Anschluss an das Wort �am� eingetragen.

Dieses Datum wird auf die gleiche Weise wie unter
Punkt 1.2 angegeben.

Die ausstellende Behörde kann mithilfe des Stempel-
abdrucks des in Feld 4 angebrachten Stempels fest-
gestellt werden.

1.6. Feld �Passnummer�

Angabe der Nummer des Passes, in den das Visum auf-
gebracht wird. Nach dem letzten Schriftzeichen wird
die Anzahl der den Passinhaber begleitenden und im
Pass vermerkten minderjährigen Kinder oder gegebe-
nenfalls der Ehefrau angegeben (für die minderjährigen
Kinder wird eine Zahl gefolgt von einem �X� angege-
ben � z. B. 1X = ein minderjähriges Kind, 3X = 3
minderjährige Kinder und für die Ehefrau ein �Y�).

Wird bei Nichtanerkennung des Reisedokuments für
die Anbringung des Visums das einheitliche Formblatt
verwendet, so kann die ausstellende konsularische Ver-
tretung entweder das gleiche Formblatt verwenden, um
die Gültigkeit des Visums auf den Ehepartner des Form-
blattinhabers und unterhaltsberechtigte Minderjährige
in seiner Begleitung auszudehnen, oder getrennte
Visumblätter für den Inhaber des Dokuments, seinen
Ehepartner und jede unterhaltsberechtigte Person aus-
stellen und das entsprechende Visum auf den einzelnen
Visumblättern anbringen (1).

Die Passnummer, die eingetragen wird, ist die Serien-
nummer, die auf allen oder fast allen Seiten des Passes
aufgedruckt oder eingestanzt ist.

Bei der Anbringung des Visums auf dem einheitlichen
Formblatt ist die in diesem Feld einzutragende Nummer
anstelle der Passnummer die auf dem Formblatt auf-
gedruckte Nummer, bestehend aus sechs Ziffern, die

gegebenenfalls um den (die) Buchstaben ergänzt wer-
den, der (die) dem das Visum ausstellenden Mitglied-
staaten oder der das Visum ausstellenden Gruppe von
Mitgliedstaaten zugeordnet wird (werden) (1).

1.7. Feld �Visumkategorie�

Zur schnellen Feststellung der Visumkategorie durch
die Kontrollbeamten wird durch die Buchstaben A, B,
C und D die Visumkategorie angegeben, für die das
einheitliche Visum ausgestellt wird.

A Visum für den Flughafentransit

B Durchreisevisum

C Visum für den kurzfristigen Aufenthalt

D Nationales Visum für den längerfristigen Aufent-
halt

D+C Nationales Visum für den längerfristigen Aufent-
halt mit gleichzeitiger Gültigkeit als Visum für
einen kurzfristigen Aufenthalt

Bei Visa mit räumlich beschränkter Gültigkeit sowie bei
Sammelvisa werden je nach Fall die Buchstaben A, B
oder C verwendet.

1.8. Feld �Name und Vorname�

Angabe (in dieser Reihenfolge) des ersten Worts aus
der Rubrik �Name/n� und an zweiter Stelle Angabe des
ersten Worts aus der Rubrik �Vorname/n� im Pass oder
Reisedokument des Visuminhabers. Die diplomatische
oder konsularische Vertretung hat die Übereinstim-
mung zwischen Name/n und Vorname/n im Pass oder
Reisedokument, den entsprechenden Angaben im
Visumantrag und denen zu prüfen, die sowohl in dieses
Feld als auch in die maschinenlesbare Zone einzutragen
sind (1).

2. Feld für besondere Angaben der einzelnen Staaten
(Anmerkungen) � Feld 9

Im Unterschied zu Feld 8 (gemeinsame, obligatorische
Angaben) ist dieses Feld den Angaben vorbehalten, die
aufgrund der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in der
Praxis erforderlich sein können. Grundsätzlich steht es
jedem Land frei, die seiner Ansicht nach erforderlichen

(1) Gemäß der Entscheidung 2002/586/EG des Rates vom 12. Juli
2002, ABl. L 187 vom 16. Juli 2002, S. 48, Artikel 2:

�Diese Entscheidung gilt ab dem Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.�
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Angaben einzutragen; im Hinblick auf das richtige Ver-
ständnis müssen jedoch alle Vertragsparteien über diese
Angaben unterrichtet werden (siehe Anlage 9).

3. Feld für das Lichtbild (1)

Das Farblichtbild des Visuminhabers musss die dafür
vorgesehene Zone (sssiehe Anlage 8) völlig abdecken.
Dass auf der Visummarke anzubringende Lichtbild hat
folgende Merkmale aufzuweisen:

Mindestanforderungen an die Auflösung:

� Scanner, 300 Bildelemente pro Zoll (pixels per inch
� ppi), ohne Komprimierung,

� Farbdrucker, 720 Bildpunkte pro Zoll (dots per
inch � dpi) beim gedruckten Lichtbild.

Liegt kein Lichtbild vor, so ist zwingend in dieses Feld
der Vermerk �gültig ohne Lichtbild� in zwei oder drei
Sprachen (Sprache des ausstellenden Mitgliedstaats,
Englisch und Französisch) einzutragen. Der Vermerk
wird grundsätzlich aufgedruckt und nur im Ausnahme-
fall durch einen Sonderstempel aufgebracht, der auch
im letzteren Fall über einen Teil der Stichtiefdruckzone
reicht, die mit ihrer linken oder rechten Seite das Feld
für das Lichtbild begrenzt.

4. Maschinenlesbare Zone � Feld 5

Sowohl das Format der Visummarke als auch die
Größe der maschinenlesbaren Zone wurden auf Antrag
der Schengener Staaten von der ICAO gebilligt. Diese
Zone besteht aus zwei Zeilen mit je 36 Zeichen (OCR
B-10 Zeichen/Zoll). In Anlage 10 befinden sich die
Anweisungen zur Beschriftung dieser Zone.

5. Weitere wichtige Hinweise zum Ausfüllen der
Visummarke

5.1. Unterschrift

Sehen die innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder die
interne Praxis eine handgeschriebene Unterschrift vor,
wird die Visummarke � nach Aufbringen in den Pass
� von der dazu befugten Person unterschrieben.

Die Visummarke ist am rechten Rand des Feldes �An-
merkungen� zu unterschreiben, wobei darauf zu achten
ist, dass der Schriftzug über den Rand des Visums
hinaus auf die Seite des Passes oder des Reisedoku-
ments reicht, ohne dabei die maschinenlesbare Zone zu
berühren.

5.2. Annullierung eines bereits ausgefüllten Visums

Auf einer Visummarke dürfen weder Änderungen noch
Streichungen vorgenommen werden. Unterläuft beim
Ausfüllen der Visummarke ein Fehler, ist die Marke fol-
gendermaßen ungültig zu machen:

� durch Vernichtung des Visums oder einen diagona-
len Schnitt, wenn der Irrtum vor Aufbringen in das
Reisedokument festgestellt wird;

� durch ein mit einem roten Stift aufgebrachtes
Andreaskreuz, wenn der Irrtum nach Aufbringen
der Visummarke in das Reisedokument festgestellt
wird; im Anschluss daran wird eine neue Visum-
marke aufgebracht.

5.3. Aufbringen der Visummarke in den Pass

Die Visummarke wird vor dem Aufbringen in den Pass
ausgefüllt. Die Abstempelung sowie die Unterschrift
erfolgen nach der Anbringung der Visummarke im Pass
oder Reisedokument.

Ist das Visum ordnungsgemäß ausgefüllt, wird es auf
die erste noch freie Seite des Passes aufgebracht, auf
der sich außer dem Stempel zur Identifizierung des
Antrags keine Eintragungen oder Stempel befinden dür-
fen. Pässe, in denen kein Platz für die Visummarke ist,
die abgelaufen sind oder mit denen innerhalb der Gül-
tigkeitsdauer des Visums weder die Ausreise noch die
Rückkehr des Drittausländers in sein Herkunftsland
noch die Einreise in einen Drittstaat möglich ist, wer-
den abgelehnt (siehe Artikel 13 des Durchführungs-
übereinkommens).

5.4. Pässe und andere sichtvermerksfähige Reisedokumente

Die Kriterien für die Visierfähigkeit eines Reisedoku-
ments gemäß Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a) des
Durchführungsübereinkommens ergeben sich aus
Anlage 11.

Gemäß Artikel 14 des Durchführungsübereinkommens
kann in ein Reisedokument, das für keine der Vertrags-
parteien gültig ist, keine Visummarke aufgebracht wer-
den. Ist das Reisedokument lediglich für eine oder meh-
rere Vertragsparteien gültig, ist auch der Geltungs-
bereich des Visums auf diese Vertragspartei(en) zu
beschränken.

Wird das Reisedokument von einem oder mehreren
Mitgliedstaat(en) nicht als gültig anerkannt, so hat das
Visum nur räumlich beschränkte Gültigkeit. Bei der
Anbringung des Visums für Inhaber eines Reisedoku-
ments, das von dem das Formblatt ausstellenden Mit-

(1) Gemäß der Entscheidung 2002/586/EG des Rates vom 12. Juli
2002, ABl. L 187 vom 16. Juli 2002, S. 48, Artikel 2:

�Diese Entscheidung gilt ab dem Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.�
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gliedstaat nicht anerkannt wird, muss die diplomatische
oder konsularische Vertretung dieses Mitgliedstaats das
einheitliche Formblatt verwenden. Dieses Visum hat
nur räumlich beschränkte Gültigkeit (1).

5.5. Stempel der ausstellenden diplomatischen oder konsularischen
Vertretung

Der Stempel der ausstellenden diplomatischen oder
konsularischen Vertretung wird in dem Feld �Anmer-
kungen� aufgebracht; dabei ist besonders darauf zu ach-
ten, dass dadurch die Lesbarkeit von Angaben nicht
beeinträchtigt wird, und dass der Stempel über die
Visummarke hinaus auf die Seite des Passes oder Reise-
dokuments reicht. Nur wenn von einem Ausfüllen der
maschinenlesbaren Zone abzusehen ist, kann der Stem-

pel in dieser Zone aufgebracht werden, um sie
unbrauchbar zu machen. Die Abmessungen und die
Aufschrift auf dem Stempel sowie die zu verwendende
Stempelfarbe werden von jedem Mitgliedstaat fest-
gelegt.

Um eine erneute Verwendung einer Visummarke, die
auf einem einheitlichen Formblatt angebracht wurde,
zu verhindern, wird auf der rechten Seite auf der Marke
und auf das Formblatt hinausreichend der Stempel der
ausstellenden konsularischen Vertretung dergestalt
angebracht, dass die Lesbarkeit der Rubriken und Daten
nicht beeinträchtigt und nicht in die maschinenlesbare
Zone hineingestempelt wird, sofern diese ausgefüllt
wurde.

VII. VERWALTUNG UND ORGANISATION

1. Organisation der Visumstelle

Die Organisation der Visastelle fällt in die Zuständigkeit
jeder Vertragspartei.

Der Leiter der Auslandsvertretung muss dafür Sorge
tragen, dass die Visastelle so strukturiert ist, dass jegli-
che Nachlässigkeit, die Diebstahl oder Fälschungen Vor-
schub leisten könnte, vermieden wird.

� Das für die Erteilung von Visa zuständige Personal
darf vor Ort keinem Druck ausgesetzt sein.

� Es muss vermieden werden, dass Gewohnheiten
entstehen, die die Wachsamkeit herabsetzen könn-
ten (z. B. durch regelmäßige Umbesetzung der ent-
sprechenden Arbeitsplätze).

� Für die Aufbewahrung und die Verwendung von
Visummarken müssen die gleichen Sicherheitskrite-
rien beachtet werden, die auch für andere Sicher-
heitsdokumente gelten.

2. Dateien und Archivierung der Begleitpapiere

Es obliegt jeder Vertragspartei, die Dateien und das
Visumarchiv ordnungsgemäß zu führen und � bei
konsultationsbedürftigen Visumanträgen � das Licht-
bild des Antragstellers aufzubewahren.

Bei Visumerteilung beträgt die Aufbewahrungsfrist für
das Antragsformular mindestens ein Jahr. Bei Ableh-
nung ist das Antragsformular mindestens fünf Jahre
lang aufzubewahren.

Um das Auffinden von Konsultationsunterlagen und
Antworten der zentralen Behörden zu erleichtern, wer-
den sie mit den entsprechenden Aktenzeichen der Kar-
tei und des Archivs versehen.

3. Verzeichnis der Visa

Die ausgestellten Visa werden in jeder Vertragspartei
nach der dort üblichen Praxis registriert. Die annullier-
ten Visummarken müssen als solche registriert werden.

4. Den Verwaltungskosten für die Bearbeitung des
Visumantrags entsprechende Gebühren (2)

Die von den Verwaltungskosten für die Bearbeitung des
Visumantrags entsprechenden Gebühren sind in Anlage
12 aufgeführt.

Es werden jedoch keine diesen Verwaltungskosten ent-
sprechende Gebühren für die Bearbeitung von Visum-
anträgen von Drittstaatsangehörigen, die Familienange-
hörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehöri-
gen einer Vertragspartei des EWR-Abkommens sind
und die ihr Recht auf Freizügigkeit ausüben, erhoben.

(1) Gemäß der Entscheidung 2002/586/EG des Rates vom 12. Juli
2002, ABl. L 187 vom 16. Juli 2002, S. 48, Artikel 2:

�Diese Entscheidung gilt ab dem Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.�

(2) Gemäß der Entscheidung 2002/44/EG des Rates vom 20. Dezem-
ber 2001,ABl. L 20 vom 23.1.2002, S. 5, Artikel 3:

�(1) Die vorliegende Entscheidung findet spätestens ab dem 1.
Juli 2004 Anwendung.

(2) Die Mitgliedstaaten können die vorliegende Entscheidung
vor dem 1. Juli 2004 anwenden, sofern sie dem Generalse-
kretariat des Rates mitteilen, ab welchem Tag sie hierzu in
der Lage sind.

(3) Wenden alle Mitgliedstaaten die vorliegende Entscheidung
vor dem 1. Juli 2004 an, so veröffentlicht dass Generalse-
kretariat des Rates im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften den Zeitpunkt, zu dem der letzte Mitgliedstaat mit
der Anwendung begonnen hat.�
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VIII. ZUSAMMENARBEIT DER KONSULATE VOR ORT

1. Ziel der Zusammenarbeit der Konsulate vor Ort

Die Zusammenarbeit der Konsulate vor Ort wird sich
im Allgemeinen auf die Bewertung der Wanderungsrisi-
ken und insbesondere auf die Festlegung gemeinsamer
Kriterien zur Bearbeitung von Visumanträgen, den
Informationsaustausch über die Benutzung gefälschter
Dokumente und mögliche Schleusernetze sowie über
die Ablehnung offensichtlich unbegründeter oder in
betrügerischer Absicht vorgelegter Visumanträge kon-
zentrieren. Sie sollte ebenfalls den Informationsaus-
tausch über Bona-fide-Antragsteller sowie die Erarbei-
tung gemeinsamer Informationen für die Öffentlichkeit
über die für die Erteilung eines Schengener Visums
erforderlichen Voraussetzungen ermöglichen. Bei der
konsularischen Zusammenarbeit vor Ort werden die
Verwaltung sowie die sozialen und wirtschaftlichen
Strukturen berücksichtigt.

Die Auslandsvertretungen halten auf einer von ihnen
für geeignet gehaltenen Ebene Sitzungen ab, deren
Häufigkeit von den Gegebenheiten abhängt. Sie erstat-
ten den eigenen zentralen Behörden über den Inhalt
der Sitzungen Bericht. Der Vorsitz kann um die Über-
mittlung eines halbjährlichen Gesamtberichts ersuchen.

2. Vermeidung gleichzeitig oder im Anschluss an eine
Ablehnung gestellter Anträge

Durch gegenseitigen Informationsaustausch und Identi-
fizierung der Visumanträge mit Stempeln oder anderen
Ersatz- oder Zusatzmaßnahmen ist zu vermeiden, dass
der Antragsteller mehrere Visumanträge in verschiede-
nen Auslandsvertretungen stellt, sei es gleichzeitig oder
im Anschluss an eine kürzlich ergangene Ablehnung.

Unbeschadet der Konsultationen, die die Auslandsver-
tretungen durchführen können, sowie des gegenseitigen
Informationsaustausches, bringen sie einen Stempel mit
der Aufschrift: �Visumantrag vom � in �� in den Pass
jedes Antragstellers auf. Für die erste Angabe werden
sechs Schriftzeichen vorgesehen, jeweils zwei für den
Tag, den Monat und das Jahr; nach �in� ist die Aus-
landsvertretung der Vertragspartei anzugeben. Anzufü-
gen ist der Code der beantragten Visumkategorie.

Die Abstempelung von Diplomaten- und Dienstpässen
liegt im Ermessen der zuständigen Behörde, die mit
dem Visumantrag befasst ist.

Der Stempel kann ebenfalls bei Beantragung eines
Visums für den längerfristigen Aufenthalt angebracht
werden.

Bei einem in Vertretung erteilten Visum wird in den
Stempel nach dem Code der beantragten Visumkatego-
rie der Vermerk �R�, gefolgt von dem Code des vertre-
tenen Staates, eingetragen.

Bei Erteilung des Visums wird die Visummarke wenn
möglich auf den Abdruck des Identifizierungsstempels
aufgebracht.

In Ausnahmefällen, wenn sich die Anbringung des
Stempels als unmöglich erweist, unterrichtet die Aus-
landsvertretung, die den Vorsitz führt, die zuständige
Schengener Arbeitsgruppe und schlägt dieser die
Anwendung von Ersatzmaßnahmen, z. B. den Aus-
tausch von Kopien der Pässe oder von Listen abgelehn-
ter Visa unter Angabe des Ablehnungsgrunds, zur
Annahme vor.

Auf Initiative des Vorsitzes oder auf eigene Initiative
entscheiden die Leiter der Auslandsvertretungen, ob
vorbeugende Ersatz- oder Zusatzmaßnahmen erforder-
lich sind.

3. Überprüfung der Bona-fide-Eigenschaft der Antrag-
steller

Um die Feststellung der Bona-fide-Eigenschaft der
Antragsteller zu erleichtern, können die Auslandsvertre-
tungen gemäß den nationalen Rechtsvorschriften auf
der Grundlage der vor Ort im Rahmen der Zusammen-
arbeit getroffenen Absprachen und gemäß den Bestim-
mungen von Punkt 1 des vorliegenden Kapitels Infor-
mationen über diese austauschen.

Es können regelmäßige Informationen über Antragstel-
ler ausgetauscht werden, denen kein Visum erteilt wur-
de, weil sie entwendete oder ge- bzw. verfälschte Doku-
mente benutzt haben, ohne Angabe von Gründen nicht
innerhalb der auf früher erteilten Visa vermerkten Frist
ausgereist sind, sie eine Gefahr für die Sicherheit dar-
stellen und insbesondere wenn ein Verdacht auf Ver-
such der illegalen Einwanderung in das Gebiet der
Schengener Staaten besteht.

Diese gemeinsam ausgearbeiteten und ausgetauschten
Informationen stellen ein Hilfsmittel zur Beurteilung
der Visumanträge dar. Sie sind jedoch weder ein Ersatz
für die Prüfung eines Visumantrags noch für die
Abfrage des Schengener Informationssystems oder der
Konsultation der zentralen Behörden.

4. Austausch von Statistiken

4.1. Der Austausch von Statistiken über ausgestellte und
formal abgelehnte Visa für den kurzfristigen Aufenthalt,
für die Durchreisen und für den Flughafentransit erfolgt
quartalsmäßig.

4.2. Unbeschadet der Verpflichtung nach Artikel 16 SDÜ,
die in Anlage 14 der Gemeinsamen Konsularischen
Instruktion klar formuliert sind und aufgrund deren die
Schengen-Staaten innerhalb von 72 Stunden die Anga-
ben zur Ausstellung eines Visums mit räumlich
beschränkter Gültigkeit übermitteln müssen, werden
die diplomatischen und konsularischen Vertretungen
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der Schengen-Staaten angewiesen, monatlich ihre Sta-
tistiken über im Vormonat erteilte Visa mit räumlich
beschränkter Gültigkeit auszutauschen und diese an
ihre jeweilige zentrale Behörde weiterzuleiten.

5. Über Beratungsstellen für Verwaltungsangelegen-
heiten, Reisebüros und Veranstalter von touristi-
schen Pauschalreisen eingereichte Visumanträge (1)

Die Antragstellung mit der Möglichkeit der persönli-
chen Befragung stellt in Visumangelegenheiten die
Grundregel dar. Hiervon kann jedoch abgewichen wer-
den, sofern bekannte und vertrauenswürdige Organisa-
tionen, die Gruppenreisen planen, der diplomatischen
oder konsularischen Vertretung die erforderlichen
Unterlagen vorlegen und mit hinreichender Glaubwür-
digkeit für die Bona-fide-Eigenschaft des Antragstellers,
den tatsächlichen Reisezweck und seine Absicht, auch
wirklich die Rückreise ins Herkunftsland anzutreten,
bürgen können und keine begründeten Zweifel hin-
sichtlich der Bona-fide-Eigenschaft des Antragstellers,
des tatsächlichen Reisezwecks oder seiner Absicht, auch
wirklich die Rückreise ins Herkunftsland anzutreten,
bestehen (siehe Abschnitt III Nummer 4).

Die Mitwirkung von Beratungsstellen für Verwaltungs-
angelegenheiten, Reisebüros und Veranstaltern von tou-
ristischen Reisen und deren Endverkäufern als bevoll-
mächtigte Mittler des Antragstellers ist eine gängige
und besonders in Ländern mit großem Staatsgebiet
sinnvolle Praxis. Diese gewerblichen Mittlerorganisatio-
nen sind unterschiedlich geartet, da sie gegenüber ihren
Kunden, die sie mit der Erledigung der Visa-Formalitä-
ten betrauen, Verpflichtungen unterschiedlichen
Umfangs eingehen, und daher ist der Grad der ihnen
zuzubilligenden Glaub- und Vertrauenswürdigkeit
grundsätzlich unmittelbar proportional zu ihrer �
mehr oder weniger ausgeprägten � Mitwirkung an der
Gesamtreiseplanung, der Unterbringung, der Kranken-
und Reiseversicherung und der von ihnen zu überneh-
menden Rückkehr in das Herkunftsland.

5.1. Einzelheiten der Mittlertätigkeit

a) Die einfachste Art der Mittlertätigkeit ist die Tätig-
keit der Beratungsstellen für Verwaltungsangelegen-
heiten, deren Unterstützungsleistung für den Kun-
den im bloßen Einreichen der Identitätsdokumente
und Nachweise anstelle des Kunden besteht.

b) Eine zweite Kategorie von gewerblichen Organisa-
tionen sind die Beförderungsvermittler oder örtlich
tätigen Reisebüros, die zuweilen auch mit Luftfahrt-
unternehmen � nationalen Fluggesellschaften oder
anderen � verbunden sind, die Linien- oder Gele-
genheitsverkehrsdienste anbieten. Ihre Unterstüt-
zungsleistung für den Kunden umfasst � neben
dem Verkauf von Fahr- bzw. Flugscheinen und
Hotelreservierungen � das Einreichen der erforder-
lichen Unterlagen.

c) Die dritte Kategorie von Mittlerorganisationen sind
Reiseveranstalter oder -unternehmen, d. h. natürli-
che oder juristische Personen, die nicht nur gele-
gentlich Pauschalreisen (Zusammenstellung der Rei-
sedokumente, Beförderung, Unterbringung, weiter
gehende touristische Leistungen, Kranken- und Rei-
seversicherung, Transfers usw.) veranstalten und
diese Pauschalreisen entweder selbst oder unter Ein-
schaltung eines Endverkäufers oder eines vertrag-
lich an das Reiseunternehmen gebundenen Reisebü-
ros verkaufen.

Gegenüber dem Reiseunternehmen und dem Reise-
büro als Endverkäufer der Pauschalreise ist der
Antragsteller lediglich Abnehmer der angebotenen
Reise, wobei zu der im Paket erbrachten Leistung
das Angebot der Einreichung des Visumantrags
gehört. Diese dritte, komplexe Form der Mittler-
tätigkeit beinhaltet zahlreiche Aspekte, bei denen
eine objektive Nachprüfung ansetzen kann: Prüfung
der Unternehmensunterlagen, Überprüfung des
Geschäftsgebarens, Kontrolle zur Überprüfung der
tatsächlichen Durchführung der Reise und des Rei-
seziels, Überprüfung der Unterbringung und Über-
prüfung der geplanten Ein- und Ausreise in Grup-
pen.

5.2. Harmonisierung der Zusammenarbeit mit Beratungsstellen
für Verwaltungsangelegenheiten, Reisebüros, Reiseveranstal-
tern und deren Endverkäufern

a) Alle diplomatischen und konsularischen Vertretun-
gen in ein und derselben Stadt streben eine auf
lokaler Ebene harmonisierte Anwendung der nach-
stehend festgelegten Leitlinien je nach Art der Ver-
mittlungstätigkeit, die diese Beratungsstellen oder
Reisebüros leisten, an. Jede diplomatische oder kon-
sularische Vertretung entscheidet selbst, ob sie mit
solchen Agenturen zusammenarbeitet oder nicht;
sie muss aber jederzeit die Möglichkeit behalten,
die Akkreditierung zu entziehen, wenn dies auf-
grund der Erfahrung und im Interesse einer
gemeinsamen Visapolitik geboten ist. Sobald eine
diplomatische oder konsularische Vertretung
beschließt, mit einer derartigen Agentur zusam-
menzubeiten, hat sie die in diesem Kapitel fest-
gelegten Verfahren und Arbeitsweisen einzuhalten.

� Die konsularischen Vertretungen der Mitglied-
staaten gehen bei der Evaluierung und der aus-
nahmsweisen Akkreditierung von Beratungsstel-
len für Verwaltungsangelegenheiten mit beson-
derer Sorgfalt vor und sorgen untereinander für
eine enge Zusammenarbeit. Die von diesen
Stellen eingereichten Visumanträge werden
genauestens geprüft, wobei die Belege des
Antragstellers und die Lizenz- und Handels-
registerunterlagen der Beratungsstelle in jedem
Fall überprüft werden müssen.

� Bei der Bearbeitung der von Beförderungsver-
mittlern oder örtlich tätigen Reisebüros einge-
reichten Visumanträge ist auf die Prüfung der

(1) Gemäß der Entscheidung 2002/585/EG des Rates vom 12. Juli
2002, ABl. L 187 vom 16. Juli 2002, S. 44, Artikel 3:

�Diese Entscheidung gilt ab dem Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.�
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Verhältnisse des Antragstellers und die Einzel-
prüfung der Belege besondere Sorgfalt zu ver-
wenden. Die konsularischen Vertretungen
arbeiten eng zusammen und bauen dabei ihre
eigenen Verfahren zur Aufdeckung von Unre-
gelmäßigkeiten bei den Agenturen und Beför-
derungsunternehmen aus; um deren Wirkung
noch zu steigern, werden die bei diesen Agen-
turen festgestellten Unregelmäßigkeiten im Rah-
men der örtlichen und regionalen konsulari-
schen Zusammenarbeit weitergemeldet.

� Bei der Akkreditierung von Reiseveranstaltern
(Reiseunternehmen und Endverkäufer) sind
unter anderem folgende Kriterien zu berück-
sichtigen: geltende Lizenz, Handelsregister, Sat-
zung des Unternehmens, Verträge mit den Ban-
ken, mit denen es zusammenarbeitet, aktuali-
sierte Verträge mit den Partnern der Tourismus-
branche der Gemeinschaft, wobei diese Ver-
träge alle Bestandteile der Pauschalreise
abdecken müssen: (Unterbringung und sonstige
Leistungen der als Paket angebotenen Pauschal-
reise), Verträge mit Luftfahrtunternehmen, die
den Hinflug und den garantierten festen Rück-
flug einschließen müssen, sowie die Versiche-
rungspolicen für die erforderlichen Kranken-
und Reiseversicherungen. Die von den betref-
fenden Reisebüros eingereichten Visumanträge
sind sorgfältig zu prüfen.

b) Gleichzeitig ist im Rahmen der Zusammenarbeit
der örtlichen konsularischen Vertretungen eine
Harmonisierung des Verfahrens und der Arbeits-
weise sowie der Kriterien für die Kontrolle der Kor-
rektheit der Tätigkeit der Beratungsstellen, Reisebü-
ros und Reiseveranstalter (Reiseunternehmen und
Endverkäufer) anzustreben. Diese Kontrollen müs-
sen mindestens Folgendes umfassen: Überprüfung

der Akkreditierungsunterlagen zu einem beliebigen
Zeitpunkt, stichprobenartige Auswahl von Antrag-
stellern, die persönlich oder telefonisch befragt wer-
den, Überprüfung von Reisen und Unterbringung
und soweit irgend möglich � anhand der Unterla-
gen � Überprüfung der Rückkehr der Gruppe.

c) Es werden kontinuierlich Informationen über die
Arbeitsweise von Beratungsstellen, Reisebüros und
Reiseveranstaltern (Reiseunternehmen und Endver-
käufer) ausgetauscht: Meldung festgestellter Unre-
gelmäßigkeiten, regelmäßige gegenseitige Informa-
tion über abgelehnte Visumanträge, Mitteilung von
festgestellten Fälschungsverfahren bei Reisedoku-
menten oder Nichteinhaltung der geplanten Reise.
Die Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen, Rei-
sebüros und Reiseveranstaltern (Reiseunternehmen
und Endverkäufer) muss eines der Themen sein, die
in den im Rahmen der gemeinsamen konsulari-
schen Zusammenarbeit regelmäßig anberaumten
Sitzungen erörtert werden.

d) Im Rahmen der Zusammenarbeit sind zwischen
den örtlichen konsularischen Vertretungen die Ver-
zeichnisse von Beratungsstellen, Reisebüros und
Reiseveranstaltern (Reiseunternehmen und Endver-
käufer) auszutauschen, die bei den einzelnen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretungen akkre-
ditiert sind; das Gleiche gilt für den Fall des Entzugs
der Akkreditierung, wobei in diesem Fall die
Gründe für den Entzug anzugeben sind.

e) Die Beratungsstellen, Reisebüros und Reisever-
anstalter (Reiseunternehmen und Endverkäufer)
müssen bei den diplomatischen und konsularischen
Vertretungen, bei denen sie akkreditiert sind, Anga-
ben zu einem oder zwei Mitarbeitern machen, die
für die Vorlage der Unterlagen zu den Visumanträ-
gen befugt sind.
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ANLAGE 1

I. Gemeinsame Liste der Drittstaaten, deren Staatsangehörige in den durch die Verordnung (EG) Nr.
539/2001 gebundenen Staaten visumpflichtig sind

II. Gemeinsame Liste der Drittstaaten, deren Staatsangehörige in den durch die Verordnung (EG) Nr.
539/2001 gebundenen Staaten nicht visumpflichtig sind

I. Gemeinsame Liste der Drittstaaten, deren Angehörige in den durch die Verordnung (EG) Nr. 539/2001 gebundenen Staaten
visumpflichtig sind

1. Staaten

ÄGYPTEN

AFGHANISTAN

ALBANIEN

ALGERIEN

ANGOLA

ANTIGUA UND BARBUDA

ÄQUATORIALGUINEA

ARMENIEN

ASERBEIDSCHAN

ÄTHIOPIEN

BAHAMAS

BAHRAIN

BANGLADESCH

BARBADOS

BELARUS

BELIZE

BENIN

BHUTAN

BIRMA/MYANMAR

BOSNIEN UND HERZEGOWINA

BOTSUANA

BUNDESREPUBLIK JUGOSLAWIEN
(SERBIEN � MONTENEGRO)

BURKINA FASO

BURUNDI

CHINA

CÔTE D'IVOIRE (ELFENBEINKÜSTE)

DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

DOMINICA

DOMINIKANISCHE REPUBLIK

DSCHIBUTI

EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK
MAZEDONIEN

ERITREA

FIDSCHI

GABUN

GAMBIA

GEORGIEN

GHANA

GRENADA

GUINEA

GUINEA-BISSAU

GUYANA

HAITI

INDIEN

INDONESIEN

IRAK

IRAN

JAMAIKA

JEMEN

JORDANIEN

KAMBODSCHA

KAMERUN

KAP VERDE

KASACHSTAN

KATAR

KENIA

KIRGISISTAN

KIRIBATI

KOLUMBIEN

KOMOREN

KONGO

KUBA

KUWAIT

LAOS

LESOTHO

LIBANON

LIBERIA

LIBYEN

MADAGASKAR

MALAWI
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MALEDIVEN

MALI

MAROKKO

MARSHALLINSELN

MAURETANIEN

MAURITIUS

MIKRONESIEN

MOLDAU

MONGOLEI

MOSAMBIK

NAMIBIA

NAURU

NEPAL

NIGER

NIGERIA

NORDKOREA

NÖRDLICHE MARIANEN

OMAN

PAKISTAN

PALAU

PAPUA-NEUGUINEA

PERU

PHILIPPINEN

RUANDA

RUSSLAND

SALOMONEN

SAMBIA

SÃO TOMÉ UND PRÍNCIPE

SAUDI-ARABIEN

SENEGAL

SEYCHELLEN

SIERRA LEONE

SIMBABWE

SOMALIA

SRI LANKA

ST. CHRISTOPH UND NEVIS

ST. LUCIA

ST. VINCENT UND DIE GRENADINEN

SÜDAFRIKA

SUDAN

SURINAM

SWASILAND

SYRIEN

TADSCHIKISTAN

THAILAND

TANSANIA

TOGO

TONGA

TRINIDAD UND TOBAGO

TSCHAD

TUNESIEN

TÜRKEI

TURKMENISTAN

TUVALU

UGANDA

UKRAINE

USBEKISTAN

VANUATU

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

VIETNAM

WESTSAMOA

ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK

2. Gebietskörperschaften, die von mindestens einem Mitgliedstaat nicht als Staat anerkannt werden

TAIWAN

PALÄSTINENSISCHE GEBIETE

OSTTIMOR

II. Gemeinsame Liste der Drittstaaten, deren Angehörige in den durch die Verordnung (EG) Nr. 539/2001 gebundenen Staaten
nicht visumpflichtig sind

1. Staaten

ANDORRA

ARGENTINIEN

AUSTRALIEN

BOLIVIEN

BRASILIEN

BRUNEI

BULGARIEN

CHILE

COSTA RICA

ECUADOR
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EL SALVADOR

ESTLAND

GUATEMALA

HONDURAS

ISRAEL

JAPAN

KANADA

KROATIEN

LETTLAND

LITAUEN

MALAYSIA

MALTA

MEXIKO

MONACO

NEUSEELAND

NICARAGUA

PANAMA

PARAGUAY

POLEN

RUMÄNIEN

SAN MARINO

SCHWEIZ

SINGAPUR

SLOWAKEI

SLOWENIEN

SÜDKOREA

TSCHECHISCHE REPUBLIK

UNGARN

URUGUAY

VATIKANSTADT

VENEZUELA

VEREINIGTE STAATEN

ZYPERN

2. Sonderverwaltungsregionen der Volksrepublik China

SAR Hongkong (1)

SAR Macau (2)

(1) Die Befreiung von der Visumpflicht gilt ausschließlich für Inhaber des Passes �Hong Kong Special Administrative
Region�.

(2) Die Befreiung von der Visumpflicht gilt ausschließlich für Inhaber des Passes �Região Administrativa Especial de
Macau�.
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ANLAGE 2

Regelung des Reiseverkehrs von Inhabern von Diplomaten-, Amts- oder Dienstpässen sowie von
Passierscheinen, die einige zwischenstaatliche internationale Organisationen ihren Beamten ausstellen

I. Regelung für den Reiseverkehr an den Außengrenzen

1. Die gemeinsame Liste der visumpflichtigen Staaten gilt nicht für Inhaber von Diplomaten-, Amts- oder
Dienstpässen. Die Schengener Staaten verpflichten sich jedoch, die übrigen Mitgliedstaaten über beabsichtigte
Änderungen der den Reiseverkehr mit diesen Pässen betreffenden Regelung im Voraus zu unterrichten und
bei der Festlegung der Änderungen die Interessen der anderen Schengener Staaten zu berücksichtigen.

2. In dem Bestreben, die Regelung für den Reiseverkehr mit dieser Art Pässen auf eine besonders flexible Weise
zu harmonisieren, wird der Gemeinsamen Konsularischen Instruktion zu informatorischen Zwecken eine Liste
der Staaten als Anlage beigefügt, deren Angehörige zwar generell in einem oder mehreren Schengener Staaten
der Visumpflicht unterliegen, jedoch nicht deren Angehörige, die im Besitz eines Diplomaten- und/oder
Dienstpasses bzw. eines Sonderpasses sind. Ggf. wird auch eine Liste mit den umgekehrten Fällen beigefügt.
Der Exekutivausschuss wird für die Aktualisierung beider Listen Sorge tragen.

3. Die in diesem Dokument vorgesehenen Regelungen des Reiseverkehrs gelten weder für die Inhaber so
genannter normaler Pässe für öffentliche Angelegenheiten noch für die Inhaber von Dienst-, Amts- bzw. Son-
derpässen usw., die von Drittstaaten ausgestellt wurden, deren Gepflogenheiten beim Ausstellen der Pässe
nicht der internationalen und von den Schengener Staaten angewendeten Praxis entsprechen. Zu diesem
Zweck kann der Exekutivausschuss auf Vorschlag einer Sachverständigengruppe eine Liste der Pässe erstellen,
deren Inhabern von den Mitgliedstaaten keine bevorzugte Behandlung eingeräumt werden wird.

4. Personen, denen von einem Staat zum ersten Mal ein Visum zwecks Akkreditierung erteilt wird, können
zumindest durch das Hoheitsgebiet der anderen Staaten reisen, um sich in das Hoheitsgebiet des Mitglied-
staats zu begeben, der das Visum nach Artikel 18 ausgestellt hat.

5. Bereits akkreditierte Mitglieder der diplomatischen Missionen bzw. konsularischen Vertretungen, die im Besitz
eines vom Außenministerium ausgestellten besonderen Ausweises sind, sowie ihre Familienangehörigen kön-
nen die Außengrenze des Schengener Raumes auf Vorzeigen dieses Ausweises und erforderlichenfalls ihres
Reisedokuments überschreiten.

6. Inhaber von Diplomaten-, Amts- oder Dienstpässen sind grundsätzlich von dem Nachweis befreit, dass sie
über genügend Mittel zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts verfügen, unterliegen jedoch weiterhin der
Visumpflicht, sofern diese vorgesehen ist. Handelt es sich jedoch um Privatreisen, können bei Bedarf dieselben
Belege wie bei Visumanträgen mit gewöhnlichem Pass verlangt werden.

7. Bei Anträgen auf Visa für Diplomaten-, Amts- oder Dienstpässe ist eine Verbalnote des Außenministeriums
oder einer diplomatischen Vertretung (wenn der Visumantrag in einem Drittstaat gestellt wird) vorzulegen,
wenn der Antragsteller eine Dienstreise beabsichtigt. Bei Privatreisen kann ebenfalls eine Verbalnote verlangt
werden.

8.1. Bei Anträgen auf Visa für Diplomaten-, Amts- oder Dienstpässe werden die zentralen Behörden der anderen
Staaten konsultiert. Die vorherige Konsultation ist nicht erforderlich, sofern ein Mitgliedstaat mit dem jeweili-
gen Drittstaat eine Vereinbarung über die Abschaffung der Visumpflicht für Inhaber von Diplomaten- und/
oder Dienstpässen getroffen hat (in den in der Anlage 5 dieser Gemeinsamen Konsularischen Instruktion auf-
geführten Fällen).

Werden von einem Staat Einwände erhoben, kann der für die Bearbeitung des Antrags zuständige Schengener
Staat ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit ausstellen.

8.2. Die Schengener Staaten verpflichten sich, in Zukunft nur im Einvernehmen mit den anderen Mitgliedstaaten
Vereinbarungen über die Abschaffung der Visumpflicht für Inhaber von Diplomaten-, Amts- oder Dienstpäs-
sen mit Drittstaaten zu treffen, für deren Angehörige ein anderer Schengener Staat im Falle der Visaerteilung
die vorherige Konsultation verlangt.

8.3. Beantragt ein zur Einreiseverweigerung ausgeschriebener Drittausländer ein Visum im Hinblick auf seine
Akkreditierung und ist in diesem Fall eine vorherige Konsultation vorgeschrieben, so wird das Konsultations-
verfahren nach Artikel 25 des Durchführungsübereinkommens durchgeführt.

9. Die Einreise von Inhabern von Diplomaten-, Amts- bzw. Dienstpässen wird bei Anwendung der Sonderrege-
lung nach Artikel 5 Absatz 2 des Durchführungsübereinkommens auf das Hoheitsgebiet des betreffenden Mit-
gliedstaates beschränkt, und dieser hat die anderen Mitgliedstaaten darüber zu unterrichten.
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II. Regelung für den Reiseverkehr an den Binnengrenzen

Grundsätzlich kommt die in Artikel 19 ff. des Durchführungsübereinkommens vorgesehene Regelung zur Anwen-
dung, sofern nicht ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit erteilt wurde.

Inhaber von Diplomaten-, Amts- oder Dienstpässen können sich � sofern sie nicht der Visumpflicht unterliegen �
drei Monate lang ab dem Datum der Einreise bzw. für die Dauer der Gültigkeit des ausgestellten Visums im
Hoheitsgebiet der Vertragsparteien frei bewegen.

Akkreditierte Mitglieder der diplomatischen Missionen bzw. konsularischen Vertretungen, die im Besitz eines vom
Außenministerium ausgestellten besonderen Ausweises sind, sowie ihre Familienangehörigen können sich auf Vor-
zeigen dieses Ausweises und erforderlichenfalls ihres Reisedokuments bis zu drei Monate im Hoheitsgebiet der übri-
gen Mitgliedstaaten frei bewegen.

III. Die im vorliegenden Dokument beschriebene Regelung für den Reiseverkehr findet auf die Passierscheine Anwen-
dung, die von den zwischenstaatlichen internationalen Organisationen, denen alle Schengener Staaten angehören,
den dort tätigen Beamten ausgestellt werden; diese sind laut Gründungsverträge von der Meldepflicht als Ausländer
sowie von der Beantragung eines Aufenthaltstitels befreit (siehe S. 131 des Gemeinsamen Handbuchs).

Regelung des Reiseverkehrs von Inhabern von Diplomaten-, Amts- und Dienstpässen

Liste A

Staaten, deren Angehörige in einem oder mehreren Schengener Staaten generell visumpflichtig sind, während Angehö-
rige dieser Staaten, die Inhaber von Diplomaten-, Amts- bzw. Dienstpässen sind, nicht der Visumpflicht unterliegen.

BNL DK D GR E F I A P FIN S ISL N

Ägypten DD DD

Albanien DD D

Algerien DD

Angola DD

Antigua und Barbuda DD

Bahamas DD

Barbados DD DD

Benin DD

Bosnien und Herzegowina D D

Botsuana DD

Bundesrepublik Jugoslawien DD DD

Burkina Faso DD

Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) DD DD DD DD

Dominica DD

Dominikanische Republik DD

Ehemalige Jugoslawische
Republik Mazedonien

D DD D DD D DD

Fidschi DD

Gabun D

Gambia DD

Ghana DD

Guyana DD
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BNL DK D GR E F I A P FIN S ISL N

Indien DD D

Jamaika DD DD

Kap Verde DD

Kenia D

Kolumbien DD

Kuwait DD

Lesotho DD

Malawi DD D

Malediven DD

Marokko DD D DD D D DD DD DD DD

Mauretanien DD

Mosambik DD

Namibia D

Niger DD

Pakistan DD DD D DD DD DD DD

Peru D DD DD DD DD DD DD

Philippinen DD DD DD DD DD DD DD DD DD

São Tomé und Príncipe DD

Senegal D DD D DD DD

Seychellen D

Simbabwe DD

Südafrika D DD DD DD DD

Swasiland DD

Thailand DD DD DD DD DD DD DD DD

Trinidad und Tobago DD

Tschad D DD

Togo DD

Tunesien DD D DD D D DD DD DD

Türkei DD DD DD DD DD DD DD DD D DD DD DD DD

Uganda DD

Westsamoa DD

DD: Inhaber von Diplomaten- oder Dienstpässen sind von der Visumpflicht befreit.
D: Lediglich Inhaber von Diplomatenpässen sind von der Visumpflicht befreit.
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Liste B

Staaten, deren Angehörige in einem oder mehreren Schengener Staaten generell NICHT visumpflichtig sind, während
Angehörige dieser Staaten, die Inhaber von Diplomaten-, Amts- bzw. Dienstpässen sind, der Visumpflicht unterliegen

BNL DK D GR E F I A P FIN S ISL N

Israel X

Mexiko X

Vereinigte Staaten X X (*) X (*)

(*) Wenn sie auf Dienstreise sind.
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ANLAGE 3

Liste der Staaten, deren Staatsangehörige ein Visum für den Flughafentransit benötigen, wobei diese
Visumpflicht ebenfalls für Personen gilt, die im Besitz der von diesen Staaten ausgestellten Reisedokumente

sind (1)

Die Schengener Staaten verpflichten sich, Änderungen in Teil I der Anlage 3 der Gemeinsamen Konsularischen Instruk-
tion nicht ohne vorherige Zustimmung der übrigen Vertragsparteien vorzunehmen.

Hat eine Vertragspartei die Absicht, Teil II dieser Anlage zu ändern, ist sie verpflichtet, die Partnerstaaten darüber zu
unterrichten und deren Interessen zu berücksichtigen.

Teil I

Gemeinsame Liste der Drittstaaten, deren Angehörige ein Visum für den Flughafentransit (VFT) für alle Schengener
Staaten benötigen, wobei diese Visumpflicht ebenfalls für Personen gilt, die im Besitz der von diesen Drittstaaten

ausgestellten Reisedokumente sind (2) (3)

AFGHANISTAN

ÄTHIOPIEN

BANGLADESCH

ERITREA (4)

GHANA

IRAK

IRAN (5)

KONGO (Demokratische Republik)

NIGERIA

PAKISTAN

SOMALIA

SRI LANKA

Diese Personen unterliegen nicht der Visumpflicht, wenn sie im Besitz eines in Teil III dieser Anlage aufgeführten Auf-
enthaltstitels eines EWR-Staates (Abschnitt A) oder eines bestimmten, nachstehend genannten Aufenthaltstitels Andor-
ras, Japans, Kanadas, Monacos, San Marinos, der Schweiz oder der Vereinigten Staaten sind, der ein uneingeschränktes
Rückkehrrecht garantiert (Abschnitt B).

Diese Aufenthaltstitel werden im Rahmen der Arbeitsgruppe II-Visa einvernehmlich ergänzt und periodisch geprüft. Bei
auftretenden Problemen können die Vertragsstaaten diese Maßnahmen bis zu einer einvernehmlichen Klärung aussetzen.
Die Vertragsstaaten können bestimmte Aufenthaltstitel von der Befreiung ausnehmen, wenn dies in Teil III vermerkt ist.

Hinsichtlich der Inhaber von Diplomaten-, Dienst- oder sonstigen amtlichen Pässen entscheidet jeder Mitgliedstaat über
die Ausnahmen von dem Erfordernis eines Visums für den Transit auf Flughäfen.

(1) Für die Erteilung von Visa für den Flughafentransit müssen die zentralen Behörden nicht konsultiert werden.
(2) Für alle Schengen-Staaten:

Benötigen kein VFT:
� Flugzeugbesatzungsmitglieder, die Angehörige einer Vertragspartei des Übereinkommens von Chicago sind.

(3) Für die Benelux-Staaten, Frankreich und Spanien:
Benötigen kein VFT:
� Inhaber von Dienst- und Diplomatenpässen.

(4) Für Deutschland:
Nur wenn die Staatsangehörigen nicht Inhaber eines gültigen Visums oder einer Aufenthaltsgenehmigung für einen Mitgliedstaat der
EU oder einen Hoheitsstaat des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kanada, die Schweiz oder
die Vereinigten Staaten von Amerika sind.

(5) Für Deutschland:
Benötigen kein VFT:
� Inhaber von Dienst- und Diplomatenpässen.
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Teil II

Gemeinsame Liste der Drittstaaten, deren Angehörige nur in einigen Schengener Staaten ein Visum für den Flughafentransit benötigen, wobei
diese Visumpflicht ebenfalls für Personen gilt, die im Besitz der von diesen Drittstaaten ausgestellten Reisedokumente sind

BNL (1) DK D GR E (2) F (3) I (4) A (5) P FIN S ISL N

Ägypten X (6)

Albanien X

Angola X X X X X

Côte d'Ivoire X

Gambia X

Guinea X X

Guinea-Bissau X

Haiti X

Indien X (7) X (8) X X X (8)

Jordanien X

Kuba X

Libanon X X (6)

Liberia X X X X

Libyen X

Mali X

Senegal X X

Sierra Leone X X

Sudan X X X X

Syrien X X X X (9)

Togo X

Türkei X (8) X

(1) Diese Staatsangehörigen unterliegen nur der Visumpflicht, wenn sie nicht im Besitz eines in einem EWR-Staat, in Kanada oder in den Vereinigten Staaten gültigen Auf-
enthaltstitels sind. Inhaber eines Diplomaten-, Dienst- oder Sonderpasses sind davon ebenfalls befreit.

(2) Inhaber von Diplomaten- und Dienstpässen sowie von offiziellen Pässen benötigen kein Visum für den Flughafentransit (VFT). Dies gilt auch für die Inhaber eines
gewöhnlichen Passes, die in einem EWR-Mitgliedstaat, den Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada ansässig sind, bzw. die im Besitz eines gültigen Einreisevisums
für einen dieser Staaten ist.

(3) Benötigen kein VFT:
� Inhaber von Dienst- und Diplomatenpässen;
� Inhaber eines der in Teil III aufgeführten Aufenthaltstitel;
� Flugzeugbesatzungsmitglieder, die Angehörige einer Vertragspartei des Übereinkommens von Chicago sind.

(4) Diese Staatsangehörigen unterliegen nur der Visumpflicht, wenn sie nicht über einen gültigen Aufenthaltstitel für die Mitgliedstaaten des EWR, Kanada oder die Ver-
einigten Staaten verfügen.

(5) Transitvisumpflichtige Drittstaatsangehörige benötigen kein Flughafentransitvisum für den Transit über einen österreichischen Flughafen, insoweit sie für die Dauer des
Transitaufenthaltes im Besitz:
� eines Aufenthaltstitels von Andorra, Japan, Kanada, Monaco, San Marino, Schweiz, des Staates der Vatikanstadt oder der USA sind, der ein absolutes Rückkehrrecht

gewährleistet;
� eines Visums oder Aufenthaltstitels eines Schengen-Vertragsstaates, für den das Beitrittsübereinkommen in Kraft gesetzt ist;
� eines Aufenthaltstitels eines EWR-Mitgliedstaates sind.

(6) Ausschließlich für die Inhaber des Reisedokuments für palästinensische Flüchtlinge.
(7) Indische Staatsangehörige im Besitz eines Diplomaten- oder Dienstpasses benötigen kein Visum für den Flughafentransit.

Ferner benötigen indische Staatsangehörige kein Visum für den Flughafentransit, wenn sie im Besitz eines in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat, in Kanada, in der
Schweiz oder den Vereinigten Staaten gültigen Visums oder Aufenthaltstitels sind. Indische Staatsangehörige benötigen ebenfalls kein Flughafentransitvisum, wenn sie
im Besitz eines Aufenthaltstitels von Andorra, Japan, Monaco oder San Marino sind und über eine Wiedereinreiseerlaubnis in ihren Wohnstaat verfügen, der für drei
Monate nach dem Aufenthalt im Flughafentransit Gültigkeit hat.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausnahmeregelung in Bezug auf indische Staatsangehörige im Besitz eines Aufenthaltstitels für Andorra, Japan, Monaco oder San
Marino zum Zeitpunkt der Integration Dänemarks in die Schengen-Zusammenarbeit, d. h. am 25. März 2001, in Kraft treten wird.

(8) Diese Staatsangehörigen unterliegen nur der Visumpflicht, wenn sie nicht Inhaber eines gültigen Visums oder einer Aufenthaltsgenehmigung für einen Mitgliedstaat der
EU oder einen Hoheitsstaat des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kanada, die Schweiz oder die Vereinigten Staaten von Amerika
sind.

(9) Auch für die Inhaber des Reisedokuments für palästinensische Flüchtlinge.
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Teil III

A. Liste der Aufenthaltstitel von EWR-Staaten, bei denen die betreffenden Personen bei Vorlage des Dokuments von
der Flughafentransitvisumpflicht befreit sind:

IRLAND:

� Residence permit i. V. m. re-entry visa (Aufenthaltserlaubnis nur in Verbindung mit einem Visum für die erneute
Einreise)

LIECHTENSTEIN:

� Livret pour étranger B (Aufenthaltsgenehmigung, ausreichend innerhalb der Gültigkeitsdauer von einem Jahr) (1)

� Livret pour étranger C (Niederlassungsgenehmigung, ausreichend innerhalb der Gültigkeitsdauer von fünf oder
zehn Jahren)

VEREINIGTES KÖNIGREICH:

� Leave to remain in the United Kingdom for an indefinite period (Unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für das Ver-
einigte Königreich. Dieses Dokument ist nur ausreichend, wenn der Aufenthalt außerhalb des Vereinigten
Königreichs nicht länger als zwei Jahre betrug.)

� Certificate of entitlement to the right of abode (Nachweis des Niederlassungsrechts)

B. Liste der Aufenthaltstitel mit uneingeschränktem Rückkehrrecht, bei denen die betreffenden Personen bei Vorlage
des Dokuments von der Flughafentransitvisumpflicht befreit sind:

ANDORRA:

� Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (Vorläufige Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung) (weiß); wird für Sai-
sonarbeit ausgestellt. Die Gültigkeitsdauer hängt von der Länge des Arbeitsverhältnisses ab, beträgt aber grund-
sätzlich weniger als 6 Monate. Kann nicht verlängert werden (1).

� Tarjeta de estancia y de trabajo (Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung) (weiß); wird für 6 Monate ausgestellt und
kann um ein Jahr verlängert werden (1).

� Tarjeta de estancia (Aufenthaltsbewilligung) (weiß); wird für 6 Monate ausgestellt und kann um ein Jahr verlän-
gert werden (1).

� Tarjeta temporal de residencia (Befristete Niederlassungsgenehmigung) (rosa); wird für ein Jahr ausgestellt und
kann zweimal jeweils um den gleichen Zeitraum verlängert werden (1).

� Tarjeta ordinaria de residencia (Gewöhnliche Niederlassungsgenehmigung) (gelb); wird für 3 Jahre ausgestellt und
kann um 3 Jahre verlängert werden (1).

� Tarjeta privilegiada de residencia (Privilegierte Niederlassungsgenehmigung) (grün); wird für 5 Jahre ausgestellt und
kann jeweils um den gleichen Zeitraum verlängert werden.

� Autorización de residencia (Niederlassungserlaubnis) (grün); wird für ein Jahr ausgestellt und kann jeweils um 3
Jahre verlängert werden (1).

� Autorización temporal de residencia y de trabajo (Befristete Niederlassungs- und Arbeitserlaubnis) (rosa); wird für 2
Jahre ausgestellt und kann um 2 Jahre verlängert werden (1).

� Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (Gewöhnliche Niederlassungs- und Arbeitserlaubnis) (gelb); wird
für 5 Jahre ausgestellt.

� Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (Privilegierte Niederlassungs- und Arbeitserlaubnis) (grün); wird
für 10 Jahre ausgestellt und kann jeweils um den gleichen Zeitraum verlängert werden.

JAPAN:

� Re-entry permit to Japan (Genehmigung zur Wiedereinreise nach Japan) (1)

KANADA:

� Returning Resident Permit (Rückreisegenehmigung für Ansässige, Einlegeblatt im Pass)

(1) Dieser Aufenthaltstitel führt nicht zur Befreiung von der Flughafentransitvisumpflicht in Deutschland.

16.12.2002 C 313/33Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



MONACO:

� Carte de séjour de résident temporaire de Monaco (Aufenthaltskarte für den vorläufigen Aufenthalt) (1)

� Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco (gewöhnliche Aufenthaltskarte)

� Carte de séjour de résident privilégié de Monaco (Aufenthaltskarte für bevorrechtigte Personen)

� Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque (Aufenthaltskarte für den Ehepartner einer Person monegas-
sischer Staatsangehörigkeit)

SAN MARINO:

� Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) (herkömmliche Aufenthaltserlaubnis (unbeschränkte Gültig-
keit))

� Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (kontinuierliche Sonderaufenthaltserlaubnis (unbe-
schränkte Gültigkeit))

� Carta d'identità di San Marino (validità illimitata) (Identitätskarte von San Marino (unbeschränkte Gültigkeit))

SCHWEIZ:

� Livret pour étranger B (Aufenthaltsgenehmigung, ausreichend innerhalb der Gültigkeitsdauer von einem Jahr) (1)

� Livret pour étranger C (Niederlassungsgenehmigung, ausreichend innerhalb der Gültigkeitsdauer von 5 oder 10
Jahren)

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA:

� Form I-551 permanent resident card (2 (1) oder 10 Jahre gültig)

� Form I-551 Alien registration receipt card (2 (1) oder 10 Jahre gültig)

� Form I-551 Alien registration receipt card (unbeschränkte Gültigkeit)

� Form I-327 Reentry document (2 Jahre gültig � ausgestellt an Inhaber eines I-551) (1)

� Resident alien card (Ausländerausweis für Ansässige mit einer Gültigkeitsdauer von 2 (1) oder 10 Jahren oder
unbefristet. Dieses Dokument ist nur ausreichend, wenn der Aufenthalt außerhalb der USA nicht länger als ein
Jahr betrug)

� Permit to reenter (Wiedereinreisegenehmigung mit einer Gültigkeitsdauer von 2 Jahren. Dieses Dokument ist nur
ausreichend, wenn der Aufenthalt außerhalb der USA nicht länger als zwei Jahre betrug) (1)

� Valid temporary residence stamp in einem gültigen Pass (ein Jahr Gültigkeit nach Ausstellungsdatum) (1)

(1) Dieser Aufenthaltstitel führt nicht zur Befreiung von der Flughafentransitvisumpflicht in Deutschland.
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ANLAGE 4

Liste von Dokumenten, die die visafreie Einreise ermöglichen

BELGIEN

� Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

� Certificat d'inscription au registre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

� Besondere Aufenthaltstitel, die vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten ausgestellt werden:

� Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

� Carte d'identité consulaire

Consulaire identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

� Carte d'identité spéciale � couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart � blauw

Besonderer Personalausweis � blau

� Carte d'identité spéciale � couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart � rood

Besonderer Personalausweis � rot

� Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte
d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale � couleur bleue ou
d'une carte d'identité � couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreem-
deling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteits-
kaart � blauw of bijzondere identiteitskaar � rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen
Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis � rot oder besonderer Per-
sonalausweis � blau

� Certificat d'identité avec photografie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de
douze ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit
Lichtbild

� Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union
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DÄNEMARK

Aufenthaltskarten

EF/EØS � opholdskort (Aufenthaltskarte EU/EWR) (Vermerk auf der Karte)

� Kort A. Tidsbegrænset EF-/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF-/EØS-statsborgere)

(Karte A. Befristeter EU/EWR-Aufenthaltstitel für Staatsangehörige von EU- oder EWR-Mitgliedstaaten)

� Kort B. Tidsubegrænset EF-/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF-/EØS-statsborgere)

(Karte B. Unbefristeter EU/EWR-Aufenthaltstitel für Staatsangehörige von EU- oder EWR-Mitgliedstaaten)

� Kort Karte K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF-/
EØS-reglerne

(Karte K. Befristeter Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige, deren Aufenthalt aufgrund der EU/EWR-Regelungen
genehmigt wird)

� Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter EF-/EØS-reg-
lerne

(Karte L. Unbefristeter Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige, deren Aufenthalt aufgrund der EU/EWR-Regelun-
gen genehmigt wird)

Aufenthaltsgenehmigungen (auf der Karte angegebene Bezeichnung)

� Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Karte C. Befristete Aufenthaltsgenehmigung für Ausländer, die keine Arbeitsgenehmigung benötigen)

� Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Karte D. Unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Ausländer, die keine Arbeitsgenehmigung benötigen)

� Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Karte E. Befristete Aufenthaltsgenehmigung für Ausländer, denen eine Erwerbstätigkeit untersagt ist)

� Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge � er fritaget for arbejdstilladelse

(Karte F. Befristete Aufenthaltsgenehmigung für Flüchtlinge � keine Arbeitsgenehmigung erforderlich)

� Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS � statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reg-
lerne � er fritaget for arbejdstilladelse

(Karte G. Befristete Aufenthaltsgenehmigung für Staatsangehörige von EU/EWR-Mitgliedstaaten, deren Recht auf
Aufenthalt sich aus einer anderen Rechtgrundlage als den EU/EWR-Regelungen ergibt � keine Arbeitsgenehmigung
erforderlich)

� Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS � statsborgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-
reglerne � er fritaget for arbejdstilladelse

(Karte H. Unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Staatsangehörige von EU/EWR-Mitgliedstaaten, deren Recht auf
Aufenthalt sich aus einer anderen Rechtgrundlage als den EU/EWR-Regelungen ergibt � keine Arbeitsgenehmigung
erforderlich)

� Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(Karte J. Befristete Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung für Ausländer)
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Seit dem 14. September 1998 erteilt Dänemark neue Aufenthaltskarten in Kreditkartenformat.

Es sind noch gültige Aufenthaltskarten B, D und H in einem anderen Format in Umlauf. Es handelt sich um plastifizierte
Papierkarten im Format 9 cm × 13 cm, auf denen sich das dänische Staatswappen weiß hervorhebt. Die Grundfarbe der
Karte B ist beige, die der Karte D hellrosa und die der Karte H hellmauve.

Im Reisepass anzubringender Aufkleber mit folgendem Vermerk

� Sticker B. � Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Aufkleber B. Befristete Aufenthaltsgenehmigung für Ausländer, denen eine Erwerbstätigkeit untersagt ist)

� Sticker C. � Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(Aufkleber C. Befristete Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung)

� Sticker D. � Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas)

(Aufkleber D. Begleitende Familienangehörige (Aufenthaltsgenehmigung für Minderjährige, die im Reisepass ihrer
Eltern eingetragen sind)

� Sticker H. � Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Aufkleber H. Befristete Aufenthaltsgenehmigung für Ausländer, die keine Arbeitsgenehmigung benötigen)

Aufkleber, die vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten erteilt werden

� Sticker E � Diplomatisk visering

(Aufkleber E. � Diplomatenvisum) � Für auf den Diplomatenlisten verzeichnete Diplomaten und ihre Familien-
angehörige sowie für in vergleichbarem Rang stehendes Personal internationaler Organisationen in Dänemark.
Berechtigt zum Aufenthalt und zur mehrfachen Einreise, solange die betreffende Person in den Diplomatenlisten in
Kopenhagen verzeichnet ist.

� Sticker F � Opholdstilladelse

(Aufkleber F. � Aufenthaltsgenehmigung) � Für entsandte Angehörige des Verwaltungs- und technischen Per-
sonals und ihre Familienangehörige sowie für vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten des Herkunftslandes
mit einem Dienstpass entsandte Angehörige des Hauspersonals von Diplomaten. Wird ebenfalls erteilt für in ver-
gleichbarem Rang stehendes Personal internationaler Organisationen in Dänemark. Berechtigt zum Aufenthalt und
zur mehrfachen Einreise für die Dauer der Mission.

� Sticker S (i kombination med sticker E eller F)

(Aufkleber S (in Verbindung mit einem Aufkleber E oder F). Aufenthaltsgenehmigung für begleitende enge Familien-
angehörige, wenn letztere im Reisepass eingetragen sind.

Hinweis: Vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten für ausländische Diplomaten, Angehörige des Verwaltungs-
und technischen Personals, Hauspersonal usw. ausgestellte Identitätskarten berechtigen nicht zur visumfreien
Einreise, da sie keinen Nachweis für eine Aufenthaltsgenehmigung in Dänemark darstellen.

Andere Dokumente:

� Liste der Personen, die innerhalb der Europäischen Union an Schülerreisen teilnehmen.

� Wiedereinreisegenehmigung in der Form einer Visummarke mit dem nationalen Vermerk �DK�.
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DEUTSCHLAND

� Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland

� Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

� Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

� Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

� Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

Diese Titel gelten anstelle eines Visums zur visumsfreien Einreise nur dann, wenn sie in einem Pass bzw. im Zusam-
menhang mit einem Pass als Blattvisa erteilt wurden; sie gelten nicht, wenn sie in einem Ausweisersatz als Inlands-
dokument erteilt wurden.

Die Titel �Aussetzung der Abschiebung (Duldung)� sowie die �Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber� gelten
gleichfalls nicht für die visumfreie Einreise.

� Vom Auswärtigen Amt erteilte besondere Aufenthaltstitel:

� Diplomatenausweis (rot)

� Ausweis für bevorrechtigte Personen (blau)

� Ausweis (gelb)

� Ausweis (dunkelrot)

� Personalausweis (grün)

� Von den Bundesländern erteilte besondere Aufenthaltstitel:

� Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps (weiß)

� Ausweis (grau)

� Ausweis für Mitglieder des Konsularkorps (weiß mit grünen Streifen)

� Ausweis (gelb)

� Ausweis (grün)

� Vom Auswärtigen Amt erteilte neue Aufenthaltstitel in Kartenform (Personalausweisformat):

� Diplomatenausweis sowie Diplomatenausweis Artikel 38 WÜD

� Diese Dokumente entsprechen den bisherigen roten Diplomatenausweisen und sind rückseitig durch den
Buchstaben D gekennzeichnet.

� Protokollausweis für Verwaltungspersonal

� Dieses Dokument entspricht dem bisherigen blauen Ausweis für entsandte Angehörige des Verwaltungs-
und technischen Personals der Botschaften und ist rückseitig durch die Buchstaben VB gekennzeichnet.

� Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

� Dieses Dokument entspricht dem bisherigen blauen Ausweis für entsandte Angehörige des dienstlichen
Hauspersonals der Botschaften und ist rückseitig durch die Buchstaben DP gekennzeichnet.

� Protokollausweis für Ortskräfte

� Dieses Dokument entspricht dem bisherigen gelben Ausweis für örtlich eingestellte Mitarbeiter der Bot-
schaften und ist rückseitig durch die Buchstaben OK gekennzeichnet.
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� Protokollausweis für privates Hauspersonal

� Dieses Dokument entspricht dem bisherigen grünen Ausweis für privates Hauspersonal für entsandte Bot-
schaftsangehörige und ist rückseitig durch die Buchstaben PP gekennzeichnet.

� Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler Organisationen

� Dieses Dokument entspricht dem bisherigen dunkelroten Sonderausweis für Mitarbeiter internationaler
Organisationen und ist rückseitig mit den Buchstaben IO gekennzeichnet.

Die jeweiligen Vorrechte ergeben sich aus dem Text der Rückseite des Ausweises.

� Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union

GRIECHENLAND

� ¢deia paqalomÞy akkodapoý cia eqcarßa

(Aufenthaltsgenehmigung für Drittstaatsangehörige zu Arbeitszwecken)

� ¢deia paqalomÞy lekþm oijocemeßay akkodapoý

(Aufenthaltsgenehmigung für Familienangehörige von Drittstaatsangehörigen)

� ¢deia paqalomÞy akkodapoý cia rpotdÝy

(Aufenthaltsgenehmigung für Drittstaatsangehörige zu Studienzwecken)

� ¢deia paqalomÞy akkodapoý

(Aufenthaltsgenehmigung für Drittstaatsangehörige) (weiß) (Wird Drittstaatsangehörigen ausgestellt, die Ehepartner
griechischer Staatsangehöriger sind; Gültigkeitsdauer ein Jahr, verlängerbar um jeweils ein Jahr, solange die Ehe fort-
besteht.)

� ¢deia paqalomÞy akkodapoý

(Aufenthaltsgenehmigung für Drittstaatsangehörige) (beige-gelb) (Wird allen Drittstaatsangehörigen ausgestellt, die
sich rechtmäßig in Griechenland aufhalten. Gültigkeitsdauer ein bis zu fünf Jahren.)

� ¢deia paqalomÞy akkodapoý

(Aufenthaltsgenehmigung für Drittstaaatsangehörige) (weiß) (Wird Personen erteilt, die als Flüchtling im Sinne des
Genfer Abkommens von 1951 anerkannt wurden.)

� Deksßo satsüsgsay akkodapoý

(Identitätskarte für Drittstaatsangehörige) (grün) (Wird ausschließlich Drittstaatsangehörigen griechischer Herkunft
erteilt; Gültigkeitsdauer zwei oder fünf Jahre.)

� Eidijü deksßo satsüsgsay olocemoýy

(Besondere Identitätskarte für Personen griechischer Herkunft) (beige) (Wird albanischen Staatsangehörigen grie-
chischer Herkunft erteilt; Gültigkeitsdauer drei Jahre. Die gleiche Identitätskarte wird auch Ehepartnern und Nach-
kommen griechischer Herkunft erteilt, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, sofern ihre Familienbande durch ein
offizielles Dokument belegt werden.)

� Eidijü deksßo satsüsgsay olocemoýy

(Besondere Identitätskarte für Personen griechischer Herkunft) (rosa) (Wird Staatsangehörigen der ehemaligen
UdSSR, die griechischer Herkunft sind, erteilt; unbegrenzte Gültigkeitsdauer.)

� Deksßo satsüsgsay dipkxlasijoý tpakkÞkot

(Identitätskarte für Diplomaten) (weiß)
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Deksßo satsüsgsay pqonemijoý tpakkÞkot

(Identitätskarte für Konsularbeamte) (weiß)

Deksßo satsüsgsay tpakkÞkot diehmoýy oqcamirloý

(Identitätskarte für Beamte internationaler Organisationen) (weiß)

Deksßo satsüsgsay dioijgsijoý tpakkÞkot dipkxlasijÞy aqvÞy

(Identitätskarte für Verwaltungspersonal diplomatischer Stellen (himmelblau)

� Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union

Anmerkung Die Dokumente der ersten vier Kategorien gelten bis zu ihrem Ablauf. Sie werden ab dem 2. Juni 2001
nicht mehr ausgestellt.

SPANIEN

Inhabern einer gültigen Rückreisegenehmigung ist die Einreise ohne Visum gestattet.

Folgende Aufenthaltstitel ermöglichen Ausländern, die aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit der Visumpflicht unterliegen
würden, innerhalb der jeweiligen Gültigkeitsdauer die visumfreie Einreise in das spanische Hoheitsgebiet:

� Permiso de residencia inicial

(Vorläufige Aufenthaltsgenehmigung)

� Permiso de residencia ordinario

(Gewöhnliche Aufenthaltsgenehmigung)

� Permiso de residencia especial

(Besondere Aufenthaltsgenehmigung)

� Tarjeta de estudiante

(Studentenausweis)

� Permiso de residencia tipo A

(Aufenthaltsgenehmigung der Kategorie A)

� Permiso de residencia tipo b

(Aufenthaltsgenehmigung der Kategorie b)

� Permiso de trabajo y de residencia tipo B

(Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung der Kategorie B)

� Permiso de trabajo y de residencia tipo C

(Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung der Kategorie C)

� Permiso de trabajo y de residencia tipo d

(Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung der Kategorie d)

� Permiso de trabajo y de residencia tipo D

(Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung der Kategorie D)

� Permiso de trabajo y de residencia tipo E

(Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung der Kategorie E)
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� Permiso de trabajo fronterizo tipo F

(Arbeitsgenehmigung im Grenzgebiet der Kategorie F)

� Permiso de trabajo y residencia tipo P

(Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung der Kategorie P)

� Permiso de trabajo y residencia tipo Ex

(Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung der Kategorie Ex)

� Tarjeta de reconocimiento de la excepción a la necesidad de obtener permiso de trabajo y permiso de residencia (ar-
ticulo 16 de la Ley no 7/85)

(Nachweis der Anerkennung der Befreiung von der Pflicht, eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen
� Artikel 16 Gesetz 7/85)

� Permiso de residencia para refugiados

(Aufenthaltsgenehmigung für Flüchtlinge)

� Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union)(

� Tarjeta de familiar residente comunitario

(Ausweis eines Angehörigen eines EG-Staatsangehörigen)

� Tarjeta temporal de Familiar de Residente Comunitario

(Zeitlich befristeter Ausweis eines Angehörigen eines EG-Staatsangehörigen)

Inhabern der folgenden gültigen, vom Außenministerium ausgestellten Akkreditierungsnachweise ist die visumfreie Ein-
reise gestattet:

� Tarjeta especial (Sonderausweis, rot) mit der Angabe auf dem Einband �Cuerpo diplomático. Embajador. Docu-
mento de identidad� (Diplomatisches Korps. Botschafter. Identitätsdokument), ausgestellt für akkreditierte Botschaf-
ter

� Tarjeta especial (Sonderausweis, rot) mit der Angabe auf dem Einband �Cuerpo diplomático. Documento de Identi-
dad� (Diplomatisches Korps. identitätsdokument), ausgestellt für das in einer diplomatischen Vertretung akkreditierte
Personal mit Diplomatenstatus. Für den Ehegatten oder die Ehegattin und die Kinder wird bei der Ausstellung ein F
eingefügt

� Tarjeta especial (Sonderausweis, gelb) mit der Angabe auf dem Einband �Misiones Diplomáticas. Personal adminis-
trativo y técnico. Documento de identidad� (Diplomatische Vertretungen. Verwaltungspersonal und technisches Per-
sonal. Identitätsdokument), ausgestellt für Verwaltungsbeamte einer akkredidierten diplomatischen Vertretung. Für
den Ehegatten oder die Ehegattin und die Kinder wird bei der Ausstellung ein F eingefügt

� Tarjeta especial (Sonderausweis, rot) mit der Angabe auf dem Einband �Tarjeta Diplomática de Identidad� (Diploma-
tischer Identitätsnachweis), ausgestellt für das Personal mit Diplomatenstatus bei der Vertretung der Liga der Ara-
bischen Staaten und für das bei der Vertretung der Allgemeinen Palästinensischen Delegation (Oficina de la Delega-
ción General) akkreditierte Personal. Für den Ehegatten oder die Ehegattin und die Kinder wird bei der Ausstellung
ein F eingefügt

� Tarjeta especial (Sonderausweis, rot) mit der Angabe auf dem Einband �Organismos internacionales. Estatuto diplo-
mático. Documento de identidad� (Internationale Organisationen. Diplomatenstatus. Identitätsdokument), ausgestellt
für Personal mit Diplomatenstatus, das bei internationalen Organisationen akkreditiert ist. Für den Ehegatten oder
die Ehegattin und die Kinder wird bei der Ausstellung ein F eingefügt
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� Tarjeta especial (Sonderausweis, blau) mit der Angabe auf dem Einband �Organismos internacionales. Personal
administrativo y técnico. Documento de identidad� (Internationale Organisationen. Verwaltungspersonal und tech-
nisches Personal. Identitätsdokument), ausgestellt für Verwaltungsbeamte, die bei Internationalen Organisationen
akkreditiert sind. Für den Ehegatten oder die Ehegattin und die Kinder wird bei der Ausstellung ein F eingefügt

� Tarjeta especial (Sonderausweis, grün) mit der Angabe auf dem Einband �Functionario consular de carrera. Docu-
mento de identidad� (Konsularberufsbeamter. Identitätsdokument), ausgestellt für Konsularberufsbeamte, die in Spa-
nien akkreditiert sind. Für den Ehegatten oder die Ehegattin und die Kinder wird bei der Ausstellung ein F eingefügt

� Tarjeta especial (Sonderausweis, grün) mit der Angabe auf dem Einband �Empleado consular. Expedida a favor de ...
Documento de identidad� (Konsularbeamter. Ausgestellt für � Identitätsdokument), ausgestellt für Konsularbeamte
im Verwaltungsdienst, die in Spanien akkreditiert sind. Für den Ehegatten oder die Ehegattin und die Kinder wird
bei der Ausstellung ein F eingefügt

� Tarjeta especial (Sonderausweis, grau) mit der Angabe �Personal de servicio. Misiones diplomáticas, oficinas consula-
res y organismos internacionales. Expedida a favor de � Documento de identidad� (Dienstpersonal. Diplomatische
Vertretungen, Konsulate und Internationale Organisationen. Ausgestellt für � Identitätsdokument). Ausgestellt für
das Hauspersonal der diplomatischen Vertretungen, Konsulate und Internationalen Organisationen (Dienstpersonal)
und das Personal mit Diplomaten- oder Konsularberufsstatus (persönliches Hauspersonal). Für den Ehegatten oder
die Ehegattin und die Kinder wird bei der Ausstellung ein F in den Ausweis eingefügt

FRANKREICH

1. Volljährige Drittausländer müssen im Besitz folgender Dokumente sein:

� Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Aufenthaltskarte mit einer besonderen Angabe je nach Grund des genehmigten Aufenthalts)

� Carte de résident

(Karte für Ansässige)

� Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour auto-
risé (1 an, 10 ans)

(Aufenthaltsbescheinigung für Algerier mit einer besonderen Angabe je nach Grund des genehmigten Aufent-
halts) (1 Jahr, 10 Jahre)

� Certificat de résidence d'Algérien portant la mention �membre d'un organisme officiel� (2 ans)

(Aufenthaltsbescheinigung für Algerier mit der Angabe �Mitglied einer offiziellen Instanz�) (2 Jahre)

� Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)

(Aufenthaltskarte der Europäischen Gemeinschaften) (1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre)

� Carte de séjour de l'Espace Économique européen

(Aufenthaltskarte des Europäischen Wirtschaftsraums)

� Vom Außenministerium ausgestellte offizielle Ausweiskarten, die als Aufenthaltstitel gelten

� Sonderaufenthaltstitel

� Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk CMD/A, wird den Missionschefs im diplomatischen Dienst
ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'Organisations Inter-
nationales

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk CMD/M, wird den Missionschefs einer internationalen Orga-
nisation ausgestellt)
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� Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente
auprès d'une organisation internationale

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk CMD/D, wird den Chefs einer ständigen Delegation bei einer
internationalen Organisation ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk CD/A, wird den Bediensteten des Corps Diplomatique aus-
gestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une Organisation
internationale

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk CD/M, wird den Hohen Beamten einer internationalen Orga-
nisation ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une
délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk CD/D, wird den Diplomaten gleichgestellten Personen einer
ständigen Delegation bei einer internationalen Organisation ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk CC/C, wird den Konsularbeamten ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une
ambassade

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk AT/A, wird dem administrativen und technischen Personal
einer Botschaft ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un
consulat

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk AT/C, wird dem administrativen und technischen Personal
einer konsularischen Vertretung ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une
organisation internationale

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk AT/M, wird dem administrativen und technischen Personal
einer internationalen Organisation ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une
délégation auprès d'une organisation internationale

Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk AT/D, wird dem administrativen und technischen Personal
einer Delegation bei einer internationalen Organisation ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk SE/A, wird dem Dienstpersonal einer Botschaft ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk SE/C, wird dem Dienstpersonal einer konsularischen Vertre-
tung ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation
internationale

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk SE/M, wird dem Dienstpersonal einer internationalen Organi-
sation ausgestellt)
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� Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégation auprès
d'une organisation internationale

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk SE/D, wird dem Dienstpersonal einer Delegation bei einer
internationalen Organisation ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk PP/A, wird dem Privatpersonal eines Diplomaten ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consu-
laire

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk PP/C, wird dem Privatpersonal eines Konsularbeamten aus-
gestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organi-
sation internationale

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk PP/M, wird dem Privatpersonal eines Mitglieds einer interna-
tionalen Organisation ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une déléga-
tion permanente auprès d'une organisation internationale

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk PP/D, wird dem Privatpersonal eines Mitglieds einer ständigen
Delegation bei einer internationalen Organisation ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial
attachés auprès d'une ambassade

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk EM/A, wird den in einer Botschaft tätigen Lehrern oder Mili-
tärattachés mit Sonderstatus ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial
attachés auprès d'un consulat

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk EM/C, wird den in einer konsularischen Vertretung tätigen
Lehrern oder Militärattachés mit Sonderstatus ausgestellt)

� Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à
l'étranger

(Sonderaufenthaltstitel mit dem Vermerk EF/M, wird den im Ausland ansässigen internationalen Beam-
ten ausgestellt)

� Monegassische Titel

� Carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Aufenthaltskarte für den vorläufigen Aufenthalt)

� Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(gewöhnliche Aufenthaltskarte)

� Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Aufenthaltskarte für bevorrechtigte Personen)

� Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Aufenthaltskarte für den Ehepartner einer Person monegassischer Staatsangehörigkeit)

2. Minderjährige Drittausländer müssen im Besitz folgender Dokumente sein:

� Document de circulation pour étrangers mineurs

(Dokument für den Reiseverkehr von Minderjährigen)
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� Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis
les enfants mineurs)

(Rückreisevisum) (ungeachtet der Staatsangehörigkeit und ohne Vorlage des Aufenthaltstitels, da diese Voraus-
setzungen für minderjährige Kinder nicht gelten)

� Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère
des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Diplomaten-, Dienst- oder gewöhnlicher Pass für die minderjährigen Kinder der Inhaber einer Sonderkarte des
Außenministeriums, der mit einem Reisevisum versehen ist)

3. Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union

Anmerkung 1:

Es sei darauf hingewiesen, dass die Empfangsbescheinigung für den ersten Antrag auf einen Aufenthaltstitel nicht zur
visumfreien Einreise berechtigt. Hingegen wird die Empfangsbescheinigung für den Antrag auf Verlängerung des Aufent-
haltstitels oder Änderung desselben anerkannt, wenn sie mit dem alten Titel vorgelegt wird.

Anmerkung 2:

Die vom Protokolldienst des Außenministeriums ausgestellten Dienstbescheinigungen (�attestations de fonctions�) gelten
nicht als Aufenthaltstitel. Die Inhaber dieser Dokumente müssen im Besitz eines Aufenthaltstitels nach gemeinem Recht
sein.

ITALIEN

� Carta di soggiorno (validità illimitata)

Aufenthaltskarte (unbegrenzte Gültigkeit)

� Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie:

(Aufenthaltsgenehmigung ausgenommen die nachstehenden Arten:)

1. Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino

(Vorläufige Aufenthaltserlaubnis zur Beantragung von politischem Asyl gemäß dem Dubliner Übereinkommen)

2. Permesso di soggiorno per cure mediche

(Aufenthaltserlaubnis zur ärztlichen Behandlung)

3. Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

(Aufenthaltserlaubnis zu justiziellen Zwecken)

� Carta d'identità MAE � Corps Diplomatico:

(Personalausweis des Außenministeriums)

� Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(Modell 1 (blau) Akkreditierte Mitglieder des diplomatischen Korps und ihre Ehepartner, die Inhaber eines
Diplomatenpasses sind)

� Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(Modell 2 (grün) Mitglieder des Konsularkorps, die Inhaber eines Diplomatenpasses sind)

� Mod. 3 (arancione) Funzionari II^ FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(Modell 3 (orange) FAO-Beamte der Kategorie II^, die Inhaber eines Diplomatenpasses, eines Dienstpasses oder
eines gewöhnlichen Passes sind)
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� Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-ammistrativi presso rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di
servizio

(Modell 4 (orange) Angehörige des technischen und Verwaltungspersonals der diplomatischen Vertretungen,
die Inhaber eines Dienstpasses sind)

� Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(Modell 5 (orange) Bedienstete konsularischer Vertretungen, die Inhaber eines Dienstpasses sind)

� Mod. 7 (grigio) Personnale di servizio presso rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(Modell 7 (grau) Angehörige des dienstlichen Hauspersonals der diplomatischen Vertretungen, die Inhaber eines
Dienstpasses sind)

� Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(Modell 8 (grau) Angehörige des dienstlichen Hauspersonals der konsularischen Vertretungen, die Inhaber eines
Dienstpasses sind)

� Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, consoli onorari, impiegati locali, personale di
servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari corpo diplomatico e organizzazioni internazionali tito-
lari di passaporto ordinario

(Modell 11 (beige) Beamte internationaler Organisationen, Honorarkonsuln, örtliche Bedienstete, im Ausland
eingestelltes dienstliches Hauspersonal, welches seinem Arbeitgeber gefolgt ist, Familien der Mitglieder des
diplomatischen Korps und von Beamten internationaler Organisationen, die Inhaber eines gewöhnlichen Reise-
passes sind)

Hinweis: Die Modelle 6 (orange) und 9 (grün), die jeweils für das Personal internationaler Organisationen ohne jeg-
liche Immunität und für ausländische Honorarkonsuln bestimmt waren, werden nicht mehr ausgestellt;
sie wurden durch das Modell 11 ersetzt. Besagte Dokumente behalten jedoch ihre Gültigkeit bis zu dem
darauf eingetragenen Verfallsdatum.

� Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union

LUXEMBURG

� Carte d'identité d'étranger

(Ausländerausweis)

� Autorisation de séjour provisoire apposée dans le passeport national

(Vorläufige, im Pass eingetragene Aufenthaltsgenehmigung)

� Carte diplomatique délivrée par le ministère des affaires étrangères

(Vom Außenministerium ausgestellter Diplomatenausweis)

� Titre de légitimation délivré par le ministère des affaires étrangères au personnel administratif et technique des
Ambassades

(Vom Außenministerium erteilter Legitimationstitel für das an den Botschaften für Verwaltungsaufgaben und tech-
nische Belange tätige Personal)

� Titre de légitimation délivré par le ministère de la justice au personnel des institutions et organisations internationa-
les établies au Luxembourg

(Vom Justizministerium erteilter Legitimationstitel für das Personal internationaler Institutionen und Organisationen
mit Sitz in Luxemburg)

� Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europaïschen Union
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NIEDERLANDE

� Die Formulare mit folgender Bezeichnung:

� Vergunning tot vestiging (Muster �A�)

(Genehmigung zur Niederlassung)

� Toelating als vluchteling (Muster �B�)

(Zulassung als Flüchtling)

� Verblijf voor onbepaalde duur (Muster �C�)

(Unbefristeter Aufenthalt)

� Vergunning tot verblijf (Muster �D�)

(Aufenthaltsgenehmigung)

� Voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Muster �D� met aantekening �voorwaardelijk�)

(Bedingte Aufenthaltsgenehmigung mit dem Vermerk �bedingt�)

� Verblijfskaart van een onderdaan van een lid-staat der EEG (Muster �E�)

(Aufenthaltserlaubnis für Angehörige der Mitgliedstaaten der EWG)

� Vergunning tot verblijf (in de vorm van een stempel in het paspoort)

(Aufenthaltsgenehmigung in der Form eines im Reisepass angebrachten Stempelabdrucks)

� Vreemdelingendocument mit den Buchstabenkodes �A�, �B�, �C�, �D�, �E�, �F1�, �F2� bzw. �F3�

(Ausländerdokument)

� Legitimatiebewijs voor leden van diplomatieke of consulaire posten

(Ausweis für Mitglieder diplomatischer oder konsularischer Vertretungen)

� Legitimatiebewijs voor ambtenaren met een bijzondere status

(Ausweis für Beamte mit besonderem Status)

� Legitimatiebewijs voor ambtenaren van internationale organisaties

(Ausweis für Beamte internationaler Organisationen)

� Identiteitskaart voor leden van internationale organisaties waarvan de zetel in Nederland is gevestigd

(Personalausweis für Mitglieder internationaler Organisationen, die ihren Sitz in den Niederlanden haben)

� Visum voor terugkeer

(Rückreisevisum)

� Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union

Erläuterung zum Text unter den ersten beiden Spiegelstrichen

Die unter den ersten beiden Spiegelstrichen genannten Aufenthaltstitel werden seit dem 1. März 1994 nicht mehr aus-
gestellt (Muster �D� und der Stempel im Reisepass ab 1. Juni 1994). Die noch in Umlauf befindlichen Dokumente blei-
ben bis spätestens 1. Januar 1997 gültig.
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Erläuterung zum Text unter dem dritten Spiegelstrich

Seit dem 1. März 1994 wird das �Vreemdelingendocument� ausgestellt. Dieses Dokument in Form einer �Kreditkarte�
wird schrittweise die unter den ersten beiden Spiegelstrichen genannten Aufenthaltsgenehmigungen ersetzen. Der Buch-
stabencode für die jeweilige Kategorie wird beibehalten.

Das �Vreemdelingendocument� mit dem Buchstabencode E wird sowohl an EG-Angehörige als auch an Angehörige von
Staaten erteilt, die Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind.

Die bedingte Aufenthaltsgenehmigung (�voorwaardelijke vergunning tot verblijf�) trägt den Buchstabenkode F1, F2 bzw.
F3.

Erläuterung zum Text unter dem siebten Spiegelstrich

In der folgenden Liste werden die internationalen Organisationen mit einer Niederlassung in den Niederlanden auf-
geführt, deren Mitarbeiter (einschl. deren Familienmitglieder, die im gleichen Haushalt wohnen) Identitätsdokumente
verwenden, die nicht vom Außenministerium ausgestellt werden.

1. Europäische Weltraumorganisation (European Space Research and Technology Centre � EWO)

2. Europäisches Patentamt

3) International Tea Promotion Association (I.T.P.A)

4. Internationales Amt für nationale Agrarforschung (International Service for national agricultural research �
ISNAR)

5. Technisches Zentrum für Zusammenarbeit in der Landwirtschaft und im ländlichen Bereich (Technical Centre for
agricultural and rural co-operation � CTA)

6. Institut für neue Technologien (United Nations University for New Technologies � UNU-INTECH)

7. African Management Services Company (AMSCO BV)

ÖSTERREICH

� Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme der Europäischen Union vom 16.
Dezember 1996 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel

(Ab 1. Jänner 1998 werden Aufenthaltstitel ausschließlich in dieser Form erteilt oder verlängert; Als �Art des Titels�
wird derzeit eingetragen:

�Niederlassungsbewilligung�, �Aufenthaltserlaubnis�, �Befr. Aufenthaltsrecht�.)

� Vor dem 1. Jänner 1998 erteilte Aufenthaltstitel im Rahmen der � auch �unbefristet� eingetragenen � Gültigkeits-
dauer:

(�Wiedereinreise � Sichtvermerk� oder �Einreise � Sichtvermerk�; wurden bis 31. Dezember 1992 von Inlands-
behörden, aber auch von Vertretungsbehörden in Form eines Stempels ausgestellt;

�Gewöhnlicher Sichtvermerk�; wurde vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 1997 in Form einer Vignette � ab
1 September 1996 entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 � ausgestellt;

�Aufenthaltsbewilligung�; wurde vom 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 1997 in Form einer speziellen Vignette aus-
gestellt.)

� Konventionsreisepass, ausgestellt ab 1. Januar 1993

� Legitimationskarten für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

� Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union
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Nicht als Aufenthaltstitel und damit nicht zur visumfreien Einreise nach Österreich gelten:

� Lichtbildausweis für Fremde gemäß § 85 Fremdengesetz 1997

� Durchsetzungsaufschub und Abschiebungsaufschub nach Aufenthaltsverbot oder Ausweisung

� Bewilligung zur Wiedereinreise trotz bestehenden Aufenthaltsverbots, in Form eines Visums erteilt, jedoch als eine
solche Bewilligung gekennzeichnet

� Vorläufige Aufenthaltsberechtigung gemäß § 19 Asylgesetz 1997 bzw. § 7 AsylG 1991

� Befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 15 Asylgesetz 1997 bzw. § 8 AsylG 1991, als Duldung des Aufenthalts
trotz abgelehntem Asylantrag

PORTUGAL

� Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) Corpo consular, chefe de missão

(Personalausweis für das konsularische Korps, Leiter der Mission, ausgestellt durch das Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten)

� Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) Corpo consular, funcionário de missão

(Personalausweis für das konsularische Korps, Beamter der Mission, ausgestellt durch das Ministerium für Auswär-
tige Angelegenheiten)

� Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) Pessoal auxiliar de missão estrangeira

(Personalausweis für das Hilfspersonal der Auslandsvertretung, ausgestellt durch das Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten)

� Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros) Funcionário Administrativo de Missão
Estrangeira

(Personalausweis für Verwaltungsbeamte der Auslandsvertretung, ausgestellt durch das Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten)

� Cartão de Identidade, emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros Corpo diplomático, chefe de missão

(Personalausweis für das diplomatische Korps, Leiter der Mission, ausgestellt durch das Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten)

� Cartão de Identidade, emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros Corpo diplomático, funcionário de missão

(Personalausweis für das diplomatische Korps, Beamter der Mission, ausgestellt durch das Ministerium für Auswär-
tige Angelegenheiten)

� Título de residência (1 ano)

(Aufenthaltstitel mit einer Gültigkeit von einem Jahr)

� Título de residência anual (1 ano)

(Aufenthaltstitel mit einer Gültigkeit von einem Jahr)

� Título de residência anual (cor de laranja)

(Aufenthaltstitel mit einer Gültigkeit von einem Jahr � orange)
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� Título de residência temporário (5 anos)

(befristeteter Aufenthaltstitel, Gültigkeit: 5 Jahre)

� Título de residência vitalício

(auf Lebenszeit ausgestellter Aufenthaltstitel)

� Cartão de residência de nacional de um Estado-Membro da Comunidade Europeia

(Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft)

� Cartão de residência temporário

(befristete Aufenthaltserlaubnis)

� Cartão de residência

(Aufenthaltserlaubnis)

� Autorização de residência provisório

(vorläufige Aufenthaltsbewilligung)

� Título de identidade de refugiado

(Flüchtlingsausweis)

FINNLAND

� Pysyvä oleskelulupa

(unbefristete Aufenthaltsgenehmigung) in Form eines Aufklebers

� Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa

(befristete Aufenthaltsgenehmigung oder befristete Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitsgenehmigung) in Form
eines Aufklebers, auf dem das Gültigkeitsdatum deutlich angegeben ist und der eine der folgenden Kennzeichnun-
gen enthält:

� A.1, A.2, A.3, A.4, A.5

E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 oder

� B.1, B.2, B.3, B.4

E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4 oder

� D.1 und D.2

� Oleskelulupa uppehållstillstånd

(Aufenthaltsgenehmigung) in Form einer Ausweiskarte, die den Staatsangehörigen von EU- und EWR-Mitgliedstaa-
ten sowie ihren Familienangehörigen erteilt wird

� Henkilökortti A, B, C und D

(Personalausweis) ausgestellt vom Außenministerium für Personal der diplomatischen Vertretungen, Verwaltungsper-
sonal und technisches Personal einschließlich ihrer Familienangehörigen

� Oleskelulupa diplomaattileimaus tai oleskelulupa virkaleimaus

(Aufenthaltsgenehmigung) in der Form eines vom Außenministerium ausgestellten Etikettenaufklebers mit Diploma-
tenvisum (diplomaattileimaus) oder Dienstvisum (virkaleimaus)

� Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union
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SCHWEDEN

� Unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in Form eines Aufklebers mit dem Vermerk �Sverige bevis om permanent
uppehållstillstånd� (Schweden Nachweis des ständigen Aufenthalts) im Reisepass

� Befristete Aufenthaltsgenehmigung in der Form eines Etikettenaufklebers mit dem Vermerk �Sverige uppehållstill-
stånd� (Schweden befristete Aufenthaltsgenehmigung) im Reisepass

Schweden erteilt keine Karten/Dokumente an Diplomaten, sondern bringt einen Stempel in ihrem Reisepass an (siehe
Dokument 6693/01 VISA 25 COMIX 178).

ISLAND

� Tímabundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Vorläufige Genehmigung)

� Dvalarleyfi með rétti til atvinnuþátttöku

(Aufenthaltsgenehmigung, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt)

� Óbundið dvalarleyfi

(Unbefristete Aufenthaltskarte)

� Leyfi til vistráðningar

(Arbeitsgenehmigung im Rahmen einer �Au-pair�-Beschäftigung)

� Atvinnu- og dvalarleyfi námsmanns

(Arbeitsgenehmigung für Studenten)

� Óbundið atvinnu- og dvalarleyfi

(Unbefristete Genehmigung)

� Besondere Aufenthaltsgenehmigungen, die vom Außenministerium erteilt werden:

� Diplómatískt Persónuskilríki

(Diplomatenausweis)

� Persónuskilríki

(Identitätskarte)

� Takmarkað dvalarleyfi fyrir varnarliðsmann, sbr. lög nr. 110/1951 og lög nr. 82/2000

(Befristete Aufenthaltsgenehmigung für die zivilen und militärischen Angehörigen der Streitkräfte der Vereinigten
Staaten und die von ihnen abhängigen unterhaltsberechtigten Personen, wie vorgesehen im Gesetz Nr. 110/1951
und Gesetz Nr. 82/2000)

� Takmarkað dvalarleyfi

(Befristete Aufenthaltsgenehmigung)
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NORWEGEN

� Oppholdstillatelse

(Aufenthaltsgenehmigung)

� Arbeidstillatelse

(Arbeitsgenehmigung)

� Bosettingstillatelse

(Berechtigt zur Niederlassung/Erwerbstätigkeit und zum ständigen Aufenthalt)

Vor dem 25. März 2000 ausgestellte Aufenthaltsgenehmigungen haben die Form von Stempeln (und nicht von Aufkle-
bern) in den Reisedokumenten der Inhaber. Bei visumpflichtigen Ausländern werden diese Stempel ergänzt durch eine
norwegische Visummarke für die Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsgenehmigung. Die ab der Anwendung des Schengener
Übereinkommens am 25. März 2001 ausgestellten Aufenthaltsgenehmigungen werden mit einem Aufkleber versehen
sein. Mit einem alten Stempel versehene Reisedokumente von Ausländern bleiben bis zu dem Zeitpunkt gültig, zu dem
die norwegischen Behörden in den Aufenthaltsgenehmigungen den Stempel durch den neuen Aufkleber ersetzen müs-
sen.

Die vorgenannten Genehmigungen gelten nicht als Reisedokumente. Benötigt der ausländische Staatsangehörige ein Rei-
sedokument, so kann eines der beiden folgenden Dokumente zur Ergänzung der Arbeits-, Aufenthalts- oder Niederlas-
sungsgenehmigung verwendet werden:

� ein Reisedokument für Flüchtlinge (�Reisebevis�) (blau);

� ein Pass für Einwanderer (�Utlendingspass�) (grün).

Der Inhaber eines dieser Dokumente hat die Gewähr, während der Gültigkeit des Dokuments wieder in das norwegische
Hoheitsgebiet einreisen zu dürfen.

� EWR-Karte

wird für Staatsangehörige der EWR-Mitgliedstaaten sowie deren Familienangehörige, die Staatsangehörige eines
Drittstaats sind, ausgestellt. Die Karten erhalten stets eine Kunststoffbeschichtung.

� Identitetskort for diplomater

(Diplomatenausweis � rot)

� Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Identitätskarte für Aushilfskräfte der diplomatischen Vertretungen � braun)

� Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Identitätskarte für Verwaltungs- und technisches Personal � blau)

� Identitetskort for utsendte konsuler

(Identitätskarte für entsandte Konsuln � grün)

� Residence/Visa sticker

(Aufenthaltsvisum � in Form eines Aufklebers)

wird für die visumpflichtigen Inhaber von Diplomaten-, Dienst- oder sonstigen amtlichen Pässen sowie die Bediens-
teten ausländischer Vertretungen, die Inhaber eines nationalen Reisepasses sind, erteilt.
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ANLAGE 5

VERTRAULICH

ANLAGE 6

Liste der Honorarkonsuln, die in Ausnahmefällen und vorübergehend zur Erteilung von Visa ermächtigt sind

Bezug nehmend auf die von den Ministern und Staatssekretären in ihrer Sitzung vom 15. Dezember 1992 getroffene
Vereinbarung haben alle Mitgliedstaaten des Schengener Übereinkommens anerkannt, dass folgende Honorarkonsuln für
den angegebenen Zeitraum weiterhin zur Erteilung einheitlicher Visa ermächtigt sind:

Der derzeitige Honorarkonsul der Niederlande

� in Nassau (Bahamas) bis zur Einrichtung einer mit Berufsbeamten besetzten Vertretung eines Mitgliedstaates.
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ANLAGE 7

Jährlich von den nationalen Behörden für den Grenzübertritt festgelegte Richtbeträge

BELGIEN

Im Gesetz ist zwar die Überprüfung der Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts vorgesehen, jedoch sind keine
bestimmten Kriterien vorgegeben.

In der Verwaltung wird in der Praxis folgendermaßen vorgegangen:

� Bei einer Privatperson untergebrachter Ausländer

Der Nachweis der Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts kann durch die Person erbracht werden; die entspre-
chende Erklärung muss von der Kommunalverwaltung des Wohnorts beglaubigt werden.

Die Haftungsübernahme bezieht sich auf die Kosten für Unterbringung und Verpflegung, Arztkosten und die Kosten
für die Rückreise des Ausländers für den Fall, dass dieser nicht dafür aufkommen kann. Mit dieser Maßnahme soll
vermieden werden, dass die Behörden diese Kosten tragen müssen. Die Haftung muss von einer kreditwürdigen Per-
son übernommen werden; ist diese ein Ausländer, so muss sie über einen Aufenthalts- bzw. Niederlassungstitel ver-
fügen.

Erforderlichenfalls wird von dem Ausländer verlangt, den Nachweis eigener Einkünfte zu erbringen.

Verfügt der Ausländer über keine eigenen Mittel, so muss er jedoch zumindest über ca. 38 EUR pro Aufenthaltstag
verfügen.

� In einem Hotel untergebrachter Ausländer

Kann der Ausländer keine eigenen Mittel nachweisen, so muss er zumindest über ca. 50 EUR pro Aufenthaltstag
verfügen.

In den meisten Fällen hat der Betreffende zusätzlich einen Transporttitel (Flugticket) zur Rückreise in das Land der
Herkunft bzw. des Wohnsitzes vorzulegen.

DÄNEMARK

Nach dem dänischen Ausländergesetz müssen Ausländer bei ihrer Einreise in das dänische Hoheitsgebiet über ausrei-
chende Mittel zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts und für ihre Rückreise verfügen.

Die Beurteilung dieser Mittel beruht in jedem einzelnen Fall auf einer konkreten Schätzung, die die Kontrolldienste bei
der Einreise auf der Grundlage der wirtschaftlichen Situation des Ausländers unter Berücksichtigung der Informationen
über seine Möglichkeiten betreffend Unterkunft und Rückreise vornehmen.

Die Behörden haben einen Betrag festgelegt, an dem sie messen, ob der betreffende Ausländer über ausreichende Mittel
zur Bestreitung seines Lebensunterhalts verfügt. Als Grundregel gilt, dass ein Ausländer über 300 Dänische Kronen je
Zeitraum von 24 Stunden verfügen muss.

Ferner muss ein Ausländer nachweisen können, dass er über ausreichende Mittel für seine Rückreise verfügt, indem er
beispielsweise ein Rückreiseticket vorlegt.

DEUTSCHLAND

Nach § 60 Absatz 2 des Ausländergesetzes vom 9. Juli 1990 (AuslG) kann ein Ausländer an der Grenze unter anderem
zurückgewiesen werden, wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt.

Das ist z. B. der Fall, wenn ein Ausländer für sich, seine im Bundesgebiet aufenthältlichen Familienangehörigen oder
Personen in seinem Haushalt Sozialhilfe in Anspruch nimmt oder in Anspruch nehmen muss (§ 46 Nr. 6 AuslG).

Richtsätze für das Kontrollpersonal bestehen nicht. In der Praxis wird im Regelfall ein Tagesbetrag von 25 EUR
zugrunde gelegt. Außerdem müssen Tickets für die Rückreise vorhanden oder entsprechende Mittel verfügbar sein.
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Allerdings soll dem Ausländer vor Einreiseverweigerung Gelegenheit gegeben werden, die für den Aufenthalt im Bundes-
gebiet erforderlichen finanziellen Mittel auf legale Weise in angemessener Zeit beizubringen, z. B. durch:

� eine Bankbürgschaft eines deutschen Geldinstituts

� eine selbstschuldnerische Bürgschaft des Gastgebers

� telegrafische Geldanweisung

� Hinterlegung einer Sicherheitsleistung bei der für den Aufenthalt zuständigen Ausländerbehörde

GRIECHENLAND

Im Ministerialerlass Nr. 3011/2/1f vom 11. Januar 1992 ist der Betrag vorgeschrieben, über den Ausländer, die keine
EG-Staatsangehörigen sind, für die Einreise nach Griechenland verfügen müssen.

Aufgrund dieses Erlasses gilt für die Einreise nach Griechenland von Staatsangehörigen aus Nicht-EG-Mitgliedstaaten ein
Betrag von 20 EUR pro Tag (pro Person) in fremden Devisen und ein Mindestbetrag von 100 EUR.

Für minderjährige Familienmitglieder des Ausländers gilt pro Tag die Hälfte dieses Betrags.

Für Staatsangehörige aus Nicht-EWG-Mitgliedstaaten, nach deren Rechtsvorschriften griechische Staatsangehörige an
den Grenzen der Verpflichtung eines Devisenumtausches unterliegen, gilt aus Gründen der Gegenseitigkeit dieselbe Maß-
nahme.

SPANIEN

Drittausländer müssen nachweisen, dass sie über die zur Bestreitung des Lebensunterhalts erforderlichen Mittel verfügen,
deren Mindesthöhe nachstehend angegeben wird:

a) Unterhalt für den Aufenthalt in Spanien:

30 EUR oder der Gegenwert in ausländischer Währung � multipliziert mit der Anzahl der Aufenthaltstage in Spa-
nien und der Anzahl der mitreisenden Familienmitglieder oder Angehörigen. Die Höhe des vorzuweisenden Geld-
betrags muss in jedem Fall unabhängig von der vorgesehenen Aufenthaltsdauer mindestens 300 EUR pro Person
betragen.

b) Für die Rückkehr in das Herkunftsland oder die Durchreise in ein Drittland ist die auf den Namen des Reisenden
lautende(n), nicht übertragbare(n) Fahrkarte(n) mit Angabe des Reisetermins für das entsprechende Transportmittel
vorzulegen.

Für den Nachweis über die Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts muss der Drittausländer diese � sofern er darü-
ber in bar verfügt � vorlegen oder bestätigte Schecks, Reiseschecks, Quittungen oder Kreditkarten oder eine entspre-
chende Bestätigung der Bank vorweisen. Können diese Belege nicht vorgelegt werden, so erkennt die spanische Grenz-
polizei jeden anderen von ihr als ausreichend betrachteten Beleg an.

FRANKREICH

Der Richtbetrag zur Bestreitung des Lebensunterhalts für die Dauer des von einem Drittausländer beabsichtigten Aufent-
halts bzw. für seine Durchreise durch Frankreich, wenn er in einen Drittstaat reist, stimmt in Frankreich mit dem an
das wirtschaftliche Wachstum gekoppelten Mindestlohn (SMIC) überein, der auf der Grundlage eines am 1. Januar des
laufenden Jahres festgelegten Satzes täglich neu berechnet wird.

Dieser Betrag wird periodisch gemäß der Entwicklung der Lebenshaltungskosten in Frankreich angepasst:

� automatisch, wenn der Preisindex um mehr als 2 % gestiegen ist;

� durch einen Regierungsbeschluss nach Stellungnahme der nationalen Kommission für Tarifverhandlungen zur
Gewährung einer die Preisentwicklung übersteigenden Erhöhung.

Ab dem 1. Juli 2002 beläuft sich der tägliche Betrag des Mindestlohns (SMIC) auf 47,80 EUR.

Die Inhaber einer Unterkunftsbescheinigung müssen über einen Mindestbetrag verfügen, der einem halben SMIC-Tages-
satz entspricht, um sich in Frankreich aufzuhalten. Dieser Betrag beläuft sich folglich auf 23,90 EUR pro Tag.
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ITALIEN

In Artikel 4 Absatz 3 des �Einheitstexts mit den Bestimmungen zur Regelung der Einwanderung und den Vorschriften
über den Ausländerstatus� Nr. 286 vom 25. Juli 1998 ist Folgendes vorgesehen: �� Italien gestattet gemäß den Ver-
pflichtungen, die es beim Beitritt zu bestimmten internationalen Übereinkommen eingegangen ist, einem Ausländer die
Einreise in das italienische Hoheitsgebiet, sofern er nachweist, dass er die erforderlichen Dokumente zur Bestätigung des
Zwecks und der Umstände seines Aufenthalts besitzt sowie über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunter-
halts für die Dauer des Aufenthalts und � ausgenommen im Falle von Aufenthaltsgenehmigungen zum Zwecke einer
Erwerbstätigkeit � auch für die Rückkehr in das Herkunftsland verfügt. Die Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts
sind in einem entsprechenden Erlass des Innenministeriums festgelegt... Einem Ausländer, der diese Voraussetzungen
nicht erfüllt oder der als eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit des Staates oder eines der Staaten
betrachtet wird, mit denen Italien Abkommen über die Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und den
freien Personenverkehr geschlossen hat, wird unter Berücksichtigung der in diesen Abkommen vorgesehenen Beschrän-
kungen und Ausnahmen die Einreise nach Italien verweigert. Der oben genannte Erlass über die �Festlegung der Mittel
zur Bestreitung des Lebensunterhalts im Hinblick auf die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Hoheitsgebiet
des Staates� erging am 1. März 2000 und sieht Folgendes vor:�

� Die Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts können durch die Vorlage von Devisen, Bankbürgschaften, Ver-
sicherungspolicen, gleichwertigen Forderungstiteln, Belegen für vorbezahlte Leistungen oder Nachweisen über Ein-
kommen im italienischen Hoheitsgebiet nachgewiesen werden.

� Die in diesem Erlass festgelegten Beträge werden jährlich nach Anwendung der Parameter für die durchschnittliche
jährliche Schwankung, die vom ISTAT auf der Grundlage des Verbraucherpreisindex für Lebensmittel, Getränke,
Beförderungen und Unterkunft berechnet wird, neu bewertet.

� Der Ausländer muss nachweisen, dass er über eine angemessene Unterkunft im italienischen Hoheitsgebiet sowie
über die für die Rückreise erforderlichen Mittel verfügt; letzteres kann auch anhand des Rückreisetickets nachgewie-
sen werden.

� In Tabelle A sind die Mindestbeträge angegeben, die pro Person für die Erteilung des Visums und für die Einreise in
das italienische Hoheitsgebiet für touristische Zwecke erforderlich sind.

Tabelle A

Tabelle zur Bestimmung der Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts, die für die Einreise in das italienische
Hoheitsgebiet für touristische Zwecke erforderlich sind

(in EUR)

Dauer der Reise
Anzahl Reiseteilnehmer

Ein Teilnehmer Zwei oder mehrere Teilnehmer

1 bis 5 Tage

fester Gesamtbetrag 269,60 212,81

6 bis 10 Tage

Betrag pro Person und Tag 44,93 26,33

11 bis 20 Tage

fester Betrag 51,64 25,82

und

Betrag pro Person und Tag 36,67 22,21

ab 20 Tagen

fester Betrag 206,58 118,79

und

Betrag pro Person und Tag 27,89 17,04

LUXEMBURG

Die luxemburgische Gesetzgebung sieht keinen Richtbetrag vor, der an der Grenze geprüft wird. Von Fall zu Fall wird
an der Grenze entschieden, ob ein Ausländer über ausreichende Mittel verfügt. Dabei werden insbesondere der Aufent-
haltszweck und die Art der Unterbringung berücksichtigt.
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NIEDERLANDE

Der Betrag, von dem die Grenzkontrollbeamten bei der Kontrolle der ausreichenden Mittel zur Bestreitung des Lebens-
unterhalts ausgehen, beträgt derzeit 34 EUR pro Person und pro Tag.

Dieses Kriterium wird weiterhin flexibel gehandhabt, da die Antwort auf die Frage, ob die Mittel, über die der Ausländer
verfügt, ausreichend sind, weiterhin von mehreren Faktoren wie z. B. der Dauer des voraussichtlichen Aufenthalts, dem
Reisezweck, den persönlichen Umständen, usw. abhängt.

ÖSTERREICH

Gemäß § 32 Absatz 2 Punkt 4 des Fremdengesetzes sind Fremde bei der Grenzkontrolle zurückzuweisen, wenn sie kei-
nen Wohnsitz im Inland haben und nicht über die Mittel zur Bestreitung der Kosten ihres Aufenthalts und ihrer Wie-
derausreise verfügen.

Richtsätze bestehen hierbei allerdings nicht. Es wird entsprechend Aufenthaltszweck, Aufenthaltsart und Aufenthalts-
dauer in jedem Einzelfall entschieden, wobei � abgesehen von Bargeld � nach den Umständen des Falls auch Reise-
schecks, Kreditkarten, Bankbestätigungen oder Verpflichtungserklärungen von in Österreich lebenden Personen mit hin-
reichender Bonität als Nachweis akzeptiert werden können.

PORTUGAL

Für die Einreise nach und den Aufenthalt in Portugal müssen Drittausländer über folgende Beträge verfügen:

� 75 EUR � pro Einreise

� 40 EUR � pro Aufenthaltstag

Diese Beträge brauchen nicht nachgewiesen zu werden, wenn der Drittausländer für die Zeit seines Aufenthalts nach-
weisen kann, dass Kost und Logis gewährleistet sind.

FINNLAND

Der Betrag, von dem die Grenzkontrollbeamten bei der Kontrolle der ausreichenden Mittel zur Bestreitung des Lebens-
unterhalts ausgehen, beträgt derzeit 40 EUR pro Person und Tag.

SCHWEDEN

Die schwedische Gesetzgebung sieht keinen Richtbetrag vor, der beim Grenzübertritt geprüft wird. Die Grenzkontroll-
beamten entscheiden von Fall zu Fall, ob ein Ausländer über ausreichende Mittel zur Bestreitung seines Lebensunterhalts
verfügt.

ISLAND

Nach isländischem Recht müssen Ausländer nachweisen, dass sie über ausreichende Mittel für ihren Aufenthalt in Island
und für ihre Rückreise verfügen. In der Praxis beträgt der Richtbetrag 4 000 Isländischen Kronen pro Person. Für Aus-
länder, deren Aufenthaltskosten von einer Drittperson getragen werden, wird dieser Richtbetrag halbiert. Bei jeder Ein-
reise ist ein Gesamtbetrag von mindestens 20 000 Isländischen Kronen nachzuweisen.

NORWEGEN

Nach Artikel 27 Buchstabe d) des norwegischen Einwanderungsgesetzes kann jeder Ausländer, der nicht nachweisen
kann, dass er über ausreichende Mittel für seinen Aufenthalt in Norwegen und für seine Rückreise verfügt oder dass er
mit solchen Mitteln rechnen kann, an der Grenze zurückgewiesen werden.

Die für notwendig erachteten Beträge werden individuell festgelegt und es wird im Einzelfall entschieden. Berücksichti-
gung finden hierbei die Dauer des Aufenthalts, eine etwaige Unterbringung bei der Familie oder bei Freunden und die
Vorlage eines Rückreisetickets oder einer Verpflichtungserklärung (so gilt ein Betrag von 500 Norwegischen Kronen pro
Tag als ausreichend für Besucher, die weder bei Familienangehörigen noch bei Freunden unterkommen).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1683/95 DES RATES

vom 29. Mai 1995

über eine einheitliche Visagestaltung

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION �

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100c Absatz 3,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel 100c Absatz 3 des Vertrags erlässt der Rat vor
dem 1. Januar 1996 Maßnahmen zur einheitlichen Visagestal-
tung.

Die Einführung einer einheitlichen Visummarke ist ein wichti-
ger Schritt auf dem Weg der Harmonisierung der Visumpolitik.
Nach Artikel 7a des Vertrags umfasst der Binnenmarkt einen
Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Personenverkehr
gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags gewährleistet ist.
Diese Maßnahme bildet zusammen mit den Maßnahmen nach
Titel VI des Vertrags über die Europäische Union ein zusam-
menhängendes Maßnahmenbündel.

Es ist wesentlich, dass die einheitliche Visummarke alle not-
wendigen Informationen enthält und sehr hohen technischen
Anforderungen, insbesondere hinsichtlich des Schutzes vor Fäl-
schung und Verfälschung, genügt. Sie muss zudem zur Ver-
wendung durch alle Mitgliedstaaten geeignet sein und von
jedermann erkennbare und mit bloßem Auge wahrnehmbare
Sicherheitsmerkmale tragen.

Diese Verordnung enthält nur diejenigen Spezifikationen, die
nicht geheim sind. Diese müssen durch weitere Spezifikationen
ergänzt werden, die geheim bleiben müssen, um Fälschungen
und Verfälschungen zu vermeiden; letztere dürfen keine per-
sonenbezogenen Daten oder Hinweise auf personenbezogene
Daten umfassen. Die Befugnis, weitere Spezifikationen zu erlas-
sen, sollte der Kommission übertragen werden.

Um sicherzustellen, dass die genannten Informationen nicht
mehr Personen als notwendig zugänglich gemacht werden, ist
es auch wichtig, dass jeder Mitgliedstaat nicht mehr als eine
Produktionsstätte für das Drucken seiner einheitlichen Visum-
marken bestimmt, wobei es den Mitgliedstaaten freigestellt sein
muss, die Produktionsstätte erforderlichenfalls zu wechseln.
Aus Sicherheitsgründen muss jeder Mitgliedstaat den Namen
der zuständigen Produktionsstätte der Kommission und den
anderen Mitgliedstaaten mitteilen.

Um die Wirksamkeit dieser Verordnung zu gewährleisten, muss
sie für alle Visa gemäß Artikel 5 gelten. Daneben sollte den
Mitgliedstaaten freigestellt sein, die einheitliche Visummarke
auch für Visa zu verwenden, die zu anderen als den in Artikel
5 genannten Zwecken verwendet werden können, soweit mit
dem bloßen Auge wahrnehmbare Veränderungen jede Ver-
wechslung mit dem einheitlichen Visum ausschließen.

Hinsichtlich der nach Maßgabe des Anhangs in die einheitliche
Visummarke aufzunehmenden personenbezogenen Daten ist
sicherzustellen, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen
der Mitgliedstaaten sowie die einschlägigen Gemeinschaftsvor-
schriften eingehalten werden �

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5 ausgestellten Visa
werden als einheitliche Visummarke (Aufkleber) hergestellt. Sie
müssen den im Anhang aufgeführten Spezifikationen entspre-
chen.

Artikel 2

Weitere technische Spezifikationen, die das Visum fälschungs-
sicher machen, werden nach dem Verfahren des Artikels 6 ein-
geführt.
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Artikel 3

(1) Die in Artikel 2 bezeichneten Spezifikationen sind
geheim und werden nicht veröffentlicht. Sie sind ausschließlich
den von den Mitgliedstaaten bestimmten Produktionsstätten für
das Drucken der Visummarken sowie Personen zugänglich, die
von einem Mitgliedstaat oder der Kommission hierzu ord-
nungsgemäß ermächtigt worden sind.

(2) Jeder Mitgliedstaat bestimmt eine einzige für das Dru-
cken der Visa zuständige Produktionsstätte. Er leitet den
Namen dieser Produktionsstätte an die Kommission und die
anderen Mitgliedstaaten weiter. Eine Produktionsstätte kann
von zwei oder mehr Mitgliedstaaten gleichzeitig bestimmt wer-
den. Jeder Mitgliedstaat hat die Möglichkeit, die Produktions-
stätte zu wechseln. Hierüber unterrichtet er die Kommission
und die anderen Mitgliedstaaten.

Artikel 4

(1) Unbeschadet weiter gehender einschlägiger datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen haben die Personen, denen ein
Visum erteilt worden ist, das Recht, die persönlichen Daten in
dem Visum zu überprüfen und diese gegebenenfalls berichtigen
oder löschen zu lassen.

(2) Die einheitliche Visummarke enthält keine maschinenles-
baren Informationen, die nicht auch in den im Anhang unter
den Nummern 6 bis 12 beschriebenen Feldern genannt werden
oder dem jeweiligen Reisedokument zu entnehmen sind.

Artikel 5

Im Sinne dieser Verordnung gilt als �Visum� eine von einem
Mitgliedstaat ausgestellte Genehmigung oder eine von einem
Mitgliedstaat getroffene Entscheidung, die für die Einreise in
sein Hoheitsgebiet erforderlich ist im Hinblick auf

� einen beabsichtigten Aufenthalt in diesem Mitgliedstaat
oder mehreren Mitgliedstaaten mit einer Gesamtdauer von
höchstens drei Monaten;

� die Durchreise durch das Hoheitsgebiet dieses Mitglied-
staats oder mehrerer Mitgliedstaaten oder die Transitzone
eines Flughafens.

Artikel 6

(1) Wird auf das Verfahren dieses Artikels Bezug genom-
men, so gelten die folgenden Bestimmungen.

(2) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt,
der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und
in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz führt.

Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuss
einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen. Der Ausschuss
gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb einer
Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dring-
lichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellung-
nahme wird mit der Mehrheit der Stimmen abgegeben, die in
Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags für die Annahme der vom
Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse
vorgesehen ist. Bei der Abstimmung im Ausschuss werden die
Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vor-
genannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil.

(3) a) Die Kommission erlässt die beabsichtigten Maßnah-
men, wenn sie mit der Stellungnahme des Ausschus-
ses übereinstimmen.

b) Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der
Stellungnahme des Ausschusses nicht überein oder
liegt keine Stellungnahme vor, so unterbreitet die
Kommission dem Rat unverzüglich einen Vorschlag
für die zu treffenden Maßnahmen. Der Rat
beschließt mit qualifizierter Mehrheit.

Hat der Rat nach Ablauf von zwei Monaten keinen
Beschluss gefasst, so werden die vorgeschlagenen
Maßnahmen von der Kommission erlassen, es sei
denn, der Rat hat sich mit einfacher Mehrheit gegen
die genannten Maßnahmen ausgesprochen.

Artikel 7

Wenn die MitgIiedstaaten die einheitliche Visummarke auch
für andere als die in Artikel 5 genannten Zwecke verwenden,
haben sie durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass
eine Verwechslung mit den in Artikel 5 genannten Visa aus-
geschlossen ist.

Artikel 8

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Die Anwendbarkeit des Artikels 1 beginnt sechs Monate nach
dem Erlass der Maßnahmen nach Artikel 2.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 29. Mai 1995.

Im Namen des Rates

Der Präsident
H. de CHARETTE
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ANHANG

Sicherheitsmerkmale

1. Hier erscheint ein Zeichen bestehend aus neun Ellipsen, die fächerförmig angeordnet sind.

2. Hier erscheint ein optisch variables Zeichen (�Kinegramm� oder gleichwertiges Zeichen). Je nach Betrachtungswinkel
werden in verschiedener Größe und Farbe zwölf Sterne, das Symbol �E� und die Weltkugel sichtbar.

3. Hier erscheint der aus einem oder mehreren Buchstaben bestehende Ländercode des ausstellenden Mitgliedstaats
(oder �BNL� im Fall der Benelux-Staaten, d. h. Belgien, Luxemburg und die Niederlande) mit Kippeffekt. Dieser Code
erscheint bei flachem Betrachtungswinkel hell und bei Drehung um 90 Grad dunkel. Es gelten folgende Länderco-
des: A für Österreich, BNL für Benelux, D für Deutschland, DK für Dänemark, E für Spanien, F für Frankreich, FIN
für Finnland, GR für Griechenland, I für Italien, IRL für Irland, P für Portugal, S für Schweden, UK für das Ver-
einigte Königreich.

4. Im mittleren Bereich erscheint das Wort �VISUM� in Großbuchstaben mit optisch variablen Farben. Je nach Betrach-
tungswinkel erscheint es grün oder rot.

5. Hier erscheint die bereits vorgedruckte Nummer des Visums mit vorangestelltem Ländercode gemäß Nummer 3. Es
wird eine besondere Drucktype verwendet.

Eintragungsfelder

6. Dieses Feld beginnt mit den Worten �gültig für�. Die ausstellende Behörde gibt das Hoheitsgebiet bzw. die Hoheits-
gebiete an, für das/die das Visum gilt.

7. Dieses Feld beginnt mit dem Wort �von�, weiter in der Zeile steht das Wort �bis�. Die ausstellende Behörde gibt hier
die Gültigkeitsdauer des Visums an.

8. Dieses Feld beginnt mit den Worten �Anzahl der Einreisen�, weiter in der Zeile erscheinen die Worte �Dauer des
Aufenthalts� (d. h. Dauer des vom Antragsteller geplanten Aufenthalts) und Tage.

9. Dieses Feld beginnt mit den Worten �ausgestellt in� und gibt den Ausstellungsort an.

10. Dieses Feld beginnt mit dem Wort �am� (die ausstellende Behörde gibt hier das Ausstellungsdatum an);

weiter in der Zeile erscheinen die Worte �Nummer des Reisepasses� (gefolgt von der Passnummer des Passinhabers).
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11. Dieses Feld beginnt mit den Worten �Art des Visums�. Die ausstellende Behörde trägt die Kategorie des Visums
gemäß den Artikeln 5 und 7 ein.

12. Dieses Feld beginnt mit den Worten �Anmerkungen�. Es dient der ausstellenden Behörde dazu, weitere Informatio-
nen, die sie für notwendig hält und die mit Artikel 4 dieser Verordnung vereinbar sind, einzutragen. Die folgenden
zweieinhalb Zeilen sind für die Eintragung derartiger Bemerkungen freizuhalten.

13. Dieses Feld enthält die maßgeblichen maschinenlesbaren Informationen, um die Außengrenzkontrollen zu verein-
fachen.

Das zu verwendende Papier ist pastellgrün und mit roter und blauer Kennzeichnung versehen.

Die Kennzeichnung der Eintragungsfelder erfolgt in englischer und französischer Sprache. Darüber hinaus kann der aus-
stellende Staat eine andere Amtssprache der Gemeinschaft hinzufügen. Das Wort �Visum� in der Kopfzeile kann jedoch
in jeder Amtssprache der Gemeinschaft erscheinen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 334/2002 DES RATES

vom 18. Februar 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 über eine einheitliche Visagestaltung

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION �

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 62 Nummer 2 Buch-
stabe b) Ziffer iii),

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 (3) wurde eine
einheitliche Visagestaltung festgelegt.

(2) In Maßnahme Nr. 38 des Aktionsplans von Wien, den
der Rat der Justiz- und Innenminister am 3. Dezember
1998 verabschiedet hat, heißt es, dass die jüngsten tech-
nischen Fortschritte berücksichtigt werden müssen, um
erforderlichenfalls eine größere Sicherheit bei der ein-
heitlichen Visagestaltung zu gewährleisten.

(3) In Nummer 22 der Schlussfolgerungen des Rates von
Tampere vom 15. und 16. Oktober 1999 wird aus-
geführt, dass eine gemeinsame aktive Politik im Bereich
Visa und gefälschte Dokumente weiter entwickelt wer-
den muss.

(4) Die einheitliche Visagestaltung ist ein wesentliches Ele-
ment bei der Harmonisierung der Visapolitik.

(5) Es ist erforderlich, gemeinsame Normen für die Anwen-
dung der einheitlichen Visummarke festzulegen, ins-
besondere hinsichtlich der technischen Modalitäten und
Verfahren zum Ausfüllen des Formblatts.

(6) Die Integration eines gemäß Hochsicherheitsnormen
hergestellten Lichtbilds ist ein erster Schritt in Richtung
auf die Verwendung von Elementen, die eine verläss-
lichere Verbindung zwischen der Visummarke und dem
Inhaber herstellen, und damit auch ein bedeutender Bei-
trag zur Sicherstellung des Schutzes der einheitlichen
Visummarke vor betrügerischer Verwendung. Die Spezi-
fikationen des Dokuments 9303 der ICAO (Internatio-
nale Luftfahrtorganisation) über maschinell lesbare
Dokumente werden berücksichtigt.

(7) Um einen hohen technischen Standard zu erreichen und
die Aufdeckung von Fälschungen oder Verfälschungen
der Visummarken zu erleichtern, sind gemeinsame Nor-
men für die Anwendung der einheitlichen Visummarke
erforderlich.

(8) Die Zuständigkeit für die Festlegung solcher gemein-
samer Normen sollte dem nach Artikel 6 der Verord-
nung (EG) Nr. 1683/95 eingesetzten Ausschuss übertra-
gen werden; dieser Artikel sollte angepasst werden, um
dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni
1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung
der der Kommission übertragenen Durchführungsbefug-
nisse (4) Rechnung zu tragen.

(9) Es ist daher angebracht, die Verordnung (EG) Nr.
1683/95 zu ändern.

(10) Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maß-
nahmen, die die einheitliche Visagestaltung sicherer
machen sollen, lassen die geltenden Bestimmungen für
die Anerkennung der Gültigkeit von Reisedokumenten
unberührt.

(11) Die Bedingungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten oder für die Visumerteilung lassen
die derzeitigen Bestimmungen über die Anerkennung
der Gültigkeit von Reisedokumenten unberührt.

(12) In Bezug auf die Republik Island und das Königreich
Norwegen stellt die vorliegende Verordnung eine Wei-
terentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitz-
stands dar, die in den Visumbereich gemäß Artikel 1
Buchstabe B des Beschlusses Nr. 1999/437/EG des Rates
vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchfüh-
rungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen
dem Rat der Europäischen Union und der Republik
Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziie-
rung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwen-
dung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (5)
fällt.

(13) Gemäß Artikel 3 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands hat das Ver-
einigte Königreich mit Schreiben vom 4. Dezember
2001 mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und
Anwendung dieser Verordnung beteiligen möchte.

(1) ABl. C 180 E vom 26.6.2001, S. 310.
(2) Stellungnahme vom 12. Dezember 2001 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht).
(3) ABl. L 164 vom 14.7.1995, S. 1.

(4) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
(5) ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31.
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(14) Gemäß Artikel 1 des dem Vertrag über die Europäische
Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands beteiligt sich
Irland nicht an der Annahme dieser Verordnung. Unbe-
schadet des Artikels 4 des genannten Protokolls gilt
diese Verordnung daher nicht für Irland �

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1683/95 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

�Artikel 2

(1) Nach dem in Artikel 6 Absatz 2 genannten Verfah-
ren werden weitere technische Spezifikationen für die ein-
heitliche Visagestaltung festgelegt in Bezug auf:

a) weitere Sicherheitselemente und -anforderungen, ein-
schließlich fortgeschrittener Standards zum Schutz vor
Fälschung, Nachahmung und Verfälschung;

b) technische Verfahren und Modalitäten für das Ausfüllen
der einheitlichen Visummarke.

(2) Die Farben des Aufklebers können nach dem in Arti-
kel 6 Absatz 2 genannten Verfahren geändert werden.�

2. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

�Artikel 6

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG (*).

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EWG wird auf zwei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

(*) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.�

3. Dem Artikel 8 wird folgender Absatz angefügt:

�Die Integration des Lichtbilds nach Nummer 2a des
Anhangs erfolgt spätestens 5 Jahre nach Annahme der in
Artikel 2 für seine Einführung genannten technischen Maß-
nahmen.�

4. Im Anhang wird die folgende Nummer eingefügt:

�2 a. Integration eines gemäß Hochsicherheitsnormen her-
gestellten Lichtbilds.�

Artikel 2

Anlage 8 Satz 1 der endgültigen Fassung der Gemeinsamen
Konsularischen Instruktion und Anlage 6 der endgültigen Fas-
sung des Gemeinsamen Handbuchs, so wie diese mit Beschluss
des Schengener Exekutivausschusses vom 28. April 1999 (1)
festgelegt wurden, erhalten folgende Fassung:

�Die technischen Merkmale und die Sicherheitsmerkmale
für die Aufkleber der Visummarken finden sich in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates vom 29. Mai 1995
über eine einheitliche Visumgestaltung (*) in der Fassung
der Verordnung (EG) Nr. 334/2002 (**) oder werden auf
der Grundlage jener Verordnung erlassen.

(*) ABl. L 164 vom 14.7.1995, S. 1.
(**) ABl. L 53 vom 23.2.2002, S. 7.�

Artikel 3

Diese Verordnung berührt nicht die Zuständigkeit der Mitglied-
staaten für die Anerkennung von Staaten und Gebietseinheiten
sowie von Pässen, Reise- und Identitätsdokumenten, die von
deren Behörden ausgestellt werden.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu Brüssel am 18. Februar 2002.

Im Namen des Rates

Der Präsident
J. PIQUÉ I CAMPS

(1) ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 317.
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ANLAGE 9

VERTRAULICH

ANLAGE 10

VERTRAULICH

ANLAGE 11

Visierfähige Reisedokumente

Nachstehend sind die Reisedokumente aufgeführt, die im Sinne von Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a) des Übereinkom-
mens zur Durchführung des Schengener Übereinkommens als gültig anerkannt werden, sofern sie sowohl die in den
Artikeln 13 und 14 genannten Voraussetzungen erfüllen als auch in hinreichender Weise die Identität des Inhabers und,
in den Fällen nach Buchstabe a) und b) ff., seine Staatsangehörigkeit bzw. Staatsbürgerschaft belegen:

a) Reisedokumente, die nach den international gebräuchlichen Rechtsvorschriften in Staaten oder Gebieten ausgestellt
wurden, die von allen Mitgliedstaaten anerkannt sind

b) Pässe oder Reisedokumente, aus denen hervorgeht, dass die Rückreise gewährleistet ist; dies gilt auch für Doku-
mente, die in nicht von allen Mitgliedstaaten anerkannten Staaten oder Gebieten ausgestellt wurden, sofern der Exe-
kutivausschuss die genannten Dokumente zur Anbringung eines gemeinsamen Visums im Dokument als gültig
anerkennt, wobei folgende Listen einstimmig anzunehmen sind:

� sowohl die Liste der genannten Pässe oder Reisedokumente

� als auch die Liste der nicht anerkannten Staaten oder Gebiete, in denen diese Dokumente ausgestellt werden.

Die mögliche Erstellung dieser Listen, die lediglich zum Zwecke der Umsetzung des Durchführungsübereinkom-
mens erfolgt, berührt nicht die Frage der Anerkennung der nicht anerkannten Staaten oder Gebiete durch die Mit-
gliedstaaten.

c) Reisedokumente für Flüchtlinge, die gemäß dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 aus-
gestellt wurden.

d) Reisedokumente für Staatenlose, die gemäß dem Abkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen von 1954
ausgestellt wurden (1).

(1) Portugal und Österreich sind zwar nicht Vertragspartei dieses Abkommens, akzeptieren jedoch, dass in die gemäß diesem Abkommen
ausgestellten Reisedokumente ein von den Schengener Staaten ausgestelltes einheitliches Visum angebracht werden kann.
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ANLAGE 12

Den Verwaltungskosten für die Bearbeitung des Visumantrags entsprechende Gebühren (in EUR) (1)

A. Flughafentransit 10 EUR

B. Durchreise (mit einer, zwei oder mehreren Einreisen) 10 EUR

C1. Sehr kurzfristiger Aufenthalt (bis zu 30 Tagen) 15�25 EUR

C2. Kurzfristiger Aufenthalt (bis zu 90 Tagen) 30 EUR + 5 EUR ab der zweiten Einreise (im Falle
mehrerer Einreisen)

C3. Mehrmalige Einreise, Gültigkeitsdauer 1 Jahr 50 EUR

C4. Mehrmalige Einreise, Gültigkeitsdauer bis zu fünf
Jahren

50 EUR + 30 EUR für jedes zusätzliche Jahr

D. Nationales Visum für einen längerfristigen Aufenthalt Gebühr wird von den Vertragsstaaten festgesetzt, ggf.
kostenlos

� mit räumlich beschränkter Gültigkeit Betrag von mindestens 50 % der für die Visa der
Kategorie A,B oder C festgesetzten Gebühr

� an der Grenze ausgestellt Doppelter Satz der für die gewünschte Visumkategorie
geltenden Gebühr. Diese Visa können kostenlos erteilt
werden

� Sammelvisum, Kategorien A und B (fünf bis 50
Personen)

10 EUR + 1 EUR pro Person

� Sammelvisum, Kategorie C1 (30 Tage), ein oder 2
Einreisen (fünf bis 50 Personen)

30 EUR + 1 EUR pro Person

� Sammelvisum, Kategorie C1 (30 Tage), mehr als zwei
Einreisen (fünf bis 50 Personen)

30 EUR + 3 EUR pro Person

Diese Gebühren werden entweder in Euro, in US-Dollar oder in der Landeswährung des Drittlandes, in dem der Antrag
gestellt wurde, erhoben.

Grundsätze:

I. Die Zahlung der Gebühren erfolgt adäquat in konvertierbarer Währung bzw. in der Landeswährung nach den
jeweils gültigen offiziellen Bankumtauschkursen.

II. Gebühren können in einem einzelnen Fall ermäßigt oder nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts nicht
erhoben werden, wenn die Amtshandlung der Wahrung kultureller, außenpolitischer, entwicklungspolitischer oder
sonstiger erheblicher öffentlicher Interessen dient.

III. Sammelvisa werden nach Maßgabe des jeweiligen nationalen Rechts ausgestellt und zwar für nicht mehr als 30
Tage.

(1) Gemäß der Entscheidung 2002/44/EG des Rates vom 20. Dezember 2001, ABl. L 20 vom 23.1.2002, S. 5 Artikel 3:
�(1) Die vorliegende Entscheidung findet spätestens ab dem 1. Juli 2004 Anwendung.
(2) Die Mitgliedstaaten können die vorliegende Entscheidung vor dem 1. Juli 2004 anwenden, sofern sie dem Generalsekretariat
des Rates mitteilen, ab welchem Tag sie hierzu in der Lage sind.
(3) Wenden alle Mitgliedstaaten die vorliegende Entscheidung vor dem 1. Juli 2004 an, so veröffentlicht das Generalsekretariat
des Rates im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften den Zeitpunkt, zu dem der letzte Mitgliedstaat mit der Anwendung begon-
nen hat.�
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ANLAGE 13

Hinweise zum Ausfüllen der Visummarke

Anmerkung: In der Regel darf der Zeitraum zwischen der Ausstellung des Visums und dem Antritt der Reise 3 Monate
nicht überschreiten.
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VISUM FÜR DEN FLUGHAFENTRANSIT

Es sei daran erinnert, dass nur die Angehörigen von sensiblen Staaten (siehe Anlage 3) ein Visum für den Flughafentran-
sit benötigen. Dem Inhaber eines solchen Visums ist es nicht gestattet, die internationale Zone des betreffenden Flugha-
fens zu verlassen.

Beispiel 1

VISUM FÜR DEN EINFACHEN FLUGHAFENTRANSIT

� Visumkategorie: A

� Dieses Visum ermöglicht nur die Einreise in einen Staat (in diesem Beispiel: Deutschland bzw. Österreich)

� Die Gültigkeitsdauer wird von dem Datum der Abreise an berechnet, die auf dem Flugticket vermerkt ist (z. B.
1.2.00). Die Dauer wird unter Hinzufügung einer zusätzlichen Frist von 7 Tagen festgelegt, für den Fall, dass der
Inhaber seine Abreise verschiebt.

� Da das Visum für den Flughafentransit nicht zum Aufenthalt berechtigt, ist die Rubrik �Dauer des Aufenthaltes� mit
XXX auszufüllen.
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Beispiel 2 a)

VISUM FÜR DEN ZWEIFACHEN FLUGHAFENTRANSIT

(Geltungsbereich: ein Staat)

� Dieses Visum ermöglicht den Flughafentransit beim Hin- und Rückflug im selben Flughafen.

� In diesem Fall wird die Gültigkeitsdauer folgendermaßen berechnet: Datum der Rückreise + 7 Tage (im vorliegenden
Beispiel: Rückreisedatum 28.5.00)

� Ist der Transit über einen einzigen Flughafen vorgesehen, wird in der Rubrik �gültig für� der Name des betreffenden
Staats angegeben (Beispiel 2 a). Erfolgt der Transit in Ausnahmefällen beim Hin- und Rückflug in 2 verschiedenen
Schengener Staaten, ist �Schengener Staaten� einzutragen (siehe nachfolgend Beispiel 2 b).
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Beispiel 2 b)

VISUM FÜR DEN ZWEIFACHEN FLUGHAFENTRANSIT

(Geltungsbereich: mehrere Staaten)

� In die Rubrik �gültig für� wird �Schengener Staaten� eingetragen, um den Transit über zwei in verschiedenen Staa-
ten gelegenen Flughäfen zu gestatten.
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Beispiel 3

VISUM FÜR DEN MEHRFACHEN FLUGHAFENTRANSIT

(nur in Ausnahmefällen zu erteilen)

� Im Fall des Visums für den mehrfachen Flughafentransit wird die Gültigkeitsdauer folgendermaßen berechnet:
Datum der 1. Abreise + 3 Monate

� Die Rubrik �gültig für� ist wie im Falle eines Visums für den zweifachen Flughafentransit auszufüllen.
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DURCHREISEVISUM

Beispiel 4

VISUM FÜR DIE EINFACHE DURCHREISE

� Visumkategorie: B; es ist empfehlenswert, im Anschluss daran das Wort �Transit� ausgeschrieben anzufügen.

� Die Gültigkeitsdauer wird ab dem Abreisedatum (z. B. 1.2.2000) und mit folgender Formel berechnet:
Abreisedatum + (höchstens 5 Tage) + 7 Tage (zusätzliche Frist falls die Rückreise verschoben wird).

� Die Aufenthaltsdauer darf 5 Tage nicht überschreiten.
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Beispiel 5

VISUM FÜR DIE ZWEIFACHE DURCHREISE

� Gültigkeitsdauer: wenn, was meist der Fall ist, die verschiedenen Daten der Durchreise nicht bekannt sind, wird die
Gültigkeitsdauer im Allgemeinen nach der Formel berechnet: Datum der Abreise + 6 Monate.

� Die Aufenthaltsdauer darf 5 Tage pro Durchreise nicht überschreiten.

C 313/72 16.12.2002Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



Beispiel 6

VISUM FÜR DIE MEHRFACHE DURCHREISE

� Die Gültigkeitsdauer wird wie in Beispiel 5 berechnet.

� Die Aufenthaltsdauer darf pro Durchreise 5 Tage nicht überschreiten.

16.12.2002 C 313/73Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



VISUM FÜR DEN KURZFRISTIGEN AUFENTHALT

Beispiel 7

KURZFRISTIGER AUFENTHALT (EINFACH)

� Visumkategorie: C

� Die Gültigkeitsdauer wird ab dem Abreisedatum (z. B. 1.2.2000) und mit folgender Formel berechnet:
Abreisedatum + Aufenthaltsdauer + 14 Tage Zusatzfrist.

� Die Aufenthaltsdauer darf 90 Tage pro Halbjahr nicht überschreiten (im Beispiel 30 Tage).
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Beispiel 8

KURZFRISTIGER AUFENTHALT (MEHRFACH)

� Die Gültigkeitsdauer wird ab dem Abreisedatum gerechnet und darf nicht mehr als 6 Monate betragen; die genaue
Berechnung richtet sich nach den vorgelegten Belegen.

� Die Aufenthaltsdauer darf 90 Tage pro Halbjahr nicht überschreiten (hier im Beispiel zwar angegeben, aber die Auf-
enthaltsdauer kann kürzer sein). Für die Berechnung werden die aufeinander folgenden Aufenthalte addiert. Die
Dauer richtet sich außerdem nach den vorgelegten Belegen.
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Beispiel 9

KURZFRISTIGER AUFENTHALT

� Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt und für die mehrfache Einreise mit einer Gültigkeitsdauer von mehr als 6
Monaten: 1, 2, 3 Jahre, in Ausnahmefällen 5 Jahre (VIP). In dem nebenstehenden Beispiel ist die Gültigkeitsdauer
auf 3 Jahre festgelegt.

� Die Dauer des Aufenthalts wird wie in Beispiel 8 berechnet (nicht mehr als 90 Tage).
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VISUM MIT RÄUMLICH BESCHRÄNKTER GÜLTIGKEIT

Dieses Visum kann entweder ein Visum für den kurzfristigen Aufenthalt oder ein Durchreisevisum sein.

Der Geltungsbereich kann auf das Hoheitsgebiet eines Staates oder mehrerer Staaten beschränkt sein.

Beispiel 10

VISUM MIT RÄUMLICH BESCHRÄNKTER GÜLTIGKEIT: AUSGESTELLT FÜR EINEN KURZFRISTIGEN AUFENTHALT
UND FÜR EINEN EINZIGEN STAAT

� In dem nebenstehenden Beispiel ist der Geltungsbereich auf einen Staat beschränkt: Deutschland (Österreich).

� Visumkategorie: C (Dieser Fall entspricht Beispiel 7).
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Beispiel 11

VISUM MIT RÄUMLICH BESCHRÄNKTER GÜLTIGKEIT: AUSGESTELLT FÜR EINEN KURZFRISTIGEN AUFENTHALT
UND FÜR MEHRERE STAATEN

In diesem Fall werden in dem Feld �gültig für� Folgendes eingetragen:

� entweder die Codes der Staaten, in denen das Visum gültig ist (Belgien: B, Dänemark: DK, Deutschland: D, Grie-
chenland: GR, Spanien: E, Frankreich: F, Italien: I, Luxemburg: L, Niederlande: NL, Österreich: A, Portugal: P, Finn-
land: FIN, Schweden: S, Island: IS, Norwegen: N. Im Fall von Benelux: BNL). In dem gewählten Beispiel beschränkt
sich die räumliche Gültigkeit auf Frankreich und Spanien,
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� oder der Vermerk �Schengener Staaten�, in Klammern gefolgt von einem Minuszeichen und den Codes der Mitglied-
staaten, für deren Hoheitsgebiet das Visum nicht gilt. In dem gewählten Beispiel ist die Gültigkeit auf das Hoheits-
gebiet aller Mitgliedstaaten beschränkt, die den Schengen-Besitzstand anwenden, mit Ausnahme des Hoheitsgebiets
Frankreichs und des Hoheitsgebiets Spaniens.
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Beispiel 12

VISUM MIT RÄUMLICH BESCHRÄNKTER GÜLTIGKEIT: AUSGESTELLT FÜR DIE DURCHREISE UND FÜR EINEN EIN-
ZIGEN STAAT

� Visumkategorie: B

� In dem nebenstehenden Beispiel ist der Geltungsbereich auf einen Staat beschränkt: Deutschland (Österreich).
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MITREISENDE PERSONEN

Beispiel 13

� In diesem Fall sind im Pass ein oder mehrere Kinder oder in Ausnahmefällen der Ehegatte eingetragen.

� Sind ein oder mehrere Kinder von dem Visum abgedeckt, ist in die Rubrik �Passnummer� im Anschluss an die
Nummer �+nX� einzutragen (n = Anzahl der Kinder), handelt es sich um die Ehefrau ist �+Y� einzutragen. Im
nebenstehenden Beispiel (kurzfristiger Aufenthalt, einmalige Einreise, Aufenthaltsdauer 30 Tage) ist das Visum für
den Passinhaber, 3 Kinder und den Ehegatten gültig.
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IN VERTRETUNG ERTEILTE VISA

Beispiel 14

Es handelt sich um den Fall, in dem die Auslandsvertretung eines Schengen-Staates ein Visum in Vertretung eines ande-
ren Schengen-Staates ausstellt.

In diesem Fall ist das Feld �Anmerkungen� auszufüllen, indem ein R gefolgt von dem Code des Staates, in dessen Namen
das Visum erteilt wird, vermerkt wird.

Dazu sind folgende Codes zu verwenden:

Dänemark: DK
Deutschland: D
Östereich: A
Belgien: B
Spanien: E
Frankreich: F
Griechenland: GR
Italien: I
Luxemburg: L
Niederlande: NL
Portugal: P
Finnland: FIN
Schweden: S
Island: IS
Norwegen: N

In diesem Beispiel handelt es sich um einen Fall, in dem die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland (Republik Öster-
reich) in Brazzaville ein Visum in Vertretung Spaniens ausgestellt hat.
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NATIONALES VISUM FÜR LÄNGERFRISTIGEN AUFENTHALT MIT GLEICHZEITIGER GÜLTIGKEIT ALS
VISUM FÜR EINEN KURZFRISTIGEN AUFENTHALT (VDC)

Beispiel 15

� In diesem Falle wird in das Feld �gültig für� der Code des Staates, der das Visum für den längerfristigen Aufenthalt
ausgestellt hat, eingetragen, ergänzt um die Worte �Schengener Staaten�.

� Bei dem hier gewählten Beispiel handelt es sich um ein von Frankreich ausgestelltes Visum für den längerfristigen
Aufenthalt mit gleichzeitiger Gültigkeit als Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt.

� Das Visum für den längerfristigen Aufenthalt mit gleichzeitiger Gültigkeit als Visum für einen kurzfristigen Aufent-
halt wird durch den Code D+C gekennzeichnet.

SYNTHESE

�GÜLTIG FÜR� �KATEGORIE� �ANZAHL DER
EINREISEN� �VON � BIS�

�MAXIMALE
DAUER

EINES JEDEN
AUFENT-
HALTS�
(Tage)

Flughafen-
transit

DEUTSCHLAND
(z. B.)
oder
SCHENGENER
STAATEN

A 01 Datum der Abreise Datum der Abreise + 7 Tage XXX

02 Datum der Abreise Datum der Rückreise + 7
Tage

MULT (1) Datum der ersten Abreise Datum der 1. Abreise +
Anzahl der erlaubten Aufent-
haltsmonate (maximal 3
Monate)

Durchreise SCHENGENER
STAATEN
oder
DEUTSCHLAND
(z. B.)

B 01 Datum der Abreise Datum der Abreise +
Aufenthaltsdauer + 7 Tage

XXX
oder
von 1 � 5

02 Datum der ersten Abreise Datum der ersten Abreise +
Anzahl der erlaubten Aufent-
haltsmonate (maximal 6
Monate)

MULT (1) Datum der ersten Abreise

Kurzfristiger
Aufenthalt

SCHENGENER
STAATEN
oder
DEUTSCHLAND
(z. B.)

C 01 Datum der Abreise Datum der Abreise +
Aufenthaltsdauer + 15 Tage

von 1 � 90

MULT (2) Datum der ersten Abreise Datum der ersten Abreise +
Anzahl der erlaubten Aufent-
haltsmonate (maximal 5 Jah-
re)

Visum für
den länger-
fristigen
Aufenthalt
mit gleich-
zeitiger Gül-
tigkeit für
den kurzfris-
tigen Auf-
enthalt

DEUTSCHLAND
(z. B.)
+ SCHENGENER
STAATEN

D + C

(1) MULT bedeutet mehrere Reisen und somit mehr als zwei Einreisen.
(2) MULT bedeutet mehrere Reisen und somit mehr als eine Einreise.
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ANLAGE 14

Grundsätze und Verfahren der Unterrichtung der Vertragsparteien bei der Erteilung räumlich beschränkter
Visa, bei der Annullierung, Aufhebung und Verringerung der Gültigkeitsdauer einheitlicher Visa und bei der

Erteilung nationaler Aufenthaltstitel

1. UNTERRICHTUNG BEI DER ERTEILUNG RÄUMLICH BESCHRÄNKTER VISA

1.1. Allgemeines

Grundsätzlich muss ein Drittausländer die in Artikel 5 Absatz 1 des Schengener Durchführungsübereinkommens
(SDÜ) dargelegten Voraussetzungen erfüllen, damit ihm die Einreise in das Hoheitsgebiet der Schengener Ver-
tragstaaten gestattet werden kann.

Sofern der Drittausländer nicht alle diese Voraussetzungen erfüllt, ist ihm die Einreise bzw. die Erteilung des
Sichtvermerks zu verweigern, es sei denn, eine Vertragspartei hält es aus humanitären Gründen oder Gründen
des nationalen Interesses oder aufgrund internationaler Verpflichtungen für erforderlich, von diesem Grundsatz
abzuweichen. Die betreffende Vertragspartei darf dann lediglich ein räumlich beschränktes Visum erteilen und
muss die übrigen Vertragsparteien darüber unterrichten (Artikel 5 Absatz 2, Artikel 16 SDÜ).

Grundsätzlich gilt für die Erteilung von räumlich beschränkten Visa für den kurzfristigen Aufenthalt auf der
Grundlage der Regelungen des Durchführungsübereinkommens und der Gemeinsamen Konsularischen Instruk-
tion (SCH/II-Visa (93) 11, 6. Rev., 4. Corr., Kap. V Nr. 3) Folgendes:

a) Die Erteilung von räumlich beschränkten Visa stellt eine Ausnahmeregelung dar. Die Voraussetzungen für
die Erteilung solcher Visa sind in jedem Einzelfall sorgfältig zu prüfen.

b) Weder ist zu erwarten noch wäre es nach dem Sinn und Zweck des Schengener Regelungswerkes wün-
schenswert, wenn die Vertragsparteien von der Möglichkeit, räumlich beschränkte Visa auszustellen,
umfänglich Gebrauch machen würden. Von großen Fallzahlen ist daher nicht auszugehen, so dass es eines
automatisierten Verfahrens für die notwendige Unterrichtung der jeweils anderen Vertragsparteien nicht
bedarf.

1.2. Verfahrensregeln

Bei der Festlegung von Verfahrensregeln für die Unterrichtung der Vertragsparteien über die Erteilung räumlich
beschränkter Visa ist zwischen Visa, die durch die Auslandsvertretungen ausgestellt werden und Visa, die durch
Grenzdienststellen ausgefertigt werden, zu unterscheiden. Es gelten folgende Verfahrensregeln:

1.2.1. Erteilung des Visums durch die Auslandsvertretungen

Für die Unterrichtung der übrigen Vertragstaaten gelten grundsätzlich die für das vorläufige Verfahren zur Kon-
sultation der Zentralen Behörden (Artikel 17 Absatz 2 SDÜ) aufgestellten Regeln (vgl. SCH/II-Visa (94) 7) ent-
sprechend. Abweichende Regelungen sind von den betroffenen Vertragsparteien anzuzeigen. Die Übermittlung
der Daten erfolgt grundsätzlich innerhalb von 72 Stunden.

1.2.2. Erteilung des Visums durch Grenzdienststellen

In diesen Fällen erfolgt die Unterrichtung der übrigen Vertragstaaten grundsätzlich innerhalb von 72 Stunden
bei den Zentralen Behörden.

1.2.3. Es ist erforderlich, dass die Vertragstaaten Ansprechstellen für den Empfang der Unterrichtungen benennen.

1.2.4. Im Rahmen der Einrichtung eines automatisierten Verfahrens für die Durchführung der Konsultationen der Zen-
tralen Behörden (Artikel 17 Absatz 2 SDÜ) wird dafür Sorge getragen, dass die übrigen Vertragsparteien von der
Erteilung eines räumlich beschränkten Visums unterrichtet werden, sofern die Ausstellung des räumlich
beschränkten Sichtvermerks deshalb angezeigt ist, weil eine (oder mehrere) Vertragspartei(en) im Rahmen des
Konsultationsverfahrens Bedenken gegen die Erteilung eines Schengen-Visums geltend gemacht hat bzw. haben.
In anderen Fällen der Erteilung räumlich beschränkter Visa kann dieses Verfahren für die notwendigen zwischen-
staatlichen Unterrichtungen nicht herangezogen werden.
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1.2.5. Folgende Daten werden den Vertragsparteien übermittelt:

Name, Vorname und Geburtsdatum des Visuminhabers,

Staatsangehörigkeit des Visuminhabers,

Datum und Ort der Erteilung des räumlich beschränkten Visums

Gründe für die räumliche Beschränkung des Sichtvermerks:

� humanitäre Gründe,

� Gründe des nationalen Interesses,

� internationale Verpflichtungen,

� nicht für alle Vertragstaaten gültiges Reisedokument,

� zweites Visum in einem Halbjahr,

� aus Dringlichkeitsgründen keine Beteiligung der Zentralen Behörden in einem Konsultationsfall,

� Einwände einer Zentralen Behörde in einem Konsultationsfall.

2. ANNULLIERUNG, AUFHEBUNG UND VERRINGERUNG DER GÜLTIGKEITSDAUER EINHEITLICHER VISA

Auf der Grundlage der vom Exekutivausschuss beschlossenen Grundsätze für die Annullierung, Aufhebung und
Verringerung der Gültigkeitsdauer einheitlicher Visa (SCH/Com-ex (93) 24) bestehen nachfolgende Unterrich-
tungspflichten:

2.1. Annullierung von Visa

Die Annullierung eines Schengen-Visums dient dem Ziel, die Einreise von Personen in das Hoheitsgebiet der
Vertragsparteien zu verhindern, bei denen sich im Nachhinein herausstellt, dass die Voraussetzungen für die
Erteilung des Visums nicht vorliegen.

Soweit eine Vertragspartei ein durch eine andere Vertragspartei ausgestelltes Visum annulliert, hat sie dies der
Zentralen Behörde des ausstellenden Vertragstaates grundsätzlich innerhalb von 72 Stunden anzuzeigen.

Bei der Unterrichtung sind folgende Daten zu übermitteln:

Name, Vorname und Geburtsdatum des Visuminhabers,

Staatsangehörigkeit des Visuminhabers,

Art und Nummer des Reisedokuments,

Nummer der Visamarke,

Visakategorie,

Datum und Ort der Ausstellung des Visums,

Datum und Gründe der Annullierung.

2.2. Aufhebung von Visa

Die Aufhebung des Visums ermöglicht die Annullierung der verbleibenden Gültigkeitsdauer des Visums nach
bereits erfolgter Einreise.

Eine Vertragspartei, die die Aufhebung eines einheitlichen Visums anordnet, hat die ausstellende Vertragspartei
grundsätzlich innerhalb von 72 Stunden zu unterrichten. Der Inhalt der Unterrichtung entspricht Nr. 2.1.
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2.3. Verringerung der Gültigkeitsdauer von Visa

Sofern ein Schengener Vertragstaat die Gültigkeitsdauer eines Visums verringert, das durch eine andere Vertrags-
partei ausgestellt worden ist, unterrichtet er dessen Zentrale Behörde grundsätzlich innerhalb von 72 Stunden
darüber. Der Inhalt der Unterrichtung entspricht Nr. 2.1.

2.4. Verfahren

Die Unterrichtung desjenigen Vertragstaates, der den Sichtvermerk ausgestellt hat, erfolgt bei der Annullierung,
Aufhebung und Verringerung der Gültigkeitsdauer von Visa grundsätzlich bei der von ihm benannten Zentralen
Behörde.

3. UNTERRICHTUNG BEI NATIONALEN AUFENTHALTSTITELN (ARTIKELN 25 SDÜ)

Nach Artikel 25 Absatz 1 SDÜ muss ein Vertragstaat, der einem zur Einreiseverweigerung ausgeschriebenen
Drittausländer einen nationalen Aufenthaltstitel erteilen will, die ausschreibende Vertragspartei vorab konsultie-
ren und deren Interesse berücksichtigen. Voraussetzung für die Erteilung des Aufenthaltstitels können insbeson-
dere humanitäre Gründe oder internationale Verpflichtungen sein. In jedem Fall müssen gewichtige Gründe vor-
liegen.

Nach Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 zieht die ausschreibende Vertragspartei die schengenweite Ausschreibung als-
dann zurück, wobei es ihr unbenommen bleibt, den Drittausländer national weiterhin auszuschreiben.

Die Umsetzung der vorbezeichneten Vertragsbestimmungen setzt demnach eine zweimalige Kommunikation
zwischen demjenigen Staat, der den Aufenthaltstitel erteilen will, und dem ausschreibenden Staat voraus:

� Vorabkonsultation zur Interessenwahrung des ausschreibenden Staates und

� Unterrichtung über die Erteilung des Aufenthaltstitels, damit der ausschreibende Staat die Ausschreibung
zurückziehen kann.

Nach Artikel 25 Absatz 2 SDÜ ist die Konsultation der ausschreibenden Partei auch dann notwendig, wenn sich
erst im Nachhinein, d. h. nach Erteilung des Aufenthaltstitels herausstellt, dass der Inhaber des Titels zur Einrei-
severweigerung ausgeschrieben ist.

Auch die Erteilung eines Aufenthaltstitels an einen Drittausländer, der von einem der Vertragsstaaten zur Einrei-
severweigerung ausgeschrieben ist, wird nach dem Sinn des Durchführungsübereinkommens eine Ausnahme-
regelung bleiben.

Für die Kommunikation nach Artikel 25 SDÜ ist ein enger Sachzusammenhang mit dem Datenbestand des
Schengener Informationssystems (SIS) gegeben. Es ist zu prüfen, ob die Informationsübermittlung durch das
zukünftige SIRENE-Verfahren unterstützt werden kann.

Die in dieser Notiz festgelegten Verfahrensregeln werden im Hinblick auf ihre praktische Anwendbarkeit spätes-
tens 12 Monate nach Inkraftsetzen des Schengener Durchführungsübereinkommens erneut überprüft.
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ANLAGE 15

Muster der durch die Vertragsstaaten erstellten harmonisierten Formulare zum Nachweis einer Einladung,
einer Verpflichtungserklärung oder einer Aufnahmebescheinigung
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VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE PRISE EN CHARGE
FORMAL OBLIGATION D 00000000

Ich der/die Unterzeichnende Je, soussigné(e) I, the undersigned

Name / Nom / Surname

P

Vorname(n) / Prénom(s) / First name

Geburtstag und -ort / Né(e) le/à / Date and place of birth

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality

Identitätsdokument(1) / Aufenthaltstitel(2) / Document d’identité(1) / Titre de séjour(2)

Identitity card(1) / Residence title(2)

wohnhaft in / Adresse / Address

Beruf / Profession / Profession

verpflichte mich gegenüber m’engage auprès du service take full responsibility
der Ausländerbehörde / des étrangers/de la représen- towards the aliens authority/
Auslandsvertretung, für tation diplomatique à diplomatic representation

héberger for accommodating

Name / Nom / Surname

Vorname(n) / Prénom(s) / First name

Geburtstag und -ort / Né(e) le/à / Date and place of birth

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nationality

Reisepass Nr. / Passeport n° / Passport No.

wohnhaft in / Adresse / Address

Verwandtschaftsbeziehung mit dem Antragsteller / Lien de parenté avec le demandeur / Family
relationship to applicant

und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten(3) / accompagné(e) de son conjoint(3)

/ accompanied by his or her spouse(3)

und Kinder(3) / accompagné(e) de ses enfants(3) / accompanied by children(3)

vom … an bis zum … / du … au … / from … to …

nach § 84 des Ausländerge- et à prendre en charge le and for bearing the living costs
setzes die Kosten für den coût de la vie conformément according to § 84 of the
Lebensunterhalt und nach au § 84 de la loi sur les Aliens Act and the departure
§§ 82 und 83 des Auslän- étrangers et les frais de costs of the above foreigner
dergesetzes die Kosten für retour de l’étranger ci-dessus according to §§ 82 and 83 of
die Ausreise o. g. Auslän- conformément aux §§ 82 et the Aliens Act.
ders/in zu tragen. 83 de la loi sur les étrangers.

Bundesrepublik Deutschland

Bundesdruckerei
Artikel-Nr. 10150

Zuständige Behörde
Autorité compétente
Competent authority

(1)
Art / type / type
Nummer / numéro / number

(2)
Nur bei seulement applicable
Ausländern, pour les to foreigners
Art des étrangers only,
Titels type de titre type of title

(3)
Name / nom / surname
Vorname / prénom / first name
Geburtstag / date de naissance / date of birth
Geschlecht / sexe / sex



Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den Lebensunterhalt einschließlich der Versorgung
mit Wohnraum und der Versorung im Krankheitsfall und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden (z. B. Arztbesuch, Medika-
mente, Krankenhausaufenthalt). Dies gilt auch, soweit die Aufwendungen auf einen gesetzlichen Anspruch beruhen, im Gegen-
satz zu Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen.

Die vorliegende Verpflichtung umfasst auch die Ausreisekosten (z. B. Flugticket) o. g. Ausländers/in nach §§ 82 und 83 des Aus-
ländergesetzes.

Ich wurde von der Ausländerbehörde hingewiesen auf

– den Umfang und die Dauer der Haftung,

– die Möglichkeit von Versicherungsschutz,

– die zwangsweise Betreibung der aufgewendeten Kosten im Wege der Vollstreckung, soweit ich meiner Verpflichtung nicht
nachkomme, sowie

– die Strafbarkeit z. B. bei vorsätzlichen, unrichtigen oder unvollständigen Angaben (§ 92 des Ausländergesetzes – Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe).

Ich bestätige, zu der Verpflichtung aufgrund meiner wirtschaftlichen Verhältnisse in der Lage zu sein.

Behörden- Réservé à Official Anschrift der Wohnung, in der die Unterkunft sichergestellt wird, falls abweichend 
vermerke l’administration remarks vom gewöhnlichen Wohnsitz des Unterkunftgebers / 

Adresse du logement dans lequel l’hébergement sera assuré, au cas où il serait diffé-
rent du logement habituel de l’hébergeant /

Address of the lodging where accommodation will be provided, if different from the
undersigned’s normal address

Ich bin / j’en suis / I am

Mieter Eigentümer
locataire propriétaire
tenant owner

Arbeitgeber / Employeur / Employer

Sonstige Angaben zu Wohn-, Einkommens- und Vermögensverhältnissen (Größe der
Wohnung, Höhe des Einkommens) /

Renseignements complémentaires concernant le logement, les revenus et la situation
financière /

Other details of housing conditions, income and financial situation

Gebühren

Der/die Verpflichtungserklärende

Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen
und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben und
gehe eine entsprechende Verpflichtung ein.

Ort Datum

Unterschrift

Bemerkungen

Beglaubigungsvermerk der Ausländerbehörde/ Auslandsver-
tretung

Die Unterschrift der/des Verpflichtungserklärenden ist vor mir
vollzogen worden. Die Beglaubigung der Unterschrift dient nur
zur Vorlage bei der deutschen Auslandsvertretung.

Behörde:

Im Auftrag

Stellungnahme der Ausländerbehörde / Auslandsvertretung

Die finanzielle Leistungsfähigkeit des/der Verpflichtungserklä-
renden wurde nachgewiesen / glaubhaft gemacht.

Behörde:

Im Auftrag

Ort Datum

(Siegel)

Ort Datum

(Siegel)



ATTESTATION D’ACCUEIL
NACHWEIS DER UNTERKUNFT
PROOF OF ACCOMMODATION F000000000

Je, soussigné(e) Ich, der/die Unterzeichnende I, the undersigned

nom / Name / name

P

prénom(s) / Vorname(n) / first name

né(e) le/à / Geburtstag und -ort / date and place of birth

nationalité / Staatsangehörigkeit / nationality

document d’identité(1) ou titre de séjour(1) / Identitätsdokument(1) oder Aufenthaltstitel(1)/ 
identity document(1) or residence(1)

adresse complète / wohnhaft in / full address

atteste bescheinige, folgende declare being
pouvoir accueillir: Person(en) unterbringen able to accommodate:

zu können:

nom / Name / name

prénom(s) / Vorname(n) / first name

né(e) le/à / geboren am/in / born on/at

nationalité / Staatsangehörigkeit / nationality

passeport n° / Reisepass-Nr. / passport No.

adresse / wohnhaft in / address

accompagné(e) de son conjoint(2) / und folgende sie/ihn begleitende Personen, nur Ehegatten(2 )/
accompanied by spouse(2)

accompagné(e) de ses enfants(2) / und Kinder(2) /  accompanied by children(2)

pendant (… jours) entre le … et le … / für (… Tage) zwischen dem … und dem … / for (… days)
from … to …

République française

cerfa
n° 10798*01

Document souscrit en appli-
cation du décret n° 82–442 du
27 mai 1982 modifié pris pour
l’application de l’article 5 de
l’ordonnance n° 45–2658 du 
2 novembre 1945 modifiée
relative aux conditions 
d’entrée et de séjour des
étrangers en France

Département, commune
zuständige Verwaltung
Competent authority

(1)
type / Art / type
numéro / Nummer / number

(2)
nom / Name / surname
prénom / Vorname / first name
date de naissance / Geburtstag / date of birth
sexe / Geschlecht / sex



LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE À L’INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS s’applique aux réponses
faites sur ce formulaire et garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de la préfecture. 

ARTICLE 21 DE L’ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE: toute personne française ou étrangère résidant en France ou
sur le territoire d’un autre État partie à la convention de Schengen qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter
l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger en France ou sur le territoire d’un autre État partie de la convention de
Schengen sera punie d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 200 000 F.

ARTICLE 441-5 DU CODE PÉNAL: le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administratiom publique
aux fins de constater un droit, une identité ou d’accorder une autorisation est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 F
d’amende. Ces peines peuvent être portées à 7 ans d’emprisonnement et à 700 000 F d’amende dans les cas évoqués au 
deuxième alinéa du même article.

ARTICLE 441-6 DU CODE PÉNAL: le fait de se faire délivrer indûment, notamment en fournissant une déclaration mensongère, par
une administration publique, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation
est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.

1°/Cas où l’accueil est assuré au domicile principal de l’hébergeant: réservé à l’administration

adresse: se reporter à celle mentionnée au recto justificatifs du domicile principal de l’hébergeant:

2°/Cas où l’accueil est assuré au domicile secondaire de l’hébergeant: réservé à l’administration

adresse complète: justificatifs du domicile secondaire de l’hébergeant:

L’hébergeant L’autorité publique compétente:

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. Date:
LU ET APPROUVÉ,

date et signature signature et cachet

L’autorité consulaire Les services de contrôle à l’entrée sur le territoire

date et cachet date et cachet



ANLAGE 16 (1)

Muster des harmonisierten Vordrucks für die Beantragung eines einheitlichen Visums

(1) Gemäß der Entscheidung 2002/354/EG des Rates vom 25. April 2002, ABl. L 123 vom 9. Mai 2002, S. 50, Artikel 3:
�Diese Entscheidung gilt ab dem Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.�
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* Die mit * gekennzeichneten Fragen müssen von Familienangehörigen von EU- oder EWR-Bürgern (Ehegatte, Kind oder abhängiger Ver-
wandter in aufsteigender Linie) nicht beantwortet werden. Familienangehörige von EU- oder EWR-Bürgern müssen diese Verwandt-
schaftsbeziehung anhand von Dokumenten nachweisen.

Antrag auf Erteilung eines Schengen-Visums

Dieses Antragsformular ist unentgeltlich

Stempel der Botschaft
oder des Konsulats

Foto

Der Botschaft/
dem Konsulat 
vorbehalten

Datum des 
Antrags:

Akte bearbeitet durch:

Zusätzliche Unterlagen:
l gültiger Pass
l finanzielle Mittel
l Einladung
l Transportmittel
l Krankenversicherung
l Sonstiges

Visum:
l abgelehnt
l erteilt

Merkmale des Visums:
l VTL
l A
l B
l C
l D
l D + C

Anzahl der Einreisen:
l 1   l 2
l Mehrach

Gültig von:
bis

Gültig für:

1. Name(n) (Familienname(n))

2. Name(n) bei der Geburt (frühere(r) Familienname(n))

3. Vornamen (gegebene Name)

4. Geburtsdatum (Jahr/Monat/Tag) 5. ID-Nummer (fakultativ)

6. Geburtsort und -land

7. Derzeitige Staatsangehörigkeit(en) 8. Ursprüngliche Staatsangehörigkeit (bei der Geburt)

9. Geschlecht 10. Familienstand
l männlich             l weiblich l ledig l verheiratet   l getrennt

l geschieden l verwitwet l sonstiger

11. Name des Vaters 12. Name der Mutter

13. Art des Passes:
l Nationaler Pass     l Diplomatenpass     l Dienstpass     l Reisedokument (Übereinkommen von 1951)     l Fremdenpass
l Seemannspass     l Anderes Reisedokument (bitte nähere Angaben):

14. Passnummer 15. Ausgestellt durch

16. Datum der Ausstellung 17. Gültig bis

18. Wenn Sie sich in einem anderen Land als Ihrem Herkunftsland aufhalten, verfügen Sie über eine Genehmigung für die Rückreise
in dieses Land?
l Nein     l Ja (Nummer und Geltungsdauer)

*19. Derzeitige berufliche Tätigkeit

*20. Anschrift und Telefonnummer des Arbeitgebers. Für Studenten, Name und Anschrift der Ausbildungsstätte

21. Hauptbestimmung 22. Art des Visums 23. Visum
l Flughafentransit l Einzelvisum    l Sammelvisum
l Transit
l Kurzaufenthalt
l längerer Aufenthalt

24. Anzahl der beantragten Einreisen 25. Aufenthaltsdauer
l einmalige Einreise     l zweimalige Einreise l Visum wird beantragt für: Tage
l Mehrfacheinreise

26. Andere Visa (die in den vergangenen drei Jahren erteilt wurden) und Geltungsdauer dieser Visa

27. Im Falle der Durchreise, verfügen Sie über eine Einreisegenehmigung für das Land der Endbestimmung?
l Nein     l Ja, gültig bis: Ausstellende Behörde:

*28. Frühere Aufenthalte in diesem oder anderen Schengen-Staaten



Der Botschaft/
dem Konsulat 
vorbehalten

29. Reisezweck
l Tourismus     l Geschäftsreise     l Besuch von Familienangehörigen oder Freunden     l Kultur/Sport     l Offizieller Besuch
l gesundheitliche Gründe     l Sonstiges (bitte nähere Angaben):

*30. Datum der Ankunft *31. Datum der Abreise

*32. Grenze der ersten Einreise oder Durchreiseroute *33. Transportmittel

*35. Wer übernimmt Ihre Reisekosten und die Kosten für Ihren Aufenthalt?
l Antragsteller     l einladende Person    l einladendes Unternehmen
Geben Sie an, wer und wie und fügen Sie entsprechende Unterlagen bei

*36. Mittel zur Bestreitung Ihres Lebensunterhalts während Ihres Aufenthalts
l Bar    l Reiseschecks    l Kreditkarten    l Unterkunft    l Sonstiges:
l Reise- und/oder Krankenversicherung. Gültig bis:

37. Name des Ehegatten 38. Names des Ehegatten bei der Geburt

39. Vorname des Ehegatten 40. Geburtsdatum des Ehegatten 41. Geburtsort des Ehegatten

42. Kinder (für jeden Reisepass muss ein separater Antrag gestellt werden)

Name Vorname Geburtsdatum

1.

2.

3.

*34. Name der einladenden Person/des einladenden Unternehmens in den Schengen-Staaten und Kontaktperson im einladenden
Unternehmen. Soweit dies nicht zutrifft, Name des Hotels oder vorläufige Anschrift in den Schengen-Staaten

Name Telefon und Fax

Vollständige Anschrift E-Mail-Anschrift

43. Personenbezogene Daten zu dem EU- oder EWR-Bürger, von dem Sie abhängig sind. Diese Frage muss nur von Familienangehö-
rigen von EU- und EWR-Bürgern beantwortet werden.

Name Vorname

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit Nummer des Reisepasses

Verwandtschaftsbeziehung mit einem EU- oder EWR-Bürger

44. Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass die persönlichen Angaben zu meiner Person, die in diesem Antrag enthal-
ten sind, an die zuständigen Behörden der Schengen-Staaten weitergeleitet oder gegebenenfalls von ihnen bearbeitet werden, um
über meinen Visumantrag zu befinden. Diese Daten können in einen Datenbestand, zu dem die zuständigen Behörden der einzel-
nen Schengen-Staaten Zugang haben, eingegeben und dort gespeichert werden.
Die konsularische Vertretung, die meinen Antrag bearbeitet, liefert mir auf ausdrücklichen Antrag Informationen darüber, wie ich
mein Recht wahrnehmen kann, die persönlichen Daten zu meiner Person zu überprüfen und unrichtige Daten gemäß den natio-
nalen Rechtsvorschriften des betreffenden Staates ändern oder entfernen zu lassen.
Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht zu haben.
Mir ist bewusst, dass falsche Erklärungen zur Ablehnung meines Antrags oder zur Aufhebung des bereits erteilten Visums führen
und die Strafverfolgung nach den Rechtsvorschriften des Schengen-Staates, der den Antrag bearbeitet auslösen können.
Ich verpflichte mich dazu, das Gebiet der Schengen-Staaten nach Ablauf des ggf. erteilten Visums zu verlassen.
Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass der Besitz eines Visums nur einer der Voraussetzungen für die Einreise in das europäi-
sche Gebiet der Schengen-Staaten ist. Die Erteilung des Visums an sich bedeutet nicht, dass ich ein Recht auf Schadenersatz
habe, wenn ich die Voraussetzungen nach Artikel 5 Absatz 1 des Schengener Durchführungsübereinkommens nicht erfülle und mir
demzufolge die Einreise verweigert wird. Die Einreisevoraussetzungen werden bei der Einreise in das europäsiche Gebiet der
Schengen-Staaten erneut überprüft.

45. Heimatanschrift des Antragstellers 46. Telefonnr.

47. Ort und Datum 48. Unterschrift (für Minderjährige Unterschrift des Vormunds)


